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 I 

Widmung 

Diese Masterarbeit ist den Betroffenen und Überlenden von sexualisierter Gewalt gewid-

met, die sich neben der Bewältigung der Gewalterfahrung mit stigmatisierenden und be-

schuldigenden Anmerkungen aus ihrem Umfeld, den Strafverfolgungsbehörden, Bera-

tungsstellen sowie der Gesellschaft konfrontiert sehen und gegen eine politische Instru-

mentalisierung ihrer Geschichte kämpfen müssen. 
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Kurzreferat 

Die Gewalt der Anderen – eine kritische Diskursanalyse zur medialen Berichterstattung 

über sexualisierte Gewalt 

 
In der Beratungstätigkeit als Sozialarbeiterin im Bereich der Opferhilfe sind Vergewalti-

gungsmythen sowie deren Verbreitung und Auswirkungen Teil der alltäglichen Praxis. 

Diese Masterarbeit zeigt auf wie problematisch deren Existenz in Bezug auf die Verarbei-

tung von Gewalterfahrung und den gesamtgesellschaftlichen Umgang mit sexualisierter 

Gewalt ist. Wie sich Vergewaltigungsmythen ausdrücken und inwiefern diese Teil des me-

dialen Diskurses über sexualisierte Gewalt sind, wird anhand einer kritischen Diskursana-

lyse untersucht. Bereits die theoretische Auseinandersetzung zeigt auf, dass ein Teil der 

verbreiteten Vergewaltigungsmythen sich einem kulturrassistischen Stereotyp bedient, wel-

cher gemäß unterschiedlichen wissenschaftlichen Untersuchungen maßgeblichen Einfluss 

auf die Strafverfolgung hat. Daher wird ein weiterer Fokus der Untersuchung auf die Ver-

breitung dieser Kulturalisierung der Gewalt gelegt. Als Ergebnis der theoretischen Ausei-

nandersetzung und empirischen Untersuchung wird festgestellt, dass sich der Diskurs über 

sexualisierte Gewalt aus unterschiedlichen Diskurssträngen zusammensetzt, wobei die 

strafrechtliche und täter*innenorientierte Perspektive überwiegt und konstruktive Darstel-

lungen und betroffene Personen wenig präsent sind. Dieser überlagernde Diskursstrang 

erschwert die Thematisierung von sexualisierter Gewalt als gesellschaftlichem Problem und 

schränkt den Begriff, aufgrund der juristischen Kategorisierung sexualisierter Gewalt in De-

likte, in ihrer Repräsentation ein. Aus der Perspektive der Sozialen Arbeit benötigt der Dis-

kurs mehr Fokus auf relevante Informationen für Betroffene, mehr Kontextinformationen 

sowie die Erfassung und Benennung von Gewalt als strukturellem, gesamtgesellschaftli-

chem Problem. 
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Abstract 

The Violence of Others - A Critical Discourse Analysis on Media Coverage of Sexualized 

Violence 

 

In the counselling work as a social worker in the field of victim support, rape myths as well 

as their dissemination and effects are part of the daily practice. This master's thesis shows 

how problematic their existence is with regard to the processing of experiences of violence 

and the way the overall social handling of sexualized violence. How rape myths are ex-

pressed and to what extent they are part of the media discourse on sexualized violence will 

be examined by means a critical discourse analysis. The theoretical discussion already 

shows that some of the widespread rape myths make use of a cultural-racist stereotype 

which, according to various scientific studies, has a decisive influence on criminal prosecu-

tion. Therefore, a further focus of the study will be on the spread of this culturalization of 

violence. As a result of the theoretical discussion and empirical investigation, it is found that 

the discourse on sexualized violence is composed of different strands of discourse, whereby 

the criminal and perpetrator-oriented perspective predominates while constructive repre-

sentations and affected persons are less present. This overlaying strand of discourse 

makes it more difficult to address sexualized violence as a social problem and limits the 

representation of the term due to the legal categorisation of sexualized violence as an of-

fence. From the perspective of social work, the discourse needs more focus on relevant 

information for those affected, more contextual information and the recording and naming 

of violence as a structural problem for society as a whole. 
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1. Einleitung  

Im Diskurs über sexualisierte Gewalt sind Vergewaltigungsmythen stark verbreitet. Darun-

ter sind vorurteilsbehaftete und falsche Annahmen über sexualisierte Gewalt, Täter*innen 

und Opfer zu verstehen, die sexualisierte Gewalt verharmlosen, die Täter*innen entlasten 

und den Opfern eine Mitschuld zuschreiben (Bohner, 1998, S. 14). Durch ihre opferbeschul-

digende und täter*innenentlastende Funktion und Wirkung tragen sie dazu bei, dass sich 

ein Großteil betroffener Personen nicht an Justiz- oder Helfersysteme wendet. In einer von 

Amnesty International in Auftrag gegebenen Befragung von 4495 Frauen ab 16 Jahren in 

der Schweiz gaben 49 % der von sexualisierter Gewalt betroffene Personen an, das Ge-

schehnis anschließend für sich behalten zu haben. 51 % gaben an, dass sie sich Freund*in-

nen oder Personen aus dem nahen Umfeld anvertraut haben. Eine Meldung des Vorfalls 

an eine offizielle Stelle wurde weitaus seltener gemacht, nur 11 % gaben an, sich an eine 

Beratungsstelle gewendet zu haben, 10 % meldeten den Vorfall bei der Polizei und 8 % 

erstatteten schlussendlich eine Strafanzeige. Als Begründung für diese ausbleibenden Mel-

dungen wurden Gefühle der Scham (64 %), das Gefühl, chancenlos zu sein (62 %) und die 

Angst, dass einem nicht geglaubt wird (58 %) am häufigsten genannt. 70 % aller Befragten 

gaben dazu an, dass Betroffene zu oft für die Tat mitverantwortlich gemacht werden 

(gfs.bern 2019). 

Schuldzuweisungen aus dem Umfeld und der Gesellschaft können zu einer Retraumatisie-

rung der Betroffenen führen, welche sich nachteilig auf den Heilungsprozess der Betroffe-

nen auswirkt. Gemäß Campbell u.a. (1999, S. 855) zeigen betroffene Personen umso mehr 

Symptome der posttraumatischen Belastungsstörung, je öfter sie derartige Erfahrungen ge-

macht haben. Diese Mythen haben sowohl Auswirkungen auf Opfer als auch auf Täter*in-

nen. Bei gewaltausübenden Personen dienen die Akzeptanz dieser Vergewaltigungsmy-

then hauptsächlich zur Rationalisierung der eigenen Gewalttendenzen. Unterschiedliche 

Untersuchungen zeigen demnach eine hohe Korrelation zwischen der Zustimmung zu den 

Vergewaltigungsmythen und der eigenen, selbstberichteten Vergewaltigungsneigung (Eys-

sel 2012, S. 54). Vor allem aber prägen die Mythen den gesellschaftlichen, juristischen und 

persönlichen Umgang mit sexualisierter Gewalt. Diskurse produzieren gemäß Bettinger 

(2013, S. 55) verbindliche Wahrheiten und konstruieren somit soziale Wirklichkeiten, an 

welchen Menschen einer Gesellschaft letztlich ihr Denken und Handeln ausrichten 

(Bettinger 2013, S. 355). Ist der gesamtgesellschaftliche Diskurs über sexualisierte Gewalt 

also durchzogen von unreflektierten Vergewaltigungsmythen, kann er sich schädlich aus-

wirken, indem er erheblichen Einfluss darauf nimmt, welche Unterstützungsstrukturen den 

Betroffenen durch die Gesellschaft zugesprochen und in der Gesetzgebung und -spre-

chung berücksichtigt werden. 
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Diese Forschungsarbeit verfolgt das Ziel die mediale Berichterstattung über sexualisierte 

Gewalt auf die Übertragung und Reproduktion von Vergewaltigungsmythen mittels einer 

kritischen Diskursanalyse zu untersuchen. Ein weiterer Fokus der Untersuchung wird auf 

die Verwendung von (kultur-)rassistischen Narrativen innerhalb des Diskurses gelegt. Die 

Auseinandersetzung mit Fachliteratur und Forschungsergebnissen zu Stereotypen im Kon-

text sexualisierter Gewalt und Vergewaltigungsmythen zeigt auf, dass die Herkunft der be-

teiligten Personen ebenfalls ein relevanter Faktor ist, der die gesellschaftliche Wahrneh-

mung der Gewalt und deren Bewertung beeinflusst. Sowohl Lovette und Kelly (2009, 

S. 110) als auch Lonsway u.a. (2009) zufolge gibt es Hinweise darauf, dass im Rahmen 

einer Strafverfolgung die Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung wegen Vergewaltigung 

steigt, wenn der beschuldigten Person eine Migrationserfahrung zugeschrieben wird. Die 

angezeigte Gewalt werde hingegen eher als Falschbeschuldigung bewertet, wenn die ge-

waltausübende Person weiß, ohne Migrationserfahrung, „sozial gut integriert“ und einfluss-

reich ist. Weiter beruft sich ein gängiger Vergewaltigungsmythos auf einen kausalen Zu-

sammenhang zwischen der Herkunft der gewaltausübenden Person und der ausgeübten 

sexualisierten Gewalt. Er besagt, dass die Täter*innen jeweils aus sozialen Kreisen stam-

men, von denen so eine Tat zu erwarten sei (Kolshorn & Brockhaus 2002). 

Aufgrund dieser rassistischen Komponente wird im Rahmen des theoretischen Hinter-

grunds auf postkoloniale Theorien eingegangen, welche Prozesse zur Konstruktion der An-

deren aufzeigen und das Konzept der Dominanzgesellschaft erklären. Anschließend wird 

erläutert, wie sich Rassismus und Sexismus in diesem Kontext verschränken und sich, ge-

mäß bereits durchgeführten Untersuchungen, wechselseitig beeinflussen. 

 

Als Praxis einer kritischen Sozialen Arbeit ist diese Untersuchung auch aus machtkritischer 

Perspektive notwendig, denn gemäß Bettinger (2013, S. 360) haben Diskurse eine struk-

turbildende Kraft hinsichtlich der Gesellschaft und konstruieren dadurch die kollektive Wirk-

lichkeit mit. Dies geschieht, indem das durch die Diskurse produzierte und transportierte 

Wissen Werte und Sinn-Ordnungen sozialer Beziehungen und gesellschaftlicher Verhält-

nisse „mitdefiniert“ (Bettinger 2013, S. 360). Foucault betont die Verknüpfung von Diskurs 

und Macht und weist damit auf die soziale Einbettung von Diskursen und die Einbettung 

von Aussagen in soziale Kontexte hin. Diskursiv hergestelltes Wissen begreift er als Form 

der Macht, die Strukturierungseffekte in der realen Praxis nach sich zieht und den Rahmen 

für das in einer Gesellschaft Sag- und Denkbare schafft (Baberowski 2005, S. 197). 

 

„Diskurse definieren den Bereich des Wahren und üben damit gesellschaftliche Macht aus. 

Diese Definitionsmacht von Diskursen ist umkämpft. Diskursereignisse sind nicht Diskurse 
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über wirkliche Ereignisse, sondern Problematisierungsweisen des bis anhin als unproblema-

tisch geltenden Wahren“ (Bettinger 2013, S. 361). 

 

Diskurse produzieren so Gegenstandsbereiche und „Probleme“ und prägen die Entstehung 

von Infrastrukturen, Institutionen, Gesetzen, Erziehungsprogrammen, sozialpädagogischen 

Konzepten und Praxen, die nach Foucault als Dispositive bezeichnet werden können. 

Bettinger (2013, S. 359) geht davon aus, dass sich soziale Probleme in Diskursen konsti-

tuieren und die hergestellte soziale Wirklichkeit daher von besonderer Relevanz für die Wis-

senschaft und Praxis der Sozialen Arbeit ist. Für eine kritische Soziale Arbeit sei es unter 

anderem notwendig, dass Sozialarbeiter*innen Diskurse als herrschaftslegitimierende 

Techniken im Rahmen der Wirklichkeitsproduktion und der gesellschaftlichen Ordnung ei-

ner kapitalistischen Gesellschaft anerkennen und durch eine aktive Teilnahme am Diskurs 

(und eine Ermöglichung der Teilnahme ihrer Adressat*innen) an der Konstruktion mitwirken 

(Bettinger 2013, S. 397). Diskurse müssen von Sozialarbeiter*innen analysiert, problemati-

siert, kritisiert und reflektiert werden, während Widersprüche und Verschwiegenes dabei 

benannt werden sollen. 

Soziale Arbeit im Rahmen der Opferhilfe trägt unter anderem durch die Mitgestaltung von 

Sensibilisierungskampagnen und Öffentlichkeitsarbeit aktiv zum Diskurs über sexualisierte 

Gewalt bei. Eine kritische Analyse des medialen Diskurses ermöglicht in diesem Kontext, 

Auskunft zu möglichen Ausrichtungen der Kampagnen und zur Berücksichtigung beson-

ders hartnäckig reproduzierter Mythen zu geben. Daraus entstehen für die Autorin auch 

persönliche berufsbezogene Erkenntnisinteressen an dieser Diskursanalyse. 

1.1 Ziel und Relevanz der Untersuchung 

Staub-Bernasconi (2018, S. 268) betont, dass die Soziale Arbeit als wissenschaftsbasierte 

Profession die Aufgabe hat, das vorhandene Wissen über soziale Probleme für die öffent-

lichen Entscheidungsträger*innen zugänglich zu machen und Einfluss auf die sozialpoliti-

schen Entscheidungsprozesse zu möglichen Problemlösungen zu nehmen. Um dafür eine 

fundierte Argumentation zu gewährleisten, sind in diesem Zusammenhang differenzierte 

Analysen und Hintergrundwissen notwendig. Ein Ziel dieser Untersuchung besteht in der 

Darstellung solchen Hintergrundwissens, das für die Bekämpfung sexualisierter Gewalt re-

levant ist. 

Eine Praxis kritischer Sozialer Arbeit besteht laut Stab-Bernasconi (2018, S. 121) haupt-

sächlich aus der Bearbeitung sozialer Probleme mithilfe von immanenter Machtkritik. Die 

Auseinandersetzung mit Machtverhältnissen und die damit einhergehende Machtkritik wird 

von Staub-Bernasconi als empirisch-sozialdiagnostischer aber auch ethisch-normativer Teil 
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der Profession Sozialer Arbeit verstanden. Anhorn u.a. (2012, S. 12) zufolge beinhaltet die 

Praxis kritischer Sozialer Arbeit u. a. eine parteiische, selbstreflexive sowie politisch aktive 

Haltung, die soziale Problemlagen ganzheitlich und gesellschaftspolitisch betrachtet und 

bearbeitet. Dadurch soll eine Individualisierung sozialer Problemlagen verhindert und die 

dahinterstehenden strukturellen Ursachen angegangen werden. Die ethisch normative Not-

wendigkeit eines politischen Mandates der Sozialen Arbeit ergibt sich aufgrund ihrer Hand-

lungsfelder und Rahmenbedingungen, die maßgeblich von der Politik abhängig sind und 

mitgestaltet werden. Den Nutzen der Wissenschaft der kritischen Sozialen Arbeit sehen 

Anhorn u.a. (2012, S. 7) vor allem in der kritischen Reflexion der Praxis und der reflexiven 

und widerständigen Auseinandersetzung mit gesellschaftlich erzeugten Unterdrückungs-, 

Ausbeutungs- und Ausschließungsverhältnissen.  

Im Zusammenhang mit der Bekämpfung sexualisierter Gewalt und einem angemessenen 

mit ihr, orientiert sich diese Arbeit neben den Ansätzen der kritischen Sozialen Arbeit auf 

die Grundlagen der Menschenrechte. Sexualisierte Gewalt zählt im Rahmen der Istanbul-

Konvention als Teil der geschlechtsspezifischen Gewalt gegen FLINT*-Personen, was als 

Menschenrechtsverletzung definiert wird (Istanbul-Konvention, Art. 3). Die unterzeichnen-

den Vertragsstaaten verpflichten sich außerdem zu Bemühungen im Bereich der Präven-

tion. Die Medien sind dabei aufgrund ihrer Funktion der Information und Bewusstseinsbil-

dung über geschlechtsspezifische Gewalt von zentraler Bedeutung und finden daher spe-

zielle Erwähnung. Gemäß Eurobarometer 73.2 (2010) sind die Medien in der EU die erste 

und bedeutendste Informationsquelle zum Thema intimer Partner und geschlechtsspezifi-

sche Gewalt. Neben dem Fernsehprogramm nehmen auch die Tageszeitungen und Maga-

zine eine wichtige Rolle in der Informationsbereitstellung ein (Eurobarometer, 2010, S. 12). 

Die zuständigen Institutionen werden in der Erläuterung der Konvention dazu angeregt, 

freiwillig Richtlinien und Normen für die Berichterstattung über geschlechtsspezifische Ge-

walt zu erarbeiten, die einen respekt- und würdevollen Umgang mit der Thematik zulassen. 

Dadurch soll die Reproduktion schädlicher Stereotype und eine Sensationsberichterstat-

tung in diesem Zusammenhang unterbunden werden, was gemäß Geiger und Wolf (2014, 

S. 9) zur Primärprävention in diesem Kontext beitragen kann. Geiger und Wolf (2014, S. 9) 

halten fest, dass eine verharmlosende Berichterstattung über geschlechtsspezifische Ge-

walt Einfluss auf den gesellschaftlichen Umgang mit der Thematik, aber auch den Umgang 

der betroffenen Personen sowie der professionellen Akteur*innen mit der Situation nehmen 

kann. Eine unsensible Berichterstattung kann den von Gewalt betroffenen Personen durch 

implizite oder offen ausgedrückte Schuldzuweisungen zusätzlich erheblichen Schaden zu-

fügen und sie in der Bewältigung der Gewalterfahrung behindern. Diese zusätzlichen Be-

lastungen, welchen die Betroffenen durch unangemessene Reaktionen des sozialen Um-

felds, der Polizei, der Verwaltung, des Gerichts, in der Beratung oder eben in den Medien 
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ausgesetzt sind, sind Teil der strukturellen Ursachen der Gewalt und stellen ein zentrales 

Problem in der Bekämpfung von sexualisierter Gewalt dar. 

Gemäß Kerner (2009, S. 38) enthalten die Phänomene des Sexismus und Rassismus eine 

epistemische Dimension, welche sich in rassistischem und sexistischem Wissen und ent-

sprechenden Diskursen äußert. Aus diskurstheoretischer Perspektive ist dabei weniger die 

„Richtigkeit“ des Inhalts relevant als die Konstruktionsprozesse innerhalb der Diskurse und 

deren Auswirkungen. Kerner (2009, S. 39) zufolge handelt es sich bei diesen diskursiv kon-

struierten Wirklichkeiten oftmals um Fehl- und Überinterpretationen empirischer Beobach-

tungen, die aufgrund ihrer Wirkungsmächtigkeit institutionelle Prozesse beeinflussen. Da-

her ist es nötig, zur Erarbeitung antirassistischer und antisexistischer Strategien, Ergeb-

nisse von diskursanalytischen Untersuchungen heranzuziehen. Die diskursanalytische Be-

trachtung und Untersuchung von sexualisierter Gewalt ist deshalb ebenfalls als Praxis kri-

tischer Sozialer Arbeit zu verstehen. 

Diese Untersuchung findet im Kontext des politisch geprägten rechtlichen und gesellschaft-

lichen Umgangs mit sexualisierter Gewalt statt. Die verbreiteten Bilder und Vorurteile über 

sexualisierte Gewalt haben maßgeblichen Einfluss auf die Prozesse der Gesetzgebung, die 

Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen und den Umgang mit betroffenen und gewalt-

ausübenden Personen. Innerhalb des Diskurses werden die Darstellungen und gezeichne-

ten Bilder von sexualisierter Gewalt, den Betroffenen und Täter*innen in alle politischen und 

gesellschaftlichen Aushandlungsprozesse miteinbezogen und prägen diese mit. 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, vor diesem Hintergrund eine Untersuchung des medialen 

Diskurses über sexualisierte Gewalt in der Deutschschweizer Medienlandschaft durchzu-

führen, die aufzeigt, inwiefern die Berichterstattung schädliche Stereotype und Mythen re-

produziert und aufgreift. 

1.2 Forschungsfragen 

Anhand der einleitend ausgeführten Problemstellung ergibt sich folgende Hauptfragestel-

lung, die im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit mittels einer kritischen Diskursanalyse 

diskutiert und beantwortet werden soll: 

o Wie werden Vergewaltigungsmythen im medialen Diskurs über sexualisierte Gewalt 

reproduziert und welche Diskursstränge lassen sich innerhalb des Diskurses fin-

den? 

Um diese Frage beantworten zu können, werden folgende Unterfragen als Leitfragen der 

Analyse dienen:  

o Wie wird über sexualisierte Gewalt und deren Ursachen geschrieben? 
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o Unterscheidet sich die Art des Schreibens über sexualisierte Gewalt je nach Kontext 

der Berichterstattung? 

o Treten im Diskurs kulturalisierende und / oder rassistische Stereotype auf, wenn ja, 

wie äußern sich diese? 

1.3 Aufbau der Arbeit 

Die Masterarbeit gliedert sich in zwei Hauptteile. Im nachfolgenden Kapitel 2 wird der the-

oretische Hintergrund und der damit zusammenhängende aktuelle Forschungsstand der 

Arbeit dargelegt. Mithilfe einer theoretischen Auseinandersetzung wird die Thematik einge-

grenzt und es können für die Untersuchung relevante Erkenntnisse aufgezeigt werden. Das 

Kapitel beginnt mit der theoretischen Auseinandersetzung mit sexualisierter Gewalt. Neben 

der Definition von sexualisierter Gewalt wird diese im Kapitel 3.1.2 nach dem Konzept „Ge-

walt im Geschlechterverhältnis“ dargestellt, worauf ein Kapitel zum Vorkommen, Ausmaß 

und der gesamtgesellschaftlichen Relevanz von sexualisierter Gewalt in der Schweiz folgt. 

Weiter wird das Konzept der Vergewaltigungsmythen ausführlich vorgestellt und die damit 

einhergehende Problematik werden aufgezeigt. Da den Medien eine bedeutende Rolle in-

nerhalb eines gesamtgesellschaftlichen Diskurses zukommt und das Untersuchungsmate-

rial aus Tageszeitungen besteht, folgt zur Einordnung ein Kapitel darüber, was im Zusam-

menhang mit der Berichterstattung über sexualisierte Gewalt bisher bereits wissenschaft-

lich? untersucht wurde. Dabei wird vor allem auf bereits bestehende Leitlinien und Empfeh-

lungen eingegangen, die eine schädliche Sensationsberichterstattung mit problematischen 

Opferbildern und stereotypen Vorstellungen sexualisierter Gewalt bekämpfen und sensible 

Berichterstattung ermöglichen sollen. Zum Schluss folgt ein Kapitel zur Rolle der Opferhilfe 

im Kontext von sexualisierter Gewalt, um die Relevanz dieser Forschungsarbeit für das 

Berufsfeld der Autorin aufzuzeigen und einen deutlichen Bezug der Untersuchungen zur 

Praxis innerhalb der Sozialen Arbeit herzustellen. 

Um die rassistischen Aspekte der Vergewaltigungsmythen zu verstehen und einordnen zu 

können, folgt nach der Auseinandersetzung mit sexualisierter Gewalt ein Kapitel über Ras-

sismus. Rassismus wird dabei unter Bezug auf verschiedenen Autor*innen als gesellschaft-

liches Dominanzverhältnis definiert. Hinsichtlich der diskursiven Auseinandersetzung wird 

dessen Vorkommen und Auswirkungen in der Sprache aufgezeigt. Mit einem Kapitel über 

die Intersektionen von Rassismus und Sexismus schließt der erste (theoretischer) Teil die-

ser Forschungsarbeit ab. 

Ab Kapitel 3 folgt der empirische Teil dieser Masterarbeit. Dabei beginnt das Kapitel mit 

einer Vertiefung der Diskurstheorie und der Klärung des gewählten Forschungsansatzes 
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der kritischen Diskursanalyse. Um den wissenschaftlichen Gütekriterien der Verfahrensdo-

kumentation und Regelgeleitetheit gerecht zu werden, beinhaltet das darauffolgende Kapi-

tel eine präzise Beschreibung der einzelnen Forschungsschritte und der an die Fragestel-

lung adaptierten Methode. Nach der Klärung des theoretischen Zugangs bei der Material-

auswahl und -aufbereitung folgt die zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse. Das 

Kapitel 4 diskutiert die Ergebnisse zusammenfassend, bietet eine Synthese der vorange-

gangenen Kapitel und beantwortet die Fragestellung der Arbeit. Mit diesem Aufbau der Ar-

beit wird außerdem versucht, den allgemeinen Gütekriterien qualitativer Forschung nach 

Mayring (2015, S. 44–47) gerecht zu werden. Diese beinhalten neben der Verfahrensdoku-

mentation und Regelgeleitetheit die argumentative Interpretationsabsicherung sowie die 

Nähe zum Gegenstand. Für die Sicherstellung der argumentativen Interpretationsabsiche-

rung ist eine Herstellung des Vorverständnisses der Interpretationen durch eine theoreti-

sche Einordnung in Kapitel 3 vorgesehen. Im Forschungsprozess getroffene Entscheidun-

gen und Eingrenzungen des Gegenstands werden nachvollziehbar begründet. Die Nähe 

zum Gegenstand erschließt sich durch die Einordnung von sexualisierter Gewalt in die für 

die Untersuchung relevanten Kontexte (Medien, Geschlecht, gesamtgesellschaftliche Re-

levanz und Perspektive der Opferhilfe). 
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2. Theoretischer Hintergrund 

Für die Beantwortung der Fragestellung ist die Herstellung eines Kontextes, der eine Ein-

ordnung des Untersuchungsgegenstands zulässt, notwendig. Für die formulierte Fragestel-

lung ist die Auseinandersetzung mit drei sozialwissenschaftlichen Konzepten von Bedeu-

tung, die folgend skizziert werden. Mittelpunkt der Untersuchung ist die Darstellung und 

Reproduktion von Vergewaltigungsmythen innerhalb von Tageszeitungen. Nach einer Aus-

einandersetzung mit der Definition von sexualisierter Gewalt, der Relevanz des Geschlech-

terverhältnisses und der Prävalenz von sexualisierter Gewalt in der Schweiz folgt ein Kapi-

tel, das Vergewaltigungsmythen definiert und deren Funktion erklärt. 

Da die Fragestellung den Fokus auf rassistische und kulturalisierende Stereotype legt, setzt 

sich der zweite Teil des theoretischen Hintergrunds mit postkolonialen Theorien auseinan-

der, die Prozesse zur Konstruktion der Anderen aufzeigen, das Konzept der Dominanzge-

sellschaft erklären und damit Rassismus als gesellschaftliches Verhältnis bestimmen. Ab-

geschlossen wird das Theoriekapitel mit einem Teil über die Verschränkung von Sexismus 

und Rassismus, die insbesondere im Rahmen der Berichterstattung über (sexualisierte) 

Gewalt immer wieder auftritt. 

2.1 Sexualisierte Gewalt  

Gewalt ist ein Begriff, der in den Sozialwissenschaften in unterschiedlichen Theorien, Kon-

zepten und Begriffsexplikationen jeweils spezifisch definiert wird und demnach keine ein-

heitliche Verwendung erfährt (Brzank 2012, S. 21). Auch die spezifische Bezeichnung der 

sexualisierten Gewalt findet in der Fachliteratur keine einheitliche Begriffsdefinition. Mit der 

gesellschaftlichen Auseinandersetzung und Entwicklung von Werten, Normen und Geset-

zen veränderten sich auch die Bezeichnungsformen und das dahinterliegende Verständnis 

von Gewalt. Das Verständnis von Gewalt wird Brzank (2012, S. 21) zufolge immer auch 

diskursiv hergestellt, es ist also Teil der sozialen Wirklichkeitskonstruktion. Ein Verständnis 

davon, was Gewalt ist und was nicht, entsteht aus dem historischen, gesellschaftlichen, 

politischen, religiösen und kulturell geformten Kontext. Daher wird im folgenden Kapitel eine 

Definition von sexualisierter Gewalt erarbeitet und in den entsprechenden, für die Master-

arbeit relevanten, Kontext gesetzt. Klar ist, dass sexualisierte Gewalt eine Form der Gewalt 

darstellt, die immer auch in einem bestehenden Geschlechterverhältnis stattfindet und dem-

entsprechend analysiert werden muss (Pohlkamp 2015, S. 78). Daher folgt auf die Defini-

tion von sexualisierter Gewalt ein Kapitel zur Einordnung von sexualisierter Gewalt und 

Geschlecht. Daran schließen eine Auseinandersetzung mit der Prävalenz sexualisierter 
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Gewalt in der Schweiz und ihre gesamtgesellschaftliche Relevanz an. In diesem Zusam-

menhang wird in einem separaten Kapitel die Relevanz, Funktion und Wirkung von Verge-

waltigungsmythen näher beleuchtet. Da der Datenkorpus für die Diskursanalyse aus Zei-

tungsartikeln besteht, setzt sich das Kapitel 2.1.4 mit dem medialen Umgang mit sexuali-

sierter Gewalt und Empfehlungen für eine sensible Berichterstattung auseinander. Um den 

Untersuchungsgegenstand weiter einzugrenzen und die Perspektive der Sozialen Arbeit im 

Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt herauszuheben, folgt im letzten Unterkapitel die 

Bezugnahme auf die Rolle der Opferhilfe auf der Mikro-, Makro- und Meso-Ebene im Kon-

text von sexualisierter Gewalt. 

2.1.1 Definitionen 

Im Rahmen dieser Arbeit wird von sexualisierter Gewalt gesprochen. Dieser Gewaltbegriff 

weist eine breite Spannweite gewaltförmiger Handlungen auf und inkludiert Handlungen der 

Belästigung und Nötigung bis hin zur Vergewaltigung und Schändung. Er bezieht sich so-

wohl auf direkte körperliche Gewalt gegen die sexuelle Integrität der betroffenen Person als 

auch um weitergehende Grenzüberschreitungen wie verbale Erniedrigung, psychische Ge-

walt und Nötigung zu ungewollten, sexuellen Handlungen. Amesberger, Auer und Halbmayr 

(2016, S. 30–32) zufolge bezieht sich der Begriff der sexualisierten Gewalt sowohl auf die 

Dimension der direkten / personalen Gewalt als auch auf die der indirekten / strukturellen 

Gewalt. 

Zugleich wird mit der Verwendung dieses Begriffes der Machtaspekt des übergriffigen Ver-

haltens in den Vordergrund gestellt. Der Begriff der sexualisierten Gewalt versteht und an-

erkennt Übergriffe als sexualisierte Form von Gewalt und nicht als gewalttätige Form von 

Sexualität (Gottschalk 2014, S. 58). Den gewalttätigen Handlungen sexualisierter Form lie-

gen selten sexuelle Motive zugrunde. Bereits Feigl (1997, S. 177) zeigte auf, dass Verge-

waltigungen (in allen Beziehungskonstellationen), sexuelle Nötigung, Belästigungen und 

jegliche sexuelle Handlungen ohne gegenseitiges Einverständnis nicht als aggressive Aus-

drucksformen von Sexualität, sondern als sexueller Ausdruck von Aggression zu verstehen 

sind. Glammeier (2018, S. 104) kritisiert hinsichtlich dieser Begriffsdefinition, dass es 

dadurch zu einer Trennung von einer vermeintlich guten, gewaltfreien Sexualität und der 

schlechten Gewalt kommt. Sie zeigt auf, dass Sexualität nicht von Natur aus gewaltfrei ist, 

sondern ein Produkt der sozialen, kulturellen und symbolischen Konstruktion, die aufgrund 

des hierarchischen Geschlechterverhältnisses Macht und Gewalt verbunden sind und so 

unsere Vorstellungen und Konstruktionen von Sexualität beeinflussen. 
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Des Weiteren orientiert sich diese Arbeit an der Definition von Gewalt der Weltgesundheits-

organisation (WHO). Brzank (2012, S. 21) zufolge basiert die Definition der WHO auf spe-

zifischen soziologischen und feministischen Gewaltkonzepten und spiegelt den Diskurs zur 

Thematik der interpersonellen Gewalt wider. Die WHO definiert Gewalt als 

 

„den absichtlichen Gebrauch von angedrohtem oder tatsächlichem körperlichen Zwang oder 

physischer Macht gegen die eigene oder eine andere Person, gegen eine Gruppe oder Ge-

meinschaft, der entweder konkret oder mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Verletzungen, Tod, 

psychischen Schäden, Fehlentwicklung oder Deprivation führt“ (WHO 2003, S. 6). 

 

Dabei unterscheidet die WHO die spezifischen Gewalttypen anhand der Opfergruppen und 

der entscheidenden Form der Gewalt, wie es der nachfolgenden Grafik (Abbildung 1) zu 

entnehmen ist. Sexualisierte Gewalt ist dabei als eine Form der Gewalt zu verstehen, die 

sowohl im Rahmen der Interpersonellen Gewalt, als auch der kollektiven und strukturellen 

Gewalt stattfindet und jeweils gegen die sexuelle Integrität der betroffenen Person zielt 

(WHO 2003, S. 6). 

 
Abbildung 1 Typologie der Gewalt  

Quelle: WHO 2003, S. 7 

 

Sexualisierte Gewalt umfasst laut WHO (2003, S. 23) eine Vielzahl von Handlungen und 

kommt in unterschiedlichen Kontexten vor. Darunter zählen erzwungener Geschlechtsver-

kehr in der Ehe und Partnerschaft, Vergewaltigung durch bekannte und fremde Personen, 

die systematische Vergewaltigung in bewaffneten Auseinandersetzungen, sexuelle Beläs-

tigung, sexueller Missbrauch von Kindern, erzwungene Sexarbeit und illegaler Menschen-

handel mit dem Ziel sexueller Ausbeutung, Kinderheirat und Gewalttaten, die sich gegen 

die sexuelle Unversehrtheit der betroffenen Personen richten wie beispielsweise genitale 

Verstümmelung. Daraus ist zu schließen, dass sich sexualisierte Gewalt zu anderen For-



 11 

men der Gewalt insofern abgrenzt, dass sexualisierte Gewalt eine Nichtbeachtung der se-

xuellen Selbstbestimmung der betroffenen Personen beinhaltet und sich gegen deren se-

xuelle Integrität richtet. 

Aufgrund der strafrechtlichen Relevanz von sexualisierter Gewalt existieren auch juristische 

Definitionen, auf die im Rahmen der Strafverfolgung zurückgegriffen wird. Deren Verwen-

dung und Gültigkeit begrenzt sich auf die geografische Lage der Schweiz. Die juristischen 

Definitionen sind im Schweizer Strafgesetzbuch unter dem Abschnitt „Strafbare Handlun-

gen gegen die sexuelle Integrität“ (Art. 187–200 StGB) festgehalten. Die Anwendung der 

Rechtsnormen unterscheidet sich anhand diverser Kriterien wie Alter und Beziehung zwi-

schen den beteiligten Personen, persönlichem Entwicklungsstand (bzgl. der Urteilsfähig-

keit) sowie den konkreten Handlungen der Übergriffe. Sexualdelikte existieren sowohl als 

Antrags- als auch als Offizialdelikte. Entsprechend der Kategorisierung einer Tat gelten an-

dere Untersuchungsmaximen in der Strafverfolgung. Da sich diese Masterarbeit mit sexu-

alisierter Gewalt befasst und keine spezifische strafrechtliche oder juristische Perspektive 

einnimmt, wird auf die detaillierte Erläuterung der unterschiedlichen Straftatbestände ver-

zichtet. Zur Übersicht folgt lediglich die Auflistung der zur Verfügung stehenden Straftatbe-

stände: 

o Art. 187 StGB Sexuelle Handlungen mit Kindern 

o Art. 188 StGB Sexuelle Handlungen mit Abhängigen 

o Art. 189 StGB Sexuelle Nötigung 

o Art. 190 StGB Vergewaltigung 

o Art. 191 StGB Schändung 

o Art. 192 StGB Sexuelle Handlungen mit Anstaltspfleglingen, Gefangenen, Beschul-

digten 

o Art. 193 StGB Ausnützung einer Notlage  

o Art. 194 StGB Exhibitionismus 

o Art. 195 StGB Förderung der Prostitution 

o Art. 196 Ausnützung sexueller Handlungen/Sexuelle Handlungen mit Minderjähri-

gen gegen Entgelt 

o Art. 197 StGB strafrechtlich relevante Handlungen mit Pornografie 

o Art. 198 StGB Sexuelle Belästigung 

o Art. 199 StGB Unzulässige Ausübung von Prostitution 
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2.1.2. Sexualisierte Gewalt und Geschlecht 

Gemäß Pohlkamp (2015, S. 78) muss sexualisierte Gewalt aufgrund ihrer strukturellen 

Komponente immer auch im Kontext von geschlechtsspezifischen Auswirkungen und Hin-

tergründen analysiert und thematisiert werden. Wiesental (2017, S. 9) zeigt auf, dass es für 

eine feministische Perspektive auf geschlechtsspezifische Gewalt zentral ist, bei der Be-

griffswahl die Strukturen des in der Gesellschaft vorhandenen Geschlechterverhältnisses 

sichtbar zu machen. Dazu gehört die überwiegende Betroffenheit von Frauen abzubilden 

und die Unsichtbarkeit von Personen mit einer trans- inter- und nicht binären Geschlechts-

identität anzusprechen, zu benennen und miteinzubeziehen. Sexualisierte Gewalt als Teil 

von geschlechtsspezifischer Gewalt darf nicht als individualisierte Gewalttat gesehen wer-

den, sondern muss als in den herrschenden Geschlechterverhältnissen verankerte Gewalt 

wahrgenommen werden. Die Begriffe „geschlechtsspezifische Gewalt“ oder „Gewalt im Ge-

schlechterverhältnis“ bezeichnen 

 

„jede Verletzung der körperlichen oder seelischen Integrität einer Person, welche mit der 

Geschlechtlichkeit des Opfers und des Täters zusammenhängt und unter Ausnutzung eines 

Machtverhältnisses durch die strukturell stärkere Person zugefügt wird“ (Hagemann-White 

1992, S. 23). 

 

Durch die Verwendung dieser Definition wird die strukturelle gesellschaftliche Machtun-

gleichheit zwischen den Geschlechtern miteinbezogen. In den Internationalen Übereinkom-

men und dem UN-Bericht zur vierten Weltfrauenkonferenz (1995) wird der Begriff der ge-

schlechtsspezifischen Gewalt erweitert mit Gewalt, die vom Staat ausgeübt oder geduldet 

wird. Damit sind Praktiken wie das Beschneiden der reproduktiven Rechte, beispielsweise 

durch die Verwehrung des Zugangs zu Schwangerschaftsabbrüchen oder aber Zwangsste-

rilisationen, gemeint. Die Anerkennung dieses Gewaltbegriffs auf politischer Ebene und als 

Menschenrechtsverletzung ist zurückzuführen auf das Engagement internationaler feminis-

tischer Bewegungen (Sauer 2002, S. 45). Geschlechtsspezifische Gewalt tritt auf als direkte 

/ interpersonelle Gewalt in Form von körperlicher, psychischer, sexualisierter sowie ökono-

mischer Gewalt. Die unterschiedlichen Formen der Gewalt können dabei isoliert oder aber 

im Zusammenspiel miteinander auftreten. Geschlechtsspezifische Gewalt hat ihren Ur-

sprung in historisch erwachsenen ungleichen Machtverhältnissen, die sich heute noch in 

gewalterhaltenden Strukturen zeigen. Diese ungleichen Machtverhältnisse führen im Zu-

sammenspiel mit institutionalisierten, sozialen und kulturellen Faktoren zu einer strukturel-

len Benachteiligung, die zu einer größeren Vulnerabilität führen kann.  
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In der Auseinandersetzung mit (sexualisierter) Gewalt und ihrer geschlechtsspezifischen 

Auswirkungen besteht die Gefahr, die hierarchische Dichotomie der Geschlechter mit den 

etablierten Kategorien Mann und Frau weiter zu reproduzieren und die nicht bestehende 

Binarität zu verschweigen (Hark 2011, 386). Personen mit trans-, inter- und nicht-binären 

Geschlechtsidentitäten werden so ausgeschlossen und als nicht betroffen wahrgenommen. 

Der Diskurs über sexualisierte Gewalt ist sowohl in der gesellschaftlichen Auseinanderset-

zung als auch in der Fachwissenschaft sowie in der juristischen Auseinandersetzung sehr 

heteronormativ
1
 geprägt. Dadurch entsteht ein Spannungsfeld queerfeministischer Ansprü-

che von Dekonstruktion der Geschlechterkategorien und der Notwendigkeit, auf diese Ka-

tegorien zurückzugreifen, um die strukturellen Aspekte der Gewalt hervorzuheben. Eine 

queerfeministische Perspektive soll diesem Umstand entgegenwirken und ist darauf be-

dacht, einen inklusiven Sprachgebrauch zu verwenden.  

Die diskurstheoretische Auseinandersetzung mit Geschlechterkategorien im Sinne von Sa-

bine Hark (2011) geht davon aus, dass die Repräsentationsstrukturen als Sinneffekt wirk-

sam sind und Repräsentationen von Kategorien nicht als Abbild von gegebener Wirklichkeit, 

sondern als Wirklichkeitskonstruktion verstanden werden müssen. Diskurstheoretische An-

sätze in feministischen Theorien fokussieren gemäß Hark (2011 S. 387) auf Fragen zur 

Produktion von Wissen um z. B. geschlechtliche Unterschiede und darauf, wie dieses Wis-

sen sich in sozialen Praktiken und Institutionen konstituiert. Die Kategorie Geschlecht wird 

dabei als Produkt verschiedener sozialer Technologien verstanden und nicht als Eigen-

schaft des Körpers oder als etwas Ursprüngliches, im Menschen Existierendes. Angelehnt 

an Foucault wird Geschlecht von Hark (2011, S. 387) als Ensemble von Auswirkungen auf 

den Körper, Verhaltensweisen und gesellschaftliche Beziehungen bezeichnet, das durch 

das Dispositiv
2
 einer komplexen politischen Technologie erzeugt wird. Bestehende und 

wahrgenommene Geschlechterunterschiede sind dabei als Repräsentation kultureller Re-

gelsysteme zu verstehen, die gesellschaftliche Beziehungen von Unter- und Überordnung 

oder Gleichrangigkeit konstruieren und legitimieren. Hark (2011) weist darauf hin, dass die 

Geschlechterunterschiede gleichzeitig auch als „durch und in Repräsentationssystemen 

und diskursiven Praktiken produziert begriffen werden müssen“ (Hark 2011, S. 388). Ge-

schlecht ist also eine „sozio-symbolische Matrix“, die unter anderem soziale Beziehungen 

                                                
1 Heteronormativität ist ein Begriff zur Beschreibung der gesellschaftlichen Norm der Zweigeschlechtlichkeit und 

Heterosexualität, von der insbesondere Lebensweisen bzw. Personen ausgeschlossen werden, die diesen 

Normen nicht entsprechen (Klapeer 2015, S. 25). 
2 Als Dispositiv kann im Kontext von Diskursen das Zusammenspiel von diskursiven und nichtdiskursiven Pra-

xen und deren „Vergegenständlichung“ verstanden werden. Das Dispositiv besteht aus Aussagen, Regeln, 

Werten, Praktiken, Institutionen, Gesetzen usw., die Machtbeziehungen koordinieren und sowohl als Ergeb-

nis als auch als Element von Diskursen verstanden werden können. Foucault versteht unter Dispositiv den 

gesamten Wissensapparat, der Wissen in der Praxis durchsetzt und die Grundlage des Handelns darstellt 

(Jäger 2011, S. 99-105).  
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und kulturelle Ordnungen produziert und als ein, innerhalb der symbolischen Ordnung her-

gestelltes, kulturelles Konstrukt sowie als Effekt und Zeichen von Machtrelationen wirkt 

(Hark 2011, S. 388). 

Um diesen durchaus widersprüchlichen Ansprüchen von klarer Benennung der ge-

schlechtsspezifischen Aspekte und der Vermeidung der Reproduktion der Zweigeschlecht-

lichkeit gerecht zu werden, orientiert sich die Schreibweise und Benennung von Betroffenen 

von geschlechtsspezifischer Gewalt am Sprachgebrauch des aktivistischen Kollektiv Ni 

Una Menos. Ni Una Menos engagiert sich im Kontext des feministischen Streikhauses in 

Zürich gegen geschlechtsspezifische Gewalt und Femizide
3
 und benennt diese unter ande-

rem als „patriarchale Gewalt“, die hauptsächlich von cis Männern ausgeübt wird und über-

wiegend FLINT*-Personen betrifft (Ni Una Menos 2020) . Der Ausdruck FLINT*-Personen 

besteht aus den Worten Frauen*, Lesben*, inter*-, nicht-binären* und trans* Personen und 

schließt die hauptsächlich von geschlechtsspezifischer Gewalt betroffenen Geschlechtsi-

dentitäten mit ein. Cis kennzeichnet Menschen, deren Geschlechtsidentität mit dem ihnen 

bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt (Wiesental 2017, S. 11). 

 

Die Fokussierung auf sexualisierte Gewalt als Teil geschlechtsspezifischer Gewalt stellt die 

Berücksichtigung der strukturellen Ursachen und Zusammenhänge in den Vordergrund und 

wird so dem feministischen Anspruch gemäß Wiesental (2017, S. 9) gerecht. Dies blendet 

jedoch die von sexualisierter Gewalt betroffenen cis Männer aus und trägt zur Aufrechter-

haltung der Tabuisierung von Männern als Betroffene von sexualisierten Gewalttaten bei. 

Gahleitner (2005, S. 69) zeigt in diesem Zusammenhang auf, wie auch die Wahrnehmung 

von sexualisierter Gewalt „vergeschlechtlicht“ wird und es als Folge auch Fachpersonen 

schwerfällt, männliche Betroffene als Betroffene von sexualisierter Gewalt wahrzunehmen. 

Dies hat Auswirkungen auf die Betroffenen selbst, da diese vergeschlechtlichte Wahrneh-

mung mit weniger Akzeptanz hinsichtlich ihrer Gewalterfahrung und einer größeren Wahr-

scheinlichkeit einer Täter*innenidentifikation
4
 einhergeht. In Untersuchungen von ge-

schlechtsspezifischen Unterschieden in Bezug auf sexualisierte Gewalterfahrung wurde 

festgestellt, dass Gewalterfahrungen bei Jungen im Vergleich zu Mädchen deutlich häufiger 

außerhalb der Familie stattfinden, deutlich häufiger von Mehrfachtäter*innen ausgehen und 

vermehrt unter körperlicher Gewaltanwendung ausgeübt werden. Ebenfalls höher zeigte 

                                                
3 Femizid ist ein politischer Begriff und bezeichnet Tötungen an Personen, die als Frauen gelesen und aufgrund 

ihres Geschlechts umgebracht werden (Ni Una Menos 2020). 
4 Die Täter*innenidentifikation ist aus tiefenpsychologischer Perspektive ein Abwehrmechanismus zur Angstbe-

wältigung nach erlebter sexualisierter Gewalt. So kann es vorkommen, dass die betroffene Person sich zur 

Angstbewältigung mit der gewaltausübenden Person identifiziert und schädliche Anteile wie Werte, Verhal-

tensweisen oder Haltungen zur Gewalt als Bewältigungsstrategie übernimmt. Diese Reaktion dient zum 

Schutz des eigenen psychischen Systems. Dieses Phänomen wirkt sich schädlich auf die psychische Integri-

tät der betroffenen Personen aus, da dadurch die Entwicklung und Erfahrung von persönlicher Autonomie und 

Handlungsfähigkeit behindert wird (Müller-Pfeiffer 2018, S. 121). 
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sich der Anteil von weiblichen Täter*innen gegenüber männlichen bei Jungen. Bei den un-

tersuchten Gewalterfahrungen der Mädchen, die von der Gesamtprävalenz höher sind als 

die der Jungen, ging die Gewalt fast ausschließlich von Männern aus. In der Mehrzahl 

wurde die Gewalt von den Vätern ausgeübt und ging dabei mit einer größeren Regelmä-

ßigkeit als bei Jungen einher (Gahleitner 2005, S. 71). 

 

Gemäß Kriminalstatistiken und der Erfahrung in der Beratungspraxis sind erwachsene Män-

ner weitaus mehr von physischer Gewalt als von sexualisierter Gewalt durch Männer im 

öffentlichen Raum betroffen (BFS 2019c). Dennoch ist anzuerkennen, dass auch sexuali-

sierte Gewalt gegen sie angewendet wird, wie auch FLINT*-Personen (sexualisierte) Ge-

walt anwenden und zu Täter*innen werden können. Diese Fallkonstellationen gilt es daher 

ebenfalls in der Schreibweise zu berücksichtigen. 

 

Für die von sexualisierter Gewalt betroffenen Personen wird aus den angeführten Gründen 

die geschlechtsneutrale Bezeichnung der betroffenen Personen oder Betroffenen verwen-

det. Geht es um geschlechtsspezifische Auswirkungen von sexualisierter Gewalt oder um 

Aspekte der geschlechtsspezifischen Gewalt, werden die Betroffenen als FLINT*-Personen 

benannt. Geht es um eine Person, von der die Gewalt ausgeht, wird hauptsächlich der 

Begriff der gewaltausübenden Person verwendet. Diese Schreibweise lenkt die Aufmerk-

samkeit auf die Handlung, die Ausübung der sexualisierten Gewalt, was gleichzeitig den 

zentralen Bestandteil und Untersuchungsgegenstand der Analyse darstellt. Die Worte Op-

fer und Täter*innen sind vor allem aufgrund der juristischen Kategorisierung der an einer 

Gewalttat beteiligten Personen relevant. Die Verwendung des Wortes Opfer ist abseits der 

juristischen Bestimmung aus Gründen, die im Kapitel 2.1.5 näher erläutert werden, abzu-

lehnen. Bei weiteren Personenbezeichnungen wird ein sogenannter Gender Gap mit einem 

* hergestellt, der Platz für weitere Geschlechtsidentitäten jenseits der binären Geschlech-

terkonstruktion lässt. 

2.1.3 Vorkommen & gesamtgesellschaftliche Relevanz 

In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Ausmaß und Vorkommen sexuali-

sierter Gewalt sind die jeweiligen Definitionen und Erhebungsmethoden präzise zu betrach-

ten. Unterschiedliche Studien und Erhebungen ziehen in ihren Auswertungen Daten aus 

dem sogenannten „Hellfeld“ heran. Dies meint Informationen und Angaben zu Fällen, die 

im Rahmen der Strafverfolgungsbehörden entweder als Anzeigen oder als rechtskräftige 

Urteile registriert wurden und denen eine juristische Definition (vgl. Kapitel 2.1.1) zugrunde 
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liegt (Hellmann 2018, S. 35). Um einen Eindruck über die tatsächliche Prävalenz von sexu-

alisierter Gewalt zu erhalten, ist die Auseinandersetzung mit „Hellfeld-Daten“ dringend um 

Ergebnisse aus Dunkelfeldstudien zu ergänzen (Hellmann 2018, S. 38). 

 

Im Jahr 2019 wurden insgesamt 679 Vergewaltigungen und 626 sexuelle Nötigungen poli-

zeilich als Strafanzeigen registriert. Von den insgesamt 679 angezeigten Vergewaltigungen 

wurden 565 beschuldigte Personen ermittelt, von denen 563 als männliche und 2 als weib-

liche Beschuldigte registriert wurden (BFS 2019a, o. S.). Die Strafanzeigen wegen Verge-

waltigungen wurden, bis auf einen Fall, alle von als Frauen registrierten Personen gestellt 

(BFS 2019c, o. S.). Bei den Strafanzeigen wegen sexueller Nötigung wurden 513 beschul-

digte Personen ermittelt, von denen 97 % als männlich registriert wurden (BFS 2019b, 

o. S.). Bei diesem Straftatbestand wurden die betroffenen Personen zu 12.3 % als Männer 

und zu 87.7 % als Frauen registriert (BFS 2019c, o. S.). Bezüglich der Strafverfolgung im 

Kontext von sexueller Belästigung, welche als Antragsdelikt verfolgt wird, wurden insge-

samt 1165 Fälle gemeldet und 736 beschuldigte Personen angezeigt, von denen ebenfalls 

96.8 % als männlich registriert wurden (BFS 2019b, o. S.). Als Frauen gelesene Personen 

machen mit 90,7 % auch bei diesem Straftatbestand die Mehrheit der betroffenen Personen 

aus (BFS 2019c, o. S.). 

Im Vergleich zur aufgezeigten Kriminalstatistik werden nachfolgend Ergebnisse aus zwei 

großen und viel diskutierten Untersuchungen zum Ausmaß und zur Verbreitung von sexu-

alisierter Gewalt zusammengefasst. 

 

Die nachfolgend beschriebenen Ergebnisse und Erkenntnisse stammen aus der Optimus-

studie aus dem Jahr 2012, der aktuellsten Dunkelfeldforschung aus dem Jahr 2019, die von 

Amnesty International in Auftrag gegeben und vom Forschungsinstitut gfs.bern durchge-

führt wurde, sowie weiterführender Fachliteratur über sexualisierte Gewalt in der Schweiz. 

Die Befragung von Amnesty International wurde im März und April 2019 durchgeführt. Sie 

erhob die eigenen persönlichen Erfahrungen mit unterschiedlichen Formen sexualisierter 

Gewalt und jene des sozialen Umfelds der Befragten. Die Erhebung wurde telefonisch so-

wie online mit 4‘459 Personen ab 16 Jahren, die sich ausschließlich als Frauen identifizier-

ten, durchgeführt. 

 

Den Ergebnissen zufolge werden sexuelle Belästigungen wie „unerwünschte sexuelle Be-

merkungen oder Berührungen“ generell als ein verbreitetes Phänomen wahrgenommen. 

So stimmten 73 % der von gfs.bern befragten Frauen der Aussage zu, dass Formen der 

sexuellen Belästigung in der Schweiz verbreitet auftreten (gfs.bern 2019, S. 7). Dieser Ein-
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druck scheint direkt mit den eigenen Erfahrungen oder aber den Erfahrungen aus dem na-

hen Umfeld zu tun zu haben. So gaben 62 % der Befragten an, dass sie persönlich eine 

Frau kennen, die sexuell belästigt wurde und 55 % der 16- bis 39-jährigen Frauen gaben 

an, sich ab und zu in Situationen zu befinden, in denen sie sich Sorgen machen, mit einer 

Belästigung konfrontiert zu werden (gfs.bern 2019, S. 9). Auch die Frage, ob die befragten 

Personen Kenntnisse von Personen in ihrem Umfeld haben, die „sexuelle Handlungen ge-

gen ihren Willen erleben mussten“, wurde von 48 % der Befragten bejaht, wobei es sich bei 

fast jeder dritten Person um eine Vergewaltigung handelte (gfs.bern 2019, S. 10). In Bezug 

auf die eigenen Erfahrungen mit sexuellen Belästigungen wird klar, dass ein großer Teil der 

befragten Personen bereits mit unterschiedlichen Formen von Belästigung konfrontiert war. 

Mit der Möglichkeit der Mehrfachnennung erlebten, gemäß der Auswertung, 

o 59 % Belästigung in Form von unerwünschten Berührungen, Umarmungen oder 

Küssen 

o 56 % sexuell suggestive Kommentare oder Witze  

o 54 % unangemessenes Anstarren, das einschüchterte 

o 50 % unangemessene Avancen 

o 50 % aufdringliche Kommentare über die körperliche Erscheinung 

o 44 % aufdringliche Fragen zum Privatleben 

o 37 % unangemessene Einladungen 

o 38 % exhibitionistische Posen 

o 33 % unerwünschte sexuell eindeutige Nachrichten über das Internet 

o 21 % sexuell eindeutige Bilder/Fotos/Geschenke (gfs.bern 2019, S. 11). 

Diese Formen der Belästigung scheinen überwiegend im öffentlichen und halböffentlichen 

Raum aufzutreten. Auf die Frage nach dem Ort der erlebten Belästigungen (ebenfalls mit 

der Möglichkeit von Mehrfachnennung) gaben 56 % die Straße, 46 % den öffentlichen Ver-

kehr, 42 % Bars und Clubs, 33 % den Arbeitsplatz und 22 % das Zuhause einer anderen 

Person an (gfs.bern 2019, S. 12). In der Auswertung nach dem Alter der Befragten fällt auf, 

dass Frauen zwischen 16–39 Jahren am häufigsten (62 %) in Bars und Clubs belästigt 

werden, während Frauen ab 40 Jahren den Belästigungen mehrheitlich (ebenfalls 62 %) 

auf offener Straße ausgesetzt sind (gfs.bern 2019, S. 13). 

 

22 % der befragten Frauen gaben an, seit ihrem 16. Geburtstag ungewollte sexuelle Hand-

lungen erlebt zu haben. 72 % der befragten Personen verneinten diese Frage ("Mussten 

Sie ab dem Alter von 16 Jahren bereits ungewollte sexuelle Handlungen erleben?" (gfs.bern 

2019, S. 14)) während 6 % angaben, dass die Situation schwierig zu beurteilen sei (gfs.bern 

2019, S. 14). Diese Ergebnisse lassen darauf schließen, dass mindestens jede 5. Frau ab 
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ihrem 16. Lebensjahr sexualisierte Gewalt in unterschiedlicher Form erlebte. Hochgerech-

net auf die Gesamtbevölkerung bedeutet dies, dass ca. 800'000 FLINT*-Personen ab 16 

Jahren in der Schweiz bereits ungewollte sexuelle Handlungen erlebten (gfs.bern 2019, 

S. 14). Nur 7 % der von ungewollten sexuellen Handlungen betroffenen Personen gaben 

an, dass sie die Übergriffe durch unbekannte Personen erlebten (gfs.bern 2019, S. 15). 

Eine Auswertung der Beratungsstelle Fachstelle sexuelle Gewalt Zürich zeigt ein ähnliches 

Bild. Rund 80 % der Betroffenen, die sich im Jahr 2019 wegen erlebter sexualisierter Gewalt 

für eine Beratung meldeten, kannten die gewaltausübende Person bereits vor der Tat. Bei 

rund 30 % der gewaltausübenden Personen handelte es sich um den*die Ehepartner*in 

oder Partner*in(Beratungsstelle Frauenberatung sexuelle Gewalt Zürich 2019). Auch an-

dere Auswertungen kommen auf ähnliche Zahlen. So schreibt Gysi (2018, S. 20–22), dass 

in 67 % der Fälle der*die Täter*in dem Opfer bekannt ist, in 25 % handelt es sich dabei um 

den*die Partner*in oder Expartner*in und in 33 % der Fälle ist der*die Täter*in dem Opfer 

nicht oder weniger bekannt (Gysi 2018, S. 20–22). 

 

Zur Frage nach dem Ort des erlebten Übergriffes gaben 52 % der Personen an, dass dieser 

bei ihnen oder jemandem zu Hause stattgefunden habe, während 47 % der befragten Per-

sonen die Antwortmöglichkeit „anderswo“ wählten (gfs.bern 2019, S. 18). Aufschluss in Be-

zug auf die Erörterung des Dunkelfeld der Betroffenheit geben folgende Teilergebnisse der 

Studie: 

Knapp die Hälfte der von sexualisierter Gewalt betroffenen Frauen (49 %) gab an, den er-

lebten Übergriff für sich behalten und niemandem davon erzählt zu haben (gfs.bern 2019, 

S. 16). Nur 51 % der Betroffenen haben sich Freund*innen oder Personen aus dem Umfeld 

anvertraut. Obwohl 45 % aller Befragten angaben, Kenntnisse über zuständige Beratungs-

einrichtungen zu haben, wandten sich lediglich 11 % der Betroffenen nach einem Übergriff 

an eine solche Stelle. Zur Polizei gingen 10 % der Betroffenen, wobei schlussendlich 8 % 

eine Strafanzeige erstatteten und so eine strafrechtliche Verfolgung auslösten (gfs.bern 

2019, S. 18). Eine EU-weite Untersuchung aus dem Jahr 2014 geht davon aus, dass jede 

zehnte Frau in der EU im Laufe ihres Lebens sexualisierte Gewalt erfahren hat (FRA 2014, 

S. 9). 

Eine Untersuchung aus dem Jahr 2012 über sexuelle Übergriffe an Kindern und Jugendli-

chen in der Schweiz zeigt auf, wie weit und in welcher Form sexualisierte Gewalt bereits in 

jungen Jahren verbreitet ist. Die Untersuchung wurde als Online-Fragebogen an über 450 

Schulen in der Schweiz durchgeführt. Insgesamt nahmen 6700 Schüler*innen teil und be-

antworteten die Fragen schriftlich. Zusätzlich wurde die Untersuchung mit einer schriftlichen 

Erhebung in 324 Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe ergänzt. Als Ergebnis konnte 
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festgestellt werden, dass bereits jede*r siebte Jugendliche zum Geschlechtsverkehr ge-

zwungen oder gegen den Willen an einer intimen Körperstelle berührt wurde (UBS Optimus 

2012, S. 28). Auch hier zeigt sich derselbe geschlechtsspezifische Unterschied von einer 

überproportionalen Betroffenheit von Mädchen und jungen FLINT*-Personen. 21,7 % der 

befragten Mädchen gaben an, einen sexuellen Übergriff mit Körperkontakt erlebt zu haben, 

während bei den Jungen 8,1 % betroffen waren. Bei 6,5 % der Fälle handelte es sich bei 

den Mädchen um eine Vergewaltigung mit versuchter oder vollendeter Penetration. Bei den 

Jungen erlebten dies 1,1 % der Befragten (UBS Optimus 2012, S. 28–30). Hochgerechnet 

kann aufgrund der Ergebnisse davon ausgegangen werden, dass sich in jeder Schweizer 

Schulklasse (mit durchschnittlich 21 Schüler*innen) zwei bis drei Jugendliche mit einer ent-

sprechenden Viktimisierungserfahrung befinden. Sexuelle Übergriffe ohne Körperkontakt 

wie „[e]xhibitionistische Handlungen, verbale und schriftliche sexuelle Belästigungen, Zei-

gen von pornografischem Material oder anzüglichen Äußerungen und Handlungen via 

elektronischen Medien“ erlebten insgesamt 30 % der befragten Schüler*innen (UBS Opti-

mus 2012, S. 29). Fast zwei Drittel der Jugendlichen, die angaben, eine Gewalterfahrung 

gemacht zu haben, gaben zudem an, diese wiederholt erlebt zu haben. Dazu gaben 32 % 

der Jungen und 27 % der Mädchen an, in ihrem Leben bisher fünfmal oder öfter in irgend-

einer Form sexualisierte Gewalt erfahren zu haben (UBS Optimus 2012, S. 29). Gemäß 

den Ergebnissen finden die meisten registrierten Gewalterfahrungen zwischen den Jugend-

lichen statt (Optimus 2012, S. 28). 

 
Handicap International (2018, S. 1) weist daraufhin, dass FLINT*Personen mit einer kör-

perlichen, psychischen und / oder kognitiven Beeinträchtigung bis zu zehnmal häufiger von 

sexualisierter Gewalt betroffen sind. Menschen mit einer Behinderung sind gemäß Zemp 

(2003, S. 611) mit einem mehr oder weniger starken Machtungleichgewicht hinsichtlich der 

Ressourcen-, Artikulations- und Informations-, Positions- sowie Organisationsmacht kon-

frontiert, was zu einer zusätzlichen Vulnerabilität im Hinblick auf Gewalterfahrungen führt. 

Die Datenlage bezüglich empirischer Erhebungen, die sich auf die Betroffenheit von Men-

schen mit Behinderungen fokussieren, ist nach wie vor sehr dürftig und enthält viele Lücken. 

Zemp (2003, S. 611) führte in den Jahren 1996 und 1997 eine Erhebung mit 130 Frauen 

und 117 Männern mit einer Behinderung zu ihren Gewalterfahrungen in Österreich durch. 

Teilgenommen haben ausschließlich Personen, die aufgrund ihrer physischen, geistigen 

und / oder psychischen Behinderung in einer entsprechenden Institution lebten. Fazit der 

Untersuchung war unter anderem, dass FLINT*-Personen mit Behinderungen weitaus häu-

figer sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind als Männer mit Behinderungen, die Betroffenheit 

jedoch bei beiden Gruppen insgesamt höher ist als bei Menschen ohne Behinderungen 

(Zemp 2003, S. 619). 64 % der Frauen und 50 % der Männer gaben im Rahmen dieser 
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Studie an, in ihrem Leben bereits eine oder mehrere Erfahrungen der sexuellen Ausbeutung 

gemacht zu haben. 44,6 % der befragten Frauen und 21 % der befragten Männer gaben 

an, „gegen ihren Willen oder auf eine unangenehme Weise an (ihren Brüsten) oder Ge-

schlechtsteilen berührt“ worden zu sein (Zemp 2003, S. 618). Jede vierte Frau (26,2 %) und 

jeder 14. Mann (7 %) erlebte eine oder mehrere Vergewaltigungen (Zemp 2003, S. 618). 

Ein weiterer Aspekt sexualisierter Gewalt gegen Menschen mit Behinderungen manifestiert 

sich laut Zemp im Umgang mit Verhütung. Zemp (2003, S. 617) sieht anhand der weiteren 

Ergebnisse zur Sexualaufklärung und dem Umgang mit Verhütung ihre These bestätigt, 

dass weitaus mehr Frauen mit Behinderungen Verhütungsmittel aus „prophylaktischen 

Gründen“ zugänglich gemacht werden. Sie können teilweise über die Anwendung der Ver-

hütungsmittel mitbestimmen, oft werden ihnen diese aber ohne deren Wissen zugeführt, 

um eine ungewollte Schwangerschaft aufgrund von sexualisierter Gewalt zu verhindern. 

Neben der Sterilisation (62,5 %) wird die Pille (23,2 %) am häufigsten als genutztes Verhü-

tungsmittel genannt. Daraus leitet sich die Schlussfolgerung ab, dass Frauen mit Behinde-

rung in einer spezifischen Form der geschlechtsspezifischen Gewalt hinsichtlich ihrer re-

produktiven Rechte betroffen sind. 

2.1.4 Vergewaltigungsmythen, ihre Funktion und Wirkung 

Das Konzept der Vergewaltigungsmythen wurde das erste Mal von Susanne Brownmiller 

in ihrem Buch Against Our Will: Men, Women and Rape (1975) dargestellt und diskutiert.  

Burt (1980, S. 217) nahm dieses Konzept auf und versuchte eine erste formale Definition 

zu erstellen, indem sie das Phänomen als „prejudicial, stereotyped, or false beliefs about 

rape, rape victims and rapists“ benannte. 

Bohner (1998, S. 14) hingegen weist auf die Schwierigkeiten in der Überprüfbarkeit des 

Wahrheitsgehalts der Mythen aufgrund ihrer zum Teil normativen Behauptung hin und 

schlägt daher hinsichtlich der Definition vor, diese nicht wie Burt als falsch in ihrem Inhalt, 

sondern als falsch im ethischen Sinne zu bestimmen. Dieser Aspekt wird in ihrer definierten 

Funktion der Leugnung und Rechtfertigung der Aggressionen verdeutlicht (Bohner 1998, 

S. 12–14). 

Vergewaltigungsmythen fallen dadurch auf, dass sie einen wesentlich enger gefassten Be-

griff der sexualisierten Gewalt aufweisen als es beispielsweise die juristische Definition tut 

und dadurch, dass sie stets eine Funktion der Täter*innenentlastung oder -entschuldigung 

und / oder eine opferbeschuldigende Wirkung mit sich bringen. Die damit einhergehende 

Schuldumkehrung wird als „Victim Blaming“ bezeichnet (Peterson & Muehlenhard 2004, 

S. 131). Die Verbreitung der Mythen führt dazu, dass sexualisierte Gewalt gerechtfertigt, 
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deren Folgen bagatellisiert und dadurch den betroffenen Personen die Bewältigung er-

schwert wird. Außerdem besteht ein enger Zusammenhang zwischen den Mythen und der 

in unserer Gesellschaft vorherrschenden traditionellen Geschlechterrollenorientierung 

(Kolshorn; Brockhaus 2002, S. 375). 

Bohner (1998, S. 14) schlägt zur Definition von Vergewaltigungsmythen vor, diese als 

 

„deskriptive oder präskriptive Überzeugungen über Vergewaltigung (d.h. über Ursachen, 

Kontext, Folgen, Täter*innen, Opfer und deren Interaktion), die dazu dienen, sexualisierte 

Gewalt zu leugnen, zu verharmlosen, oder zu rechtfertigen“ (Bohner 1998, S. 14) 

 

zu definieren. Meyers (1994, S. 25) bezeichnet das Phänomen der Vergewaltigungsmythen 

auf Grundlage ihrer diskursanalytischen Untersuchung der Berichterstattung über Fälle von 

Gewalt gegen FLINT*-Personen als „mythology of anti-women violence“. Vergewaltigungs-

mythen bestimmt sie als Mythen der geschlechtsspezifischen Gewalt gegen FLINT*-Perso-

nen, die als Teil eines patriarchalen Unterdrückungssystem funktionieren und als Ausdruck 

von systematischer Misogynie und (cis) männlicher Dominanz zu verstehen seien (Meyers 

1994, S. 25).  

Burt unterscheidet zwischen opferbezogenen und täter*innenbezogenen Mythen und 

schlägt eine zusätzliche Klassifizierung der Mythen nach deren Inhalt in die folgenden 

sechs Kategorien vor: 

 

o Nothing happened 

Dazu zählen nach Burt (1998, S. 131) Überzeugungen, die geschilderte sexualisierte 

Gewalt per se in Frage stellen und davon ausgehen, dass es sich überwiegend um 

Falschbeschuldigungen handelt. Vor allem Betroffene, die sexualisierte Gewalt durch 

Bekannte oder Ex-Partner*innen erfuhren, sind mit diesen Mythen konfrontiert. Beson-

ders, wenn die ehemalige Partnerschaft als konfliktreich wahrgenommen wurde, stehen 

diese stereotypen Bilder im Vordergrund. 

 

o No harm was done 

Hauptsächlicher Inhalt dieser Kategorie ist die Überzeugung, dass durch die sexuali-

sierte Gewalt kein, oder nur wenig, Schaden für die Betroffenen entstanden ist. Dabei 

wird die angewendete Gewalt in den Hintergrund gestellt und die sexuelle Handlung als 

Form von normaler Sexualität dargestellt, welche die Betroffenen auch „genießen könn-

ten“. Vor allem bereits marginalisierte und stigmatisierte Personen, wie beispielsweise 
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Sexarbeiter*innen, die sexualisierte Gewalt erfuhren, sind mit dieser schädlichen Über-

zeugung konfrontiert. Die Einstellung, dass grundsätzlich nur Personen vergewaltigt 

werden, die ein, in ihren Augen, moralisch fragwürdige Leben führen („only bad girls get 

raped“) ist damit eng verknüpft (Burt 1980, S. 132–133). 

 

o She (he*they*) wanted it 

Der Ursprung dieses Vergewaltigungsmythos geht zurück auf die Überzeugung, ein 

„Nein“ einer FLINT*Person sei nicht als Grenzziehung ernst zu nehmen, sondern stelle 

einen Teil des „Spiels der Eroberung“ dar. Die Annahme, dass FLINT*-Personen „Nein“ 

sagen, aber eigentlich „Ja“ meinen und dadurch die gewaltausübende Person dazu auf-

fordern, sie zu erobern, macht Gewalt und das die Nichteinhaltung von Konsens zur 

akzeptierten sexuellen Praxis (Burt 1990, S. 133). Vor allem, wenn sich die betroffenen 

Personen nicht mit aller Gewalt zur Wehr gesetzt haben, greift oftmals das vermeintliche 

Argument, dass ihnen der „Geschlechtsverkehr“ schlussendlich gefallen hat und er so-

mit einvernehmlich war. 

 

o She (he*they) deserved it 

Mythen dieser Kategorie verleugnen oder negieren die erlebte Gewalt nicht, sondern 

schieben der betroffenen Person eine erhebliche Mitschuld daran zu. Die Mitschuld wird 

im Verhalten der gewaltbetroffenen Personen gesucht, indem ihnen vorgeworfen wird, 

die Gewalt provoziert zu haben. Diese Mitschuld wird beispielsweise in der „falschen, 

zu aufreizenden Kleidung“, vorangegangenen Flirtereien oder der Annahme einer Ein-

ladung in die Wohnung der Täter*innen gesucht. Auch das Begeben in „gefährliche Si-

tuationen“ wird oft als Mitschuld an der erlittenen sexualisierten Gewalt interpretiert. 

Wenn Personen alleine reisen, Alkohol oder Drogen konsumieren und sich so „wehrlos 

machen“ oder sich in „gefährlichen Gegenden“ aufhalten, kann deren Verhalten fälsch-

licherweise als Begründung zur Tat gedeutet werden (Burt 1998, S. 134). 

Durch das Suchen der Mitschuld im Verhaltens von betroffenen Personen wird der Fo-

kus von der Verantwortung der Täter*innen weggelenkt und ermöglicht so das Prakti-

zieren der sogenannten „Schuldumkehr“ (Bohner 1998, S. 14). 

 

o Rapists are insane 

Mythen, die sich auf die gewaltausübende Person beziehen, teilen sich nach Burt in 

zwei Kategorien auf. Zum einen werden Täter*innen als psychisch krank etikettiert (Burt 

1998, S. 135). Vor allem besonders brutale und grausame Fälle sexualisierter Gewalt 
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werden mit einer psychischen Erkrankung der gewaltausübenden Personen erklärt und 

bedeuten im Umkehrschluss, dass „gesunde Menschen“ zu so einer Tat nicht fähig 

seien (Bohner 1998, S. 17). Auch die Darstellung der Täter*innen als „psychopathische 

Monster“ mit stark abweichendem Verhalten bringt irreführende Schlussfolgerungen mit 

sich. Die Täter*innen werden als abweichende Einzelfälle individualisiert, was die sys-

tematischen Problemzusammenhänge ausblendet oder verschleiert. 

 

o Rapists are sex-starved 

Die zweite Kategorie, die sich auf die gewaltausübende Person bezieht, führt die Gewalt 

auf einen vermeintlich unkontrollierbaren Sexualtrieb von cis Männern zurück. Sie be-

inhaltet die Vorstellung, dass cis Männer bei sexueller Erregung ihr Verhalten nicht mehr 

kontrollieren können und es zu Gewalt kommt, damit sie ihre sexuellen Bedürfnisse 

durchsetzen und befriedigen können (Burt 1998, S. 136). Dieser Mythos geht mit der 

Annahme einher, dass eine „aufreizende Bekleidung“ sexualisierte Gewalt provoziert 

und die Gewalt ausschließlich junge, als attraktiv wahrgenommene cis Frauen betrifft. 

Weiter negiert diese Überzeugung die Tatsache, dass sexualisierte Gewalt primär mit 

Machtausübung zu tun hat und sie impliziert, dass die Gewalt in erster Linie sexuell 

motiviert ist, indem sich das Motiv der Täter*innen auf die Befriedigung ihres*seines 

Sextriebes bezieht. 

Die Kategorisierung der Vergewaltigungsmythen wird für diese Masterarbeit nachfol-

gend durch die von Kerstin Geisel (1995) im Rahmen einer inhaltsanalytischen Unter-

suchung von bundesdeutschen Tageszeitungen erarbeiteten Vergewaltigungsmythen 

ergänzt. Nach der Kategorisierung nach Burt und der Übersetzung werden folgende 

Vergewaltigungsmythen in dieser Masterarbeit miteinbezogen und berücksichtigt: 
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Opferbezogene Vergewaltigungsmythen Täter*innenbezogene Vergewaltigungsmy-

then 

Es ist nichts passiert (Burt 1998). Vergewaltiger sind geistesgestört (Burt 1998). 

Es ist kein Schaden entstanden (Burt 1998). Männer können ihre Sexualität nicht kontrollie-

ren (Burt 1998). 

Sie wollte es (Burt 1998). Vergewaltiger bringen ihre Opfer meist um (Gei-

sel 1995).  

Sie hat es verdient (Burt 1998). Viele Männer werden zu Unrecht angezeigt 

(Geisel 1995) 

Nur attraktive Frauen werden vergewaltigt (Gei-

sel 1995)  

Vergewaltiger sind Asoziale oder Ausländer 

(Geisel 1995). 

Ein echtes Opfer muss sich wehren (Geisel 

1995). 

Die Täter sind Opfer ihres Sexualtriebes (Geisel 

1995). 

Die Frauen wollen es nicht anders (Geisel 1995) Der Täter ist meist ein Fremder (Geisel 1995). 

Frauen wollen insgeheim vergewaltigt werden 

(Geisel 1995). 

Vergewaltiger sind Triebtäter (Geisel 1995). 

Wenn eine Frau „Nein“ sagt, meint sie eigentlich 

„ja“ (Geisel 1995) 

 

Frauen sind immer mitschuldig (Geisel 1995) 

Frauen werden ja „nur“ zum Geschlechtsverkehr 

gezwungen (Geisel 1995) 

Es zählt nur als Vergewaltigung, wenn es sicht-

bare Verletzungen und Spuren der Gewalt gibt 

(Geisel 1995).  

Tabelle 1 Vergewaltigungsmythen kategorisiert, eigene Darstellung 

Quellen: Burt 1998; Geisel 1995 

 

Für empirische Untersuchungen haben Greger, Kley, Bohner und Siebler (2007) einen 

quantitativen Fragebogen entwickelt, der zur Messung der Akzeptanz moderner Mythen 

über sexuelle Aggressionen (AMMSA) hinzugezogen werden kann. Dieser beinhaltet 30 

Items zur Messung der Zustimmung zu den beschriebenen Mythen, die unter Einbezug von 

Erkenntnissen aus der Rassismus- und Sexismusforschung entwickelt wurden (Greger u.a. 

2007, S. 5). Auch diese Instrumente bauen auf den zuvor von Burt und Brownmiller vorge-

stellten Konzepten und Auseinandersetzungen mit Vergewaltigungsmythen auf, werden je-

doch erweitert, indem eine breitere Form von sexualisierter Gewalt als lediglich jene der 

Vergewaltigung miteinbezogen wird. 

 

Baier (2019 S. 85) untersuchte im Rahmen einer Forschung zu Kriminalitätserfahrungen 

und Kriminalitätswahrnehmungen in der Schweiz unter anderem den Aspekt der Verbrei-

tung „[m]oderner Mythen über sexuelle Aggression“. Dazu griff er auf drei Items aus der 

AMMSA-Skala nach Greger u.a. (2007), ein Item aus der Skala zur Erfassung der Akzep-

tanz von Mythen über sexuelle Belästigung nach Diehl und Bohner (2014) und ein zusätz-

lich selbst konstruiertes Item zurück. Hinsichtlich der Ergebnisse hält Baier (2019, S. 85) 

fest, dass im Durchschnitt jede dritte befragte Person den abgefragten Mythen zustimmte. 

Zur Veranschaulichung zeigt nachfolgende Abbildung die verwendeten Items mit dem An-

teil an Zustimmung. 
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Abbildung 2 Items Moderner Mythen über sexuelle Aggressionen  

Quelle: Baier 2019, S. 85 

 
Gemäß Lonsway, Archambault und Berkowitz (2007, S. 6) steht das Stereotyp des „Real 

Rape“ dem Konzept der Vergewaltigungsmythen nahe und hat ebenfalls erheblichen Ein-

fluss auf die Strafverfolgung von sexualisierter Gewalt. Lonsway u.a. (2007, S. 6) zeigen 

auf, dass die Wahrscheinlichkeit für die Betroffenen steigt, als unglaubwürdig wahrgenom-

men zu werden, je weniger die Fälle von sexualisierter Gewalt dem Stereotyp des „Real 

Rape“ entsprechen. Dieses Stereotyp sei tief in unserer Gesellschaft verwurzelt und werde 

aus den „kulturellen Botschaften“ über Vergewaltigungen und sexualisierte Gewalt, denen 

wir alle in verschiedenen Formen ausgesetzt sind, gebildet und reproduziert. Der Stereotyp 

des „Real Rape“ habe sich aus dem gesellschaftlichen Sexismus entwickelt und sei eng 

verwoben mit rassistischen Stereotype. Da es sich gemäß Lonsway u.a. (2009, S. 6) um 

ein gesellschaftliches Stereotyp handelt, ist dessen Wirkung weit verbreitet und es kann 

davon ausgegangen werden, dass nicht nur die Strafverfolgung davon beeinflusst wird, 

sondern auch Anwält*innen, Staatsanwält*innen, Psychotherapeut*innen sowie Freunde 

und Familie der betroffenen Person. 

Folgende Merkmale in einem Fall sexualisierter Gewalt entsprechen Lonsway u.a. (2009, 

S. 6) zufolge dem Stereotyp des „Real Rape“:  

o Die betroffene Person und die Täter*innen kennen sich nicht 

o Es fand zuvor noch kein sexueller Kontakt zwischen den beiden statt 

o Die betroffene Person ist eine erwachsene Frau (kein Kind oder keine jugendliche 

Person) 

o Die Tat wurde mit einer Waffe begangen 

o Es finden sich Anzeichen für die Anwendung physischer Gewalt und Verletzungen 

konnten rapportiert werden  

o Die betroffene Person ist emotional aufgewühlt und wirkt nicht gefasst 

o Die betroffene Person meldet sich sofort nach der Tat bei der Strafverfolgungsbe-

hörde 

o Die betroffene Person meldet die Tat zuerst bei der Strafverfolgungsbehörde und 

nicht bei einer anderen Person 



 26 

o Es gibt weitere physische Beweise für die Tat (Verletzungen, Spermaspuren etc.) 

o Die betroffene Person bemüht sich um eine ärztliche Untersuchung und wirkt aktiv 

am Strafverfahren mit 

o Die betroffene Person ändert ihre Darstellung der Tat nicht 

o Die betroffene Person ist sich über Einzelheiten und Details der Tat absolut sicher 

o Die betroffene Person widerruft keine Aussage oder zieht den Strafantrag nicht zu-

rück 

o Die betroffene Person wird als glaubwürdig eingeschätzt 

o Die betroffene Person ist jung, körperlich und psychisch gesund und wird als attrak-

tiv wahrgenommen 

o Die betroffene Person ist weiß, keine Person of Color 

o Die betroffene Person ist „gut situiert“ und nicht armutsbetroffen 

o Die betroffene Person wird als Frau gelesen 

o Die betroffene Person ist noch Jungfrau  

o Die betroffene Person war zum Zeitpunkt der Tat nüchtern 

o Die betroffene Person ist keine Sexarbeiter*in  

o Die betroffene Person hat keine Suchterkrankung 

Im Umkehrschluss zeigt Gysi anhand der Studie von Lonsway u.a. (2009) auf, dass die 

Wahrscheinlichkeit, dass die angezeigte Gewalt als Falschaussage bewerten wird, höher 

ist, wenn die gewaltausübende Person weiß, ohne Migrationserfahrung, sozial gut integriert 

und einflussreich ist. Auch problematische „Opferbilder“, wie sie von Wiesental (2017, S. 

30) beschrieben werden, wirken in den Stereotypen mit. Es gibt eine Tendenz, Betroffene 

nur dann ernst zu nehmen und anzuerkennen, wenn sie einem bestimmten Bild des „Op-

fers“ entsprechen. Dieses Bild beinhaltet, dass die Personen „leise sind“, weinen, sich zu-

rückziehen, aufgewühlt und verstört wirken. Problematisch in diesem Zusammenhang ist 

vor allem, dass die Erwartungen an die betroffenen Personen oft mit den realen Auswirkun-

gen erlebter Gewalt divergieren. Gerade die Erwartung einer stringenten, detailreichen Er-

zählung der Tat kann nur in Ausnahmefällen erfüllt werden, da sich die Gewalterfahrung im 

Rahmen einer posttraumatischen Reaktion auf das Erinnerungsvermögen auswirkt. Auch 

die Erwartungen bezüglich einer bestimmten emotionalen Reaktion der betroffenen Perso-

nen können sich schädlich auf den Verarbeitungsprozess auswirken. Diese problemati-

schen „Opferbilder“ gilt es, gemäß Wiesental (2017, S. 30), aufzulösen, um Platz für viel-

fältige, ebenso valide Reaktionsmuster von Betroffenen zu schaffen und unrealistische Er-

wartungen abzubauen. 
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Die bereits definierte Funktion der Vergewaltigungsmythen der Leugnung und der Recht-

fertigung von sexualisierter Gewalt hat Auswirkungen in unterschiedlichen Bereichen. Gysi 

(2018, S. 18) zufolge findet sich in der gesamten Fachliteratur und speziell in englischspra-

chiger Literatur über Sexualstrafdelikte die Erkenntnis, dass die Strafverfahren negativ 

durch Vergewaltigungsmythen und die Stigmatisierungen Betroffener beeinflusst werden.  

Ob eine betroffene Person die Gewalterfahrung als strafrechtlich relevante Tat einordnet 

und sich daher für eine strafrechtliche Verfolgung entscheidet, hängt Gysi (2018, S. 20) 

zufolge signifikant mit der vorhandenen Akzeptanz von Vergewaltigungsmythen zusam-

men. Untersuchungen zeigen auf, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine betroffene Per-

son sich für eine Strafanzeige entschied, nachweislich stieg, wenn die Gewalterfahrungen 

folgenden Merkmalen entsprach: 

o Zwischen dem Opfer und der gewaltausübenden Person bestand keine Beziehung; 

o die gewaltausübende Person hat eine Waffe benutzt; 

o die Tat hinterließ bei der betroffenen Person körperlich sichtbare Verletzungen; 

o die Gewalt fand nicht in einer Privatwohnung statt; 

Die Vergewaltigungsmythen haben nicht nur einen großen Einfluss auf den Umgang der 

betroffenen Personen mit der Gewalterfahrung, sondern auch auf den Ausgang des Straf-

verfahrens. Lovette und Kelly (2009, S. 110) erarbeiteten anhand einer europaweiten Un-

tersuchung von gemeldeten und angezeigten Vergewaltigungsfällen Faktoren, die die 

Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung der angeklagten Person steigern. 

Die Verurteilung einer angeklagten Person wird demnach wahrscheinlicher, wenn  

o die betroffene Person als Frau gelesen wird;  

o die betroffene Person keine psychische Erkrankung hat; 

o die betroffene Person keinen Alkohol konsumierte;  

o die betroffene Person nachweisbare Spuren und Verletzungen von der Tat hat; 

o die gewaltausübende Person eine Migrationsgeschichte hat; 

o die gewaltausübende Person bereits Vorstrafen hat; 

o die gewaltausübende Person ein sogenannter Fremdtäter war;  

o die gewaltausübende Person nicht der Partner oder Expartner war; 

o eine Nähe von stattgefundener Gewalt zu den Vergewaltigungsmythen besteht. 

Aus der Untersuchung von Lovette und Kelly (2009, S. 111) geht des Weiteren hervor, dass 

generell eine eher niedrige Verurteilungsrate besteht. In der Schweiz enden knapp 18 % 

der Strafverfahren mit einer Verurteilung der beschuldigten Person. Auch in Österreich mit 

17 % und Deutschland mit 13 % sind die Zahlen der schlussendlich verurteilten Personen 

niedrig. 
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2.1.5 Sexualisierte Gewalt in den Medien 

Aufgrund der Problematiken, welche die Verbreitung von Vergewaltigungsmythen und 

schädlichen Stereotypen in diskurstheoretischer Betrachtung mit sich bringen, ist es wich-

tig, die Relevanz der Rolle der Medien anzuerkennen und sie in die Präventionsarbeit mit-

einzubeziehen. Diese Erkenntnis ist ebenfalls Bestandteil der Istanbul-Konvention und wird 

im Art. 17, Abs. 107 verhandelt. Die diesbezüglichen Richtlinien beinhalten die Aufforde-

rung, den Medien und Informations- und Kommunikationstechnologien eine freiwillige Sen-

sibilisierung und Selbstkontrolle in Form von selbsterarbeiteten Ethik-Richtlinien und -Kodi-

zes zu empfehlen (Istanbul-Konvention, Art. 17, Abs. 107). Damit soll die Sensationsbe-

richterstattung bekämpft und eine ausführliche Kontextualisierung und sensible Berichter-

stattung ermöglicht werden. Der Verein autonomer Österreichischer Frauenhäuser (AÖF) 

publizierte im Jahr 2014 dahingehend einen Leitfaden mit dem Titel: Verantwortungsvolle 

Berichterstattung für ein gewaltfreies Leben. Anregungen zur medialen Prävention von Ge-

walt an Frauen und Kindern. Darin enthalten sind neben Beiträgen, die über das Thema 

informieren und bestehende Praktiken kritisieren auch Empfehlungen und Erklärungen zur 

Notwendigkeit einer adäquaten Berichterstattung (Brickner u.a. 2014). 

Geiger und Wolf (2014, S. 19) kritisieren darin eine einseitige, punktuelle und meist anlass-

bezogene Fallberichterstattung über geschlechtsspezifische Gewalt an FLINT*-Personen. 

Dies führe zu einer zu kurzweiligen Aufmerksamkeit bezüglich der konkreten Geschehnisse 

und verhindere eine nachhaltige, andauernde Auseinandersetzung mit den strukturellen 

Hintergründen und Kontexten der Gewalt. Einer erneuten Tabuisierung des Themas durch 

nachlassende mediale Thematisierung und Normalisierung sei aktiv entgegenzutreten. 

Eine sogenannte „chronikale Kriminalberichterstattung“, in welcher der Fokus auf das un-

mittelbare Tatgeschehen und die Dramatik des Falls gelegt wird, gehe selten auch auf die 

für die Prävention wichtigen und weiterführenden Informationen ein, die eine Einordnung in 

gesellschaftliche Kontexte und eine tiefergehende Auseinandersetzung mit Ursachen sowie 

Folgen ermöglichen sollte (Geiger & Wolf 2014, S. 19). 

Doch differenzierte und sensible Berichterstattung trägt nicht nur auf gesellschaftlicher 

Ebene zur Sensibilisierung bei, sondern kann auch im Einzelfall eine konkrete Hilfestellung 

für betroffene Personen darstellen. Der AÖF sammelt in seiner Publikation 14 konkrete 

Empfehlungen, die für eine adäquate Berichterstattung beachtet und miteinbezogen wer-

den sollen (Geiger & Wolf 2014, S. 24–25). Diese Empfehlungen werden nachfolgend in 

Ergänzung durch die Erkenntnisse aus einem Toolkit der Chicago Taskforce on Violence 

Against Girls and Young Women zum medialen Umgang mit sexualisierter Gewalt wieder-

gegeben. Im Jahr 2011 entwickelte die Chicago Taskforce das Toolkit, welches ebenfalls 
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ein Instrument zur Bekämpfung der Rape Culture
5
 innerhalb der Medien und Gesellschaft 

sowie der tief verankerten Stereotypen und Mythen rund um sexualisierte Gewalt darstellt 

(Chicago Taskforce o. J., S. 1). Für eine adäquate und sensible Berichterstattung über ge-

schlechtsspezifische Gewalt sind folgende Aspekte von großer Wichtigkeit: 

 

o Differenziertes Bild 

Über Gewalt gegen FLINT*-Personen oder eine spezifische Form dieser Gewalt sollte in 

jedem Fall differenziert berichtet werden. Vor allem die Thematisierung der strukturellen 

Aspekte und die Anerkennung der geschlechtsspezifischen Gewalt als gesellschaftliches 

Problem soll die Individualisierung der Problemlage verhindern (Geiger & Wolf 2014, S. 24). 

 

o Hinterfragen 

In Zeitungsberichten und Reportagen sollen unterschiedliche Formen der Gewalt, die Dy-

namik von Gewaltbeziehungen und Folgen der Gewalt dargestellt werden und die Leser*in-

nen dadurch für die reale Bandbreite der Gewalt sensibilisieren. Oft überwiegen die Dar-

stellungen schwerer Gewaltformen und Tötungsdelikte. Das mediale Aufgreifen von beson-

ders tragischen Ereignissen und die Fokussierung auf die Dramatik des vermeintlichen Ein-

zelfalls sollte vermieden werden. Insbesondere das Aufzeigen von psychischer Gewalt bie-

tet (mit-)betroffenen Personen und dem sozialen Umfeld Anknüpfungspunkte (Geiger & 

Wolf 2014, S. 24). 

 

o Hintergründe 

Gesellschaftliche Hintergründe wie traditionelle Männlichkeitsbilder, starre Geschlechter-

konstruktionen sowie die historischen Entwicklungen der Ungleichbehandlung der Ge-

schlechter, müssen in ihrem Zusammenhang mit geschlechtsspezifischer Gewalt beleuch-

tet werden (Geiger & Wolf 2014, S. 24). 

 

o Gewalt betrifft alle 

Aus der Berichterstattung sollte hervorgehen, dass geschlechtsspezifische Gewalt nicht an 

ein bestimmtes „Milieu“ oder an eine bestimmte Bevölkerungsgruppe gebunden ist. Geiger 

und Wolf (2014, S. 24) empfehlen Hinweise auf Herkunft oder Religion der beteiligten Per-

sonen zu unterlassen, wenn diese im Kontext der Geschichte nicht relevant sind. 

                                                
5 Unter Rape Culture ist ein umfassendes soziologisches Konzept zu verstehen, zu dessen Bestandteilen unter 

anderem Vergewaltigungsmythen zählen. Es bezeichnet gesellschaftlich verbreitete Einstellungen und Hal-

tungen über Sexualität und Geschlecht, welche sexualisierte Gewalt verharmlosen und normalisieren. Rape 

Culture beinhaltet neben Vergewaltigungsmythen allgemeine Schuldzuweisungen an die Betroffenen, soge-

nanntes slut-shaming, indem sexuell (zu) aktive FLINT*-Personen beschämt und als Schlampen beschimpft 

werden, die Verharmlosung von sexualisierter Gewalt sowie die Weigerung, den durch sexualisierte Gewalt 

entstandenen Schaden anzuerkennen (Buchwald, Felchter & Roth 2005, S. 11). 
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o Lücken schließen 

Berichterstattungen über geschlechtsspezifische Gewalt sollten eine intersektionale Per-

spektive miteinschließen und besonders vulnerablen und betroffenen Gruppen wie FLINT*-

Personen of Color, Fachpersonen im Pflegebereich, älteren FLINT*-Personen und FLINT*-

Personen mit besonderen Bedürfnissen (wie Gehörlosigkeit, Lernschwierigkeiten, körperli-

che Behinderungen etc.) Raum für ihr Erlebtes geben. Weiter miteinzubeziehen sei die Pre-

karisierung der Lebenslagen der betroffenen Personen als Folge der erlebten Gewalt (Gei-

ger & Wolf 2014, S. 24). 

 

o Vorurteile nicht verstärken 

Die Berichterstattung über Gewalt im Migrationskontext sollte Anlass zur Aufklärung über 

strukturelle Hintergründe geben. Um rassistische Vorurteile und Stereotype nicht zu bestär-

ken bzw. zu reproduzieren, darf die Gewalt keinesfalls auf kulturelle oder ethnische Fakto-

ren reduziert werden. Hinweise auf spezifische Mehrfachdiskriminierungen wie die Auswir-

kungen und Folgen von Schutzmaßnahmen, die unter Umständen erhebliche Auswirkun-

gen auf das Aufenthaltsrecht haben können, seien wichtige Inhalte (Geiger & Wolf 2014, 

S. 24). In der Schweiz kann, je nach Aufenthaltsstatus der betroffenen Personen, bereits 

das Stellen einer Strafanzeige oder das Einleiten von Eheschutzmaßnahmen die Verlänge-

rung der Aufenthaltsbewilligung gefährden.  

 

o Zusatzinformationen 

Um ein ganzheitliches Bild von geschlechtsspezifischer Gewalt vermitteln zu können, ist es 

notwendig, neben den „typischen“ Quellen der Polizei und Justiz weitere Expert*innen wie 

Fachpersonen aus Frauenhäusern, Opferhilfestellen oder aus der Forschung zu Wort kom-

men zu lassen (Geiger & Wolf 2014, S. 24).  

 

o Kontexte 

In Berichterstattungen zu konkreten Gewaltvorfällen sollte der „Fall“ ebenfalls gesellschaft-

lich eingeordnet werden. Dazu sollten neben Hintergründen und Folgen auch das Vorgehen 

der Justiz und Institutionen sowie die gesetzlichen Grundlagen hinterfragt und aufgedeckt 

werden (Geiger & Wolf 2014, S. 24). Diese Ausführungen führen gemäß der Chicago 

Taskforce (o. J., S. 25) zu einer breiteren sozialen und kulturellen Kontextualisierung der 

sexualisierten Gewalt. 
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o Einrichtungen 

Die Zeitungsartikel sollten Hinweise zu lokalen Beratungs-, Therapie- und Hilfsangeboten 

mit den jeweiligen Kontaktdaten und Telefonnummern als Teil der Berichterstattung veröf-

fentlichen. Darstellungen über die Arbeitsweise und Angebote der verschiedenen Anlauf-

stellen können dazu beitragen, Hemmschwellen bei den betroffenen Personen abzubauen 

(Geiger & Wolf 2014, S. 24).  

 

o Begriffe 

Geiger und Wolf (2014, S. 25) empfehlen, Gewalt auch immer klar als Gewalt zu benennen. 

Die Berichterstattung über geschlechtsspezifische Gewalt erfordert bezüglich der Formu-

lierungen und Begriffsverwendung Fingerspitzengefühl. Formulierungen, die eine Verharm-

losung, Bagatellisierung oder (Teil-)Schuldzuweisung beinhalten, implizieren oder andeu-

ten, sollten in jedem Fall vermieden werden. Das Recht auf ein gewaltfreies Leben sollte 

hingegen wiederkehrend aufgeführt und thematisiert werden. Auch das Toolkit der Chicago 

Task-force (o. J., S. 11) weist auf die Notwendigkeit der sensiblen Nutzung der Sprache 

und der verwendeten Begrifflichkeiten hin. So empfiehlt sie, die Nutzung passiver Satzkon-

struktionen, wie „das Opfer wurde vergewaltigt“, zu vermeiden und stattdessen die gewalt-

ausübende Person und die verübte Handlung zu benennen. 

 

o Betroffene/Vorbilder/Perspektiven 

Betroffenen Personen ist mit Respekt zu begegnen und auch im Rahmen der Berichterstat-

tung sind deren Persönlichkeitsrechte zu schützen und zu wahren. Die Betroffenen sollen 

in der Berichterstattung nicht ausschließlich in eine passive „Opfer-Rolle“ gedrängt und als 

verwundet, ohnmächtig und wehrlos dargestellt werden. Eine Darstellung als handlungsfä-

hige Subjekte mit Gewalterfahrung ist in diesem Rahmen zu empfehlen (Geiger & Wolf 

2014, S. 25). Positive Verläufe von Gegenwehr oder Coping-Strategien und Berichte über 

und von Überlebenden von geschlechtsspezifischer Gewalt haben dabei Vorbildcharakter 

und können Betroffene in ihrem Handeln bestärken. Dafür eignen sich auch Berichte von 

Mitbetroffenen, wie Verwandten oder Bekannten oder aber von gewaltausübenden Perso-

nen, die für ihr Verhalten Verantwortung übernahmen und die Gewalttätigkeit überwunden 

haben (Geiger & Wolf 2014, S. 25). Auch Perspektiven für ein gewaltfreies Leben können 

so aufgezeigt werden. 

 

o Verantwortung 

Um die geschlechtsspezifische Gewalt beenden zu können, ist es notwendig, aufzuzeigen, 

dass die gewaltausübenden Personen Verantwortung für ihr Handeln übernehmen müssen. 
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In der Berichterstattung sollten gewaltvolle Anteile im Kontext des herrschenden Ge-

schlechterverhältnis aufgezeigt und dekonstruiert werden. Die Notwendigkeit zum Handeln 

und zur Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt soll durch die Bindung an politi-

sche Abkommen und Konventionen aufgezeigt werden. Die für politische Maßnahmen ver-

antwortlichen Akteur*innen und Instanzen sowie deren Engagement und Handeln sollten 

thematisiert und benannt werden (Geiger & Wolf 2014, S. 25). 

2.1.6 Die Rolle der Opferhilfe im Kontext sexualisierter Gewalt 

In der Schweiz existieren 60 verschiedene Beratungsstellen, die als kantonale Opferhilfe-

stellen anerkannt sind. Dabei gibt es sowohl kantonale als auch regionale Unterschiede in 

der Ausrichtung und Organisationsform der Beratungsstellen. Einige Beratungsstellen sind 

gleichzeitig die Anlaufstelle für Fälle aus mehreren Kantonen (wie beispielsweise die Op-

ferhilfe SG-AR-AI oder die Beratungsstelle Opferhilfe Aargau, Solothurn). Andere Kantone 

oder Regionen hingegen haben mehrere, auf die Adressat*innen spezialisierte Beratungs-

stellen, wie der Kanton Zürich mit der allgemeinen Opferberatung Zürich (Straftaten im Stra-

ßenverkehr, Gewalt im öffentlichen Raum, Haftpflichtfälle), der Fachberatung sexuelle Ge-

walt und der Beratungsstelle für Frauen gegen Gewalt in Ehe und Partnerschaft, die vor-

wiegend im Falle von Gewalt in Paarbeziehungen tätig ist. Das Angebot der Opferhilfe geht 

auf eine Volksinitiative aus dem Jahr 1978 zurück, die das Opferhilfegesetz (OHG) forderte, 

welches im Jahr 1993 in Kraft trat. Laut Opferhilfegesetz haben Personen, die aufgrund von 

einer Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar verletzt 

wurden, Anspruch auf die bestehenden Opferhilfeleistungen. Diese bestehen aus kosten-

loser psychosozialer sowie rechtlicher Beratung, finanzieller Soforthilfe und längerfristigen 

finanziellen Kostenbeiträgen zu anwaltlicher oder medizinischer Hilfe. Die Beratungsstellen 

unterstützen die betroffenen Personen außerdem in der Gesuchstellung für finanzielle Bei-

träge und der Geltendmachung von Genugtuung und Entschädigung im Rahmen des Straf-

verfahrens oder des Opferhilfeverfahrens bei den zuständigen kantonalen Stellen (Ludewig 

2010, S. 325–327). Die Leistungen in Form der angemessenen, medizinischen, psycholo-

gischen, sozialen, materiellen oder juristischen Hilfe der Opferberatungsstellen sind gesetz-

lich festgehalten und so lange auszurichten, wie die kausalen Folgen der Straftat dies not-

wendig machen (Art. 14 Abs. 1 OHG). 

Im Kontext von sexualisierter Gewalt werden Personen und ihre Angehörigen beraten, die 

Delikte gegen ihre sexuelle Integrität, wie sexuelle Belästigung oder sexuelle Übergriffe er-

lebt haben, in ihrer Kindheit von sexuellem Missbrauch betroffen waren, sexueller Ausbeu-

tung ausgesetzt waren oder noch immer sind sowie von Genitalverstümmelung betroffen 
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sind. Die Beratung gestaltet sich nach den individuellen Bedürfnissen der betroffenen Per-

sonen, beinhaltet jedoch zumeist Unterstützung in der Bewältigung der erlebten Gewalt, 

rechtliche Beratung und Aufklärung über ihre Rechte in einem allfälligen Strafverfahren, 

Beratung und Begleitung bei der Anzeigeerstattung und bei Gerichtsverhandlungen sowie 

die Vermittlung von anderen Fachpersonen und -stellen. 

 

Der Beratungsansatz im Kontext der Opferhilfe soll gemäß Kaiser und Behnen (2018, 

S. 171) aus einer parteilichen Haltung gestaltet werden. Bei diesem Ansatz ist neben der 

Psychoedukation und Aufklärung über Dynamiken und Auswirkungen im Kontext sexuali-

sierter Gewalt eine wertschätzende und Glauben schenkende Haltung gegenüber den rat-

suchenden Personen zentral (Kaiser & Behnen 2018, S. 173). Das Ziel des parteilichen 

Beratungsansatzes ist das Beenden sexualisierter Gewalt und die Begrenzung ihrer schäd-

lichen Auswirkungen (Kasier & Behnen 2018, S. 175). Gerade im Hinblick auf ein allfälliges 

Strafverfahren und dessen Anforderungen kann diese Haltung die betroffenen Personen 

entlasten. Eine der wichtigsten Aufgaben der parteilichen Beratung ist eine klare Zuordnung 

der Verantwortung und die damit verbundene Entmachtung der Verantwortungsab-

wehrstrategien der gewaltausübenden Personen, die einen maßgeblichen Einfluss auf Be-

troffene und deren Unterstützungspersonen haben (Kaiser & Behnen 2018, S. 177). Die 

aktive Verortung der Verantwortung bei der gewaltausübenden Person hilft Betroffenen, die 

Übergriffe als Gewalt und Normverletzung zu verstehen und einordnen zu können. 

 

Die Auseinandersetzung mit den Angeboten der Opferhilfe und die Offenlegung des partei-

lichen Beratungsansatzes dient neben der Auseinandersetzung mit diesem spezifischen 

Praxisfeld der Sozialen Arbeit der transparenten Positionierung der forschenden Person. 

Als weiße, cis weibliche Sozialarbeiterin, die in einer Opferhilfe Beratungsstelle tätig ist, 

nehme ich sexualisierte Gewalt aus dieser (parteilichen) Perspektive wahr. Aus der Bera-

tungserfahrung weiß ich um die Schwierigkeit, sich einer fremden Person anzuvertrauen 

und über das Erlebte zu sprechen. Meine Rolle ist nicht, zu hinterfragen und zu ermitteln, 

ob und wie diese Gewalt tatsächlich stattgefunden hat, sondern, von dem Erzählten auszu-

gehen und die ratsuchende Person darin zu unterstützen, herauszufinden, welche Unter-

stützungsformen sie benötigt. Vor allem wenn sich betroffene Personen für ein Strafverfah-

ren entscheiden, werden sie damit konfrontiert, dass für die Untersuchungsbehörde die Un-

schuldsvermutung gilt und das Vorgefallene bewiesen werden muss. Daher ist es zentral, 

Personen, aber auch Fachstellen an der Seite zu haben, die das Erlebte nicht anzweifeln 

und dies auch so kommunizieren (Wiesental 2017, S. 87). Wiesental (2017, S. 96) be-

schreibt Parteilichkeit auch als bedingungslose Solidarität, die den Einbezug des Wissens 

um Herrschaftsverhältnisse voraussetzt. 
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Bevor das Opferhilfegesetz im Jahr 2007 überarbeitet und angepasst wurde, war die Ver-

pflichtung der Beratungsstelle zur Öffentlichkeitsarbeit Bestandteil des Gesetzes. Eine Eva-

luation des Bundesamtes für Justiz (BJ) über die Öffentlichkeitsarbeit der Beratungsstellen 

ergab, dass trotzdem noch acht Kantone auf kantonaler Gesetzgebung eine gesetzliche 

Verpflichtung zur Öffentlichkeitsarbeit haben (Karlegger u.a. 2014, S. 2). Auch in Kantonen, 

die keine gesetzliche Verpflichtung dazu vorschreiben, organisieren die Opferhilfestellen in 

regelmäßigen Abständen Veranstaltungen, nehmen an internationalen Kampagnen teil und 

äußern sich öffentlich zur strukturellen Verankerung der Gewalt mit dem Ziel, die Bevölke-

rung, Multiplikator*innen und andere relevante Akteur*innen, die mit potentiell betroffenen 

Personen zu tun haben, zu sensibilisieren (Karlegger u.a. 2014, S. 13). Durch diese aktive 

Teilnahme und Mitgestaltung des Diskurses sind die Ergebnisse dieser Untersuchung von 

zentralem Interesse für die Beratungsstellen. Wenn aufgezeigt werden kann, inwiefern 

schädliche Stereotype im Diskurs verbreitet sind, kann dies in der Ausrichtung der nächsten 

Kampagnen berücksichtigt und miteinbezogen werden. 

2.2 Über die Konstruktion der Anderen in einer Dominanzge-

sellschaft 

Da die Fragestellung den Fokus auf (kultur-)rassistische und kulturalisierende Stereotype 

legt, zeigt die folgende theoretische Auseinandersetzung Erkenntnisse postkolonialer The-

orien zu diesem Thema auf. Nach der Einordnung unterschiedlicher Definitionen und Aus-

legungen des Rassismusbegriffs im Kapitel 2.2.1 und den dahinterstehenden theoretischen 

Konzepten werden Prozesse der Konstruktion der Anderen aufgezeigt. Auf diese Weise 

kann das Phänomen der Dominanzgesellschaft erklärt sowie Rassismus als gesellschaftli-

ches Verhältnis bestimmt werden. Nachfolgend wird im Kapitel 2.2.2. der Zusammenhang 

von Rassismus und Sprache hergestellt und aufgezeigt. Dabei wird sprachliche Diskrimi-

nierung sowohl in der gesprochenen als auch in der geschriebenen Sprache aufgezeigt und 

ein Bezug zur Rolle der Medien hergestellt, indem deren Auswirkung auf Politik, Gesell-

schaft und betroffene Personen beschrieben wird. Schließlich wird im Kapitel 2.2.3 aufge-

zeigt, wie im Konstruktionsprozess der Anderen durch rassifizierte Geschlechterzuschrei-

bungen Rassismus und Sexismus zusammenwirken. Anhand verschiedener Beispiele wer-

den die Intersektion zwischen Sexismus und Rassismus beschrieben und dazugehörige 

Begriffsdefinitionen erklärt. 

2.2.1 Rassismus - eine Begriffsbestimmung 

In der wissenschaftlichen Literatur existieren unterschiedliche Definitionen und Auslegun-

gen des Rassismusbegriffs. Dieses Kapitel dient zur Einordnung des im Rahmen dieser 
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Forschung verwendeten Rassismusbegriffs sowie des dahinterstehenden theoretischen 

Konzepts. Zugleich stellt es einen Versuch zur Begriffsdefinition dar. 

Leiprecht (2016, S. 226), der in seinem Artikel Rassismus die Entwicklung der Rassismus-

forschung und die unterschiedlichen wissenschaftlichen Zugänge zu Rassismus aufzeigt, 

fasst zusammen, dass hinsichtlich der unterschiedlichen Begriffsdefinitionen darin Einigkeit 

besteht, 

 

„dass es sich bei Rassismus um historische und gesellschaftliche Hervorbringungs- und Re-

produktionsprozesse von Ideen, Vorstellungen, (Alltags-) Theorien, Repräsentationen, Wis-

sen u.Ä. zu ‚Großgruppen‘ handelt, die als ‚Rasse‘ konstruiert, zueinander in ein hierarchi-

sches Verhältnis gesetzt und als sich selbst reproduzierende und deshalb über Generatio-

nen miteinander verbundene Einheit vorgestellt werden.“ 

 

Ausgehend vom entsprechenden theoretischen Ansatz kann sich der Konstruktionsprozess 

anstatt auf „Rassen“ auf Ethnien, Kulturen, Stämme, Kasten, Nationen oder auch Religio-

nen beziehen. Die jeweiligen Konstrukte führen Leiprecht (2016, S. 226) zufolge zu spezi-

fischen Herrschaftsverhältnissen und beeinflussen die sozialen Verhältnisse. Die Kon-

strukte dienen dabei als Ordnungsmuster, Wissenssysteme, Deutungsschemata und Diffe-

renzlogiken. So weist Rommelspacher (1997, S. 34) darauf hin, dass die gesamten Lebens-

weisen und die Interpretationen über das Selbst und die Anderen in Kategorien der Über- 

und Unterordnung gedacht sind und dem entsprechen, was Rommelspacher (1997, S. 34) 

unter dem Begriff der Dominanzkultur beschreibt und subsumiert. Dabei wird Kultur als „En-

semble gesellschaftlicher Praxen und gemeinsam geteilter Bedeutungen“, die auch spezi-

fisch in ökonomischen und politischen Strukturen verankert und aufzufinden sind, definiert. 

Diese Dominanzkultur der Über- und Unterordnung von Gruppen beinhaltet meist ethnisch-

nationale Homogenitätsvorstellungen und -zuschreibungen, die rassistische Positionierun-

gen und die Konstruktion einer nationalen Mehrheitsgesellschaft zulassen. 

Zu den wesentlichen Eigenschaften von Rassismus zählt Leiprecht (2016, S. 227) Othe-

ringprozesse, personenbezogene Außen-Innen-Imaginationen, deterministische Makro-

Konstrukte und Wertungsprozesse. Als Otheringprozesse gelten die soziale Markierung 

von Individuen als von der Norm abweichende Andere und das Festschreiben des nicht-

markierten Eigenen als Norm (Leiprecht 2016, S. 227). Unter personenbezogenen Außen-

Innen-Imaginationen wird die Zuschreibung klarer Zusammenhänge von psycho-sozialen 

Fähigkeiten und der äußeren Erscheinung verstanden (Leiprecht 2016, S. 227). Als deter-

ministische Makro-Konstrukte werden die konstruierten Kategorien von „Rasse“, Kultur etc. 

und deren festgelegter Einfluss auf die ihnen zugeordneten Individuen verstanden. Wer-
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teprozesse beinhalten die subtile oder offenkundige Abwertung der Anderen und deren In-

szenierung als Bedrohung. Rassismus findet Leiprecht (2016, S. 227) zufolge seinen Aus-

druck auf unterschiedlichen Ebenen wie jener der Individuen, Institutionen, innerhalb von 

Interaktionen, Diskursen und Gesellschaftsstrukturen. 

Auch Kerner (2009, S. 37) definiert Rassismus als mehrdimensionales Phänomen, wobei 

sich die einzelnen Dimensionen überschneiden und gegenseitig aufeinander einwirken. Sie 

legt dabei eine personale, eine institutionelle und eine epistemische Dimension dar, die 

sowohl Gemeinsamkeiten als auch klare Unterschiede aufweisen. Rassismus tritt dabei als 

Beschränkung von Ressourcen und Zugangsbarrieren innerhalb von Institutionen und 

Strukturen (institutionelle Dimension), als Praxis bei Individuen und Akteur*innen (perso-

nale Dimension) und in Form von in Diskursen verhandeltem Wissen (epistemische Dimen-

sion) auf. 

Miles versteht Rassismus ebenfalls als eine Ideologie, die Teil eines Diskurses ist, der die 

Beziehungen zwischen Menschen auf eine verzerrte Art darstellt (Miles 1989, zitiert nach 

Böttcher 2019, S. 262). Dabei strukturieren Stereotype, Bilder, Attributionen und Erklärun-

gen, die im Kontext von Rassismus entstehen, den Alltag aktiv mit. Rassismus als Ideologie 

beinhaltet ein sinnstiftendes Element, das zur Legitimation der unterschiedlichen Zugäng-

lichkeit zu Ressourcen und Privilegien genutzt wird. Miles definiert den Prozess, in welchem 

Personen anhand (biologischer) Merkmale einem bestimmten konstruierten Kollektiv zuge-

wiesen werden, als racialisation, was im Deutschen als Rassenkonstruktion (vgl. 

Matouschek 2000, Kerner 2009) oder als Rassifizierung (vgl. Terkessidis 2018) bezeichnet 

wird. Dabei schlägt Terkessidis (2018, S. 79) vor, den Begriff der Rassenkonstruktion zu 

erweitern, indem nicht nur biologische Merkmale, „sondern bestimmte Merkmale, die eine 

Gruppe von Menschen als ,natürliche‘ Gruppe festlegt und gleichzeitig ,die Natur‘ dieser 

Gruppe im Verhältnis zur eigenen Gruppe formuliert“ (Terkessidis 2018, S. 79) hinzugezo-

gen werden. 

Die postkoloniale Perspektive reflektiert die Entstehung der Moderne im Hinblick auf eine 

einseitige Geschichtsschreibung und dekonstruiert den eurozentrischen Blickwinkel, wel-

cher in unseren Geschichtsbüchern klar übervertreten ist und (zu) wenig kritisiert wird. 

Diese Perspektive deckt auf, dass die Errungenschaften der Moderne keine rein europäi-

schen Errungenschaften darstellen und die Aufklärung in ihrer Form nicht als globaler Be-

freiungsschlag für die Menschen aus ihrer Unmündigkeit gedeutet werden kann (Purtschert 

2019, S. 15). Die Entstehung der Moderne wird aus postkolonialer Perspektive als „Effekt 

von transnationalen und globalen Interaktionen“ (Purtschert 2019, S. 16) beschrieben und 

ermöglicht Menschen, die nicht den herrschenden Gruppen angehörten und zuvor lediglich 

als Objekte der Geschichte verhandelt und wahrgenommen wurden, die Entstehungsge-
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schichte aus ihrer Perspektive zu erzählen. Aus dieser Perspektive entsteht gemäß Purt-

schert (2019, S. 22) eine alternative Beschreibung der Moderne, die den Fokus auf unglei-

che Machstrukturen und Herrschaftsverhältnisse legt. Ziel dieser Auseinandersetzung ist 

es, Wissen, Wissensbestände und Wissenspraktiken zu dekolonisieren. Dazu ist es not-

wendig, widerständige und alternative Wissensbestände, die weitgehend ignoriert und be-

kämpft wurden, aufzugreifen und deren Bedeutung neu auszuhandeln. 

Purtschert (2019, S. 27) zeigt auf, dass der moderne Rassismus innerhalb Europas und 

spezifisch in der Schweiz mit einer kolonialen Amnesie einhergeht und bezeichnet ihn als 

„rassenlosen Rassismus“. Dieser beinhaltet die Vorstellung, dass das „Rassendenken“ in 

Europa mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges überwunden wurde und nur noch bei weni-

gen Gruppierungen wie Rechtsextremist*innen, Neonazis und Neo-Faschist*innen zu ver-

orten ist. Dies hat zur Folge, dass rassistische Strukturen und Praxen, die nicht in klar er-

kennbaren rechtsextremistischen Kontexten auftreten, nicht mehr als solche benannt wer-

den. Gemäß Purtschert (2019, S. 28) werden solche rassistischen Handlungen eher als 

„kulturelle Konflikte“ oder problematische Auswirkungen der Migration wahrgenommen und 

behandelt. Dafür wird der Begriff der „Fremdenfeindlichkeit“ benutzt, was einerseits die zu-

geschriebene „Fremdheit“ der betroffenen Personen betont und die Zugehörigkeit zum kon-

struierten „Wir“ per se verneint. Andererseits wirkt das Wort harmloser als Rassismus und 

verschleiert den Bezug zum Kolonialismus. Ein weiterer Ausdruck dieses „rassenlosen Ras-

sismus“ in der Schweiz ist die Tatsache, dass es möglich ist, stets über „Rasse“ zu spre-

chen und zu verhandeln, allerdings ohne sich dem expliziten Wort bedienen zu müssen 

(Purtschert 2019, S. 30). Mit dem Verschwinden der Kategorie der „Rasse“ verlagerte sich 

der Rassismus so auf neue, scheinbar harmlose Konzepte wie Kultur oder Ethnizität, die 

zur Herstellung von Hierarchien und Unterschieden genutzt werden. Neben diesem „ras-

senlosen Rassismus“ wird auch oft der Ausdruck des „kulturellen Rassismus“ verwendet. 

Dabei geschieht die Hierarchisierung unterschiedlicher Kulturen nicht explizit, sondern kon-

zentriert sich vielmehr auf die Herstellung einer natürlichen Unterschiedlichkeit aufgrund 

der Herkunft (Räthzel 2008, S. 276). 

Auch die Begriffe des Ethnozentrismus und der Kulturalisierung werden Bozay (2017, S. 

216) zufolge in diesem Kontext genutzt, um Vorgänge der Hierarchisierung und Erklärung 

der Nicht-Zugehörigkeit von Gruppen zu bezeichnen, die sich nicht auf biologische Merk-

male beschränken. Bei der Kulturalisierung wird unter Kultur kein dynamisches und sozial 

gewordenes Deutungsphänomen verstanden, sondern ein determinierendes Element, dass 

an die zugeschriebene natio-ethno-kulturelle Zugehörigkeit geknüpft ist (Bozay 2017, S. 

224). Die Unterscheidung zwischen der In- und Outgroup innerhalb der Mehrheitsgesell-

schaft wie beispielsweise der „In- und Ausländer“ passiert dabei nicht durch die juristische 
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Unterscheidung der Staatsbürgerschaft, „sondern wird auf die Ebene des Kulturellen über-

tragen“ (Bozay 2017, S. 223). Beim Konzept des Ethnozentrismus ist die Idealisierung der 

Merkmale der Mehrheitsgesellschaft, die dabei als Bewertungsgrundlage dient, ein zentra-

ler Bestandteil. Alle Eigenschaften der Anderen werden aufgrund dieser Argumentationslo-

gik als rückständig abgewertet und bezeichnet. Bei der Vorstellung der eigenen Überlegen-

heit eines Individuums der Mehrheitsgesellschaft gegenüber einer als fremd konstruierten 

Gruppe gilt die eigene Kultur als positives Referenzsystem. Dadurch wird Bozay (2017, S. 

217) zufolge das Ideal einer ethnisch und kulturell homogenen Gesellschaft durchgesetzt 

und reproduziert, welches als Nährboden für Rassismus dient. 

2.2.2 Rassismus und Sprache 

Die Sprache stellt das wichtigste Medium für den zwischenmenschlichen Umgang mitei-

nander dar. Sie erfüllt eine soziale Funktion im Aushandeln der gesellschaftlichen Normen 

und ist eine Voraussetzung für Diskurse (Matouschek 2000, S. 15). Der alltägliche Sprach-

gebrauch schafft gemäß Matouschek (2000, S. 12) die Basis für Rassismus und rassisti-

sche Diskriminierung, indem er diesen sprachlich vorbereitet und dadurch mitverantwortet. 

Die Produktion von gesprochener und geschriebener Sprache zählt als elementarste sozi-

ale Handlungsform, die als Praxis erlernt werden muss. Sie drückt sich in einer Form des 

Wissens über adäquates Verhalten zur Bedürfnisbefriedigung und Zielerreichung von Indi-

viduen oder Gruppen aus. Über Sprache gelangen Personen mit anderen Individuen oder 

Gruppen in Kontakt und werden gemäß Matouschek (2000, S. 16) „so erst zur Person, da 

sie sich von anderen abgehoben erleben können oder auch zum Gruppenmitglied werden“. 

Sprache erfüllt laut Matouschek (2000, S. 16) drei für das Erwachsenenleben besonders 

relevante Funktionen: 

 

o Sie drückt Erfahrungen, Erlebnisse der Sprechenden und Schreibenden aus und 

stellt Ereignisse und Objekte der Welt in Sprache dar. 

o Durch sie können gesellschaftliche Verhältnisse hergestellt und aufrechterhalten 

werden. Dies betrifft vor allem persönliche, familiäre oder durch berufliche bzw. po-

litische Beziehungen bestimmte Verhältnisse. 

o Durch das zielgerichtete und in bestimmten Kommunikationssituationen angepasste 

Einsetzen von Sprache werden Texte produziert und gebildet. 

Die produzierte Sprache vermittelt immer ein Bild einer bestimmten Perspektive auf die 

Realität der Dinge, Sachverhalte und gesellschaftliche Verhältnisse, in denen der*die Ab-

sender*in lebt. Das Gesagte macht die Einstellung zum Ausgesagten sichtbar und erfüllt 
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dabei einen gesellschaftlichen Sinn. Was uns interessiert und was nicht kommt in der Spra-

che mal mehr und mal weniger offensiv zum Ausdruck. Durch die Wahl der spezifischen 

Wörter und Bezeichnungen in unseren Erzählungen vermitteln wir Einstellungen, Haltungen 

und damit ein Mehr an Bedeutung (Matouschek 2000, S. 16). 

So haben in diskursanalytischer Betrachtung auch Schlagzeilen in Medienberichten teil-

weise grammatikalische Formen und Satzbaumuster, die vorhandene Machtstrukturen ver-

schleiern oder explizit unsichtbar machen (Matouschek 2000, S. 18). Dies geschieht oft 

durch den gezielten Einsatz von Passivkonstruktionen und bestimmten Aktions- und Hand-

lungsverben. 

Die Relevanz dieser subtilen stilistischen Aspekte, die aktiv zur Bedeutungsproduktion bei-

tragen, wird gemäß Matouschek (2000, S. 20) oft unterschätzt. Obwohl deren Einsatz oft 

nicht bewusst und aktiv geschieht, werden dadurch systematische Herrschafts- und Macht-

verhältnisse reproduziert und als Realität dargestellt. Dies zeigt auf, dass der konkrete 

Sprachgebrauch immer mehr als nur rein begrifflich abstrakte Inhalte transportiert. Neben 

der rein sachlichen Information eines Wortes, die in den Sprachwissenschaften als Denotat 

bezeichnet wird, werden auch immer emotionale, affektive und wertende Bedeutungsas-

pekte mittransportiert, die als Konnotat bezeichnet werden (Matouschek 2000, S. 20). Da-

her sollten gewählte Wörter und deren Bedeutung immer auch in einen historischen und 

sozialen Kontext gesetzt und hinsichtlich ihrer Dimensionen reflektiert werden. Beim Erler-

nen von sprachlichen Formen eignet sich die Person demnach auch immer Wissen über 

eine bestimmte soziale Praxis oder über bestimmte gesellschaftliche Handlungsmuster an 

(Matouschek 2000, S. 21). 

 

Die sprachliche Diskriminierung drückt sich in einer Vielzahl von Formen aus und findet sich 

sowohl auf Wort-, Satz- sowie Textebene. Bezogen auf den sprachlichen Umgang und die 

Benennung von Minderheiten zeigt sich die Vielfalt der sprachlichen Diskriminierung be-

sonders. Matouschek (2000, S. 51) zeigt auf, dass allein das Sprechen oder Schreiben über 

„andere“ Menschen(-gruppen) eine gedankliche Differenzierung darstellt und entspre-

chende soziale Auswirkungen mit sich bringt. Bereits bei der Verwendung unterschiedlicher 

Ausdrücke, Bezeichnungen und Namen fällt auf, wie sich die Bedeutung des Wortes teil-

weise subtil oder ganz explizit auf die Wahrnehmung der bezeichneten Gruppen auswirkt. 

Es macht bezüglich der Wahrnehmung einen großen Unterschied, ob von „Asylsuchenden“, 

„Wirtschaftsflüchtlingen“, „Armutsflüchtlingen“, „Scheinasylanten“ oder Personen mit 

Fluchterfahrung gesprochen bzw. geschrieben wird. Auch der medial weit verbreitete, dif-

fuse Sammelbegriff des „Ausländers“ wird mit einer negativen Konnotation durch die übli-

chen „Gebrauchskontexte in den Medien, Politik und im Alltag“ versehen. Im Kontext der 

Medien weist Matouschek (2000, S. 54) außerdem daraufhin, dass die Berichterstattung 
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formal so aufgebaut ist, dass jenes, was in Kürze und Prägnanz zusammengefasst wird, 

für das Erkennen der wesentlichen Zusammenhänge und Kernaussagen eines Sachver-

haltes relevant ist. Wird im Zusammenhang eines Ereignisses eine beteiligte Person als 

„Ausländer*in“ markiert, impliziert dies für die Lesenden den Umstand, eine relevante Zu-

satzinformation zu sein. Gemäß Matouschek (2000, S. 53) wird über Ausländer*innen 

hauptsächlich in negativen Kontexten wie Kriminalität, organisiertem Verbrechen oder Ext-

remismus berichtet, oder aber ihre Andersheit wird besonders betont und aufgezeigt, indem 

Zeitungsberichte sich auf kulturelle oder religiöse Besonderheiten fokussieren, die gleich-

zeitig als rückschrittlich und konservativ dargestellt werden, wie etwa in der „Kopftuch-De-

batte“. Diese spezifische Art und Weise der Informationsvermittlung über sogenannte „Aus-

länder*innen“ beinhaltet vor allem eine Abgrenzung im Dienste der Selbstdefinition der „In-

länder*innen“. Der Begriff der Ausländer*innen bildet eine vermeintlich homogene Gruppe, 

bestehend aus allen zugewanderten Menschen, ab, oft selbst dann noch, wenn sie den 

Prozess der Einbürgerung absolviert haben und formal als Teil der ständigen Wohnbevöl-

kerung mit anerkannter Staatsbürgerschaft gelten. Als besonders problematisch bezeichnet 

Matouschek (2000, S. 53) die Verwendung der Bezeichnung als Ausländer*innen, wenn 

damit die hier geborenen und aufgewachsenen Kinder von ehemals eingewanderten Per-

sonen angesprochen und als nicht zugehörig markiert werden. Im Kontext der Schweiz ist 

diese problematische Verwendung weit verbreitet und war vor allem im Jahr 2017 Teil des 

gesellschaftlichen Diskurs, in dem im Rahmen einer Volksinitiative über eine erleichterte 

Einbürgerung von Ausländer*innen der dritten Generation diskutiert wurde. In diesem Zu-

sammenhang wurde vor einer Masseneinbürgerung und einer Einbürgerung von „Auslän-

derproblemen“ gewarnt und grundlegende kulturelle Differenzen heraufbeschworen (Gene-

ralsekretariat SVP o.J., S. 20-24). 

2.2.3 Zur Verflechtung von Sexismus und Rassismus 

“Racism can never be solved without seeing and challenging sexism” (Collins 2004, S. 5). 

So lautet eine Haupterkenntnis in der empirischen Untersuchung von Collins, deren Frage-

stellung den Unterschieden in der Betroffenheit und den Auswirkungen von Rassismus für 

Schwarze
6
 Männer und Frauen in den USA nachging. Es stellte sich heraus, dass der je-

weils erlebte Rassismus stark mit dem zugeschriebenen Geschlecht verknüpft war und so 

zu einem geschlechtsspezifischen Rassismus führte. Teil dieses geschlechtsspezifischen 

Rassismus sind vergeschlechtlichte und sexualisierte Konstruktionen von „Fremden“. 

                                                
6 Schwarz wird hier in Anlehnung an Schwarze Aktivist*innen und Expert*innen großgeschrieben, da es sich 

um eine politische Selbstbezeichnung handelt und aufzeigen soll, dass die Bezeichnung eine soziale Kon-

struktion und keine biologische Kategorisierung beinhaltet (vgl. dazu Ogette 2020, S.77). 



 41 

Mit Blick auf die Kategorie Geschlecht kommt es im Konstruktionsprozess der Anderen zu 

spezifischen rassifizierten Geschlechternormen und vergeschlechtlichten Bildern. Dietze 

(2017) zeigt in ihrem Werk Sexualpolitik auf, dass diese rassifizierten Geschlechterbilder 

bereits 1865 nach dem Bürgerkrieg in den USA konstruiert wurden, um Herrschaftsverhält-

nisse fortzusetzen und zu legitimieren. In den darauffolgenden Jahrzehnten fanden in den 

USA jährlich hunderte von „Lynchings“ von Schwarzen Männern statt, die weiße Frauen 

vergewaltigt haben sollten. Im Mittelpunkt dieser Gewalttaten stand das Bild des „triebge-

steuerten, gefährlichen Schwarzen Mannes“ (Dietze 2017, S. 213). Die Lynchjustiz, die un-

ter dem Vorwand von Rache aufgrund von sexuellen Übergriffe stattfand, bezeichnet Dietze 

(2017, S. 213) als Teil der damals herrschenden Sexualpolitik, die sexuellen Kontakt zwi-

schen weißen Frauen und Schwarzen Männern in jedem Fall verhindern wollte, während 

weiße Männer sich unbeschränkten Zugriff auf Schwarze Frauenkörper verschafften. 

 

Böttcher (2019) zeigt in seiner diskursanalytischen Untersuchung auf, dass das diskursiv 

hergestellte Bild des „sexuell übergriffigen fremden Mannes“ seit langer Zeit auch in Europa 

regelmäßig im Kontext von rassistischen Ideologien konstruiert und zur Legitimation einer 

nationalistischen Politik genutzt wird. Dabei wird das Bild an die jeweiligen migrationsspe-

zifischen Kontexte angepasst. So findet sich Böttcher (2019, S. 269) zufolge aus der Zeit 

des Nationalsozialismus die propagandistische Darstellung jüdischer Männer als „sexuell 

übergriffige Juden“, die sich an „deutschen Frauen“ vergehen, was im Rahmen der damals 

propagierten „Rassenvorstellung“ als Schande galt. Diese Fremdkonstruktionen wurden je-

doch nicht nur zu Zeiten des Faschismus oder kriegerischen Auseinandersetzungen pro-

pagiert und konstruiert, sondern sie zeigten sich auch im Kontext der Gastarbeiter*innen-

migration in den 1950er bis 1970er Jahren, in dem das Bild des italienischen Casanova 

gezeichnet und verbreitet wurde (Böttcher 2019, S. 270). 

Auch heute noch finden sich rassifizierte Geschlechterzuschreibungen, die maßgebliche 

Auswirkungen auf die Umsetzung von Herrschaftsverhältnissen haben. Die Auseinander-

setzung mit Vergewaltigungsmythen im Kapitel 2.1.4 veranschaulichte, dass diese rassisti-

sche Männlichkeitskonstruktion von migrantischen Männern nach wie vor ihre Wirkung ent-

faltet und immer noch Teil der Vorstellungen und transportierten Bilder im Zusammenhang 

mit sexualisierter Gewalt ist. Kulaçatan (2016, S. 112) beschreibt, dass diese Zuschreibung 

der Gewalt als Problem der Anderen vor allem dazu dient, einen Zusammenhang zwischen 

dem zugeschriebenen Herkunftskontext der Täter*innen und der vermeintlich spezifischen 

Form der sexualisierten Gewalt herzustellen. Dies eignet sich zugleich dafür, sexualisierte 

Gewalt nicht als gesellschaftliches Problem anerkennen zu müssen und das Gewaltpoten-

zial innerhalb der Dominanzgesellschaft auszublenden. Kerner (2009, S. 320) bezeichnet 
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diesen Vorgang als Othering von Sexismus. Dietze (2017, S. 293) schlägt in diesem Zu-

sammenhang den Begriff des „Ethnosexismus“ vor. Der Begriff umfasst Sexismen, 

 

„denen sexualisierte Rassismen zugrunde liegen die gegenüber Frauen und Männer aus 

ethnisch, religiös und deshalb meistens auch sozial marginalisierten Gruppen wirksam wer-

den“ (Dietze 2017, S. 293).  

 

Der Begriff des Ethnosexismus beinhaltet die Kulturalisierung von Geschlecht, indem den 

als anders markierten Personen aufgrund ihrer Herkunft eine besonders problematische 

oder rückständige Sexualität zugeschrieben wird. Es handelt sich dabei um die Beschrei-

bung hegemonialer Vorstellungen gegenüber der Sexualität von ethnisch oder religiös An-

deren (Dietze 2017, S. 294). Mittels der Kulturalisierung werden gemäß Frietsch (2017, 

S. 5) Unterschiede zwischen Gruppen und Gesellschaften enthistorisiert und als „natürli-

che“ Folge der jeweiligen Kultur erklärt. So verschwinden postkoloniale Machtasymmetrien 

und historisch gewachsene soziale Ungleichheiten aus dem Fokus. 

Gleichzeitig beinhaltet Ethnosexismus die Perspektive, die auch hinsichtlich der Wort-

schöpfung an den Begriff des Ethnozentrismus angelehnt ist, dass die mittransportierte 

Selbstdefinition der Person, die diese Perspektive vertritt, auf einer aufgeklärten, fortschritt-

lichen, gleichberechtigten Selbstzuschreibung gründet und Kritik an anderen defizitären 

und „noch rückständigen“ Kulturen geübt wird. Durch die Praxis der Ethnisierung von Se-

xismus wird der eigene Emanzipationsprozess bezüglich Geschlechterdiskriminierung und 

-ungleichheiten als abgeschlossen erklärt und als Vorzeigebeispiel inszeniert (Dietze 2017, 

S. 282). 

 

Besonders anschaulich praktiziert wurde das Phänomen des Ethnosexismus in der Bericht-

erstattung und innerhalb des gesamten politischen Diskurses, der auf die Gewalttaten in 

der Silvesternacht 2015/2016 in Köln folgten. Glaeser (2019) kommt anhand einer kriti-

schen Diskursanalyse über die Silvesternacht in Köln zu der Erkenntnis, dass in allen un-

tersuchten Zeitungen eine Ethnisierung von Sexismus stattfindet, indem die Gleichberech-

tigung der Geschlechter als Fundament der westlichen Gesellschaft dargestellt und die Ge-

walt ausschließlich als natürlicher Bestandteil der Kultur der Anderen bezeichnet wird. An-

hand der Berichterstattung analysiert sie die dargestellten Bilder der gewaltausübenden 

Personen und teilt sie in die folgenden vier Kategorien ein: „kriminelle Nordafrikaner“, „frau-

enverachtende Muslime“, „triebgesteuerte junge Männer“ und „dankbare integrationswillige 

Flüchtlinge“. 
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Glaeser (2019) zeigt auf, wie dieser betriebene Ethnosexismus den „Flüchtlingsdiskurs“ 

maßgeblich beeinflusst hat. Nachdem das Ereignis sowohl medial als auch politisch mit 

hauptsächlichem Fokus auf die Herkunft der gewaltausübenden Personen diskutiert und 

die ausgeübte Gewalt ausschließlich der anderen Kultur und/oder Religion zugeschrieben 

wurde, zeigten sich politische Entwicklungen und Praxen, deren Konstitutionsbedingungen 

dem vorangegangenen Diskurs zuzuordnen sind. Verschiedene Untersuchungen bezeich-

nen die Ereignisse in Köln bzw. die anschließende Berichterstattung als richtungsweisend 

für die darauffolgende „immer restriktiver werdende Asylpolitik“ (Glaeser 2019, S. 286; Go-

uma 2017, S. 163). Die dargestellte Gewalt wurde entweder kulturell oder biologisch es-

senzialisiert, woraus der Eindruck geprägt wurde, ein präventives Vorgehen gegen sexua-

lisierte Gewalt kann durch sicherheits- und migrationspolitische Maßnahmen sichergestellt 

werden. Der eigens produzierte Sexismus in dieser Debatte, der sich gemäß Kulaçatan 

(2016, S. 113) in der sexualisierten Darstellung der weißen, deutschen Frau als hilfloses 

Opfer, welches nicht von deutschen Männer gerettet werden konnte, entspricht, wird gänz-

lich ausgeblendet. Dietze (2017, S. 285) bezeichnet dies als „Grunddilemma sexualpoliti-

scher Skandalisierungen von Anderen“. Die nicht vorhandene Repräsentation von als An-

dere wahrgenommenen FLINT*-Personen unter den (möglichen) Opfern zeigt die Intersek-

tion zwischen Rassismus und Sexismus ein weiteres Mal auf. Die abgebildeten betroffenen 

Frauen, die sich als Opfer zu den Ereignissen äußerten sowie ihre bildliche Darstellung in 

der Berichterstattung zeichnen keine heterogene Gruppe von FLINT*-Personen, wie sie der 

Realität entspricht. Es werden ausschließlich blonde, weiße Frauen als Opfer illustriert 

(Böttcher 2019, S. 278). In logischer Konsequenz bzw. im Umkehrschluss werden die 

Frauen in schützenswerte, zur Dominanzkultur gehörende Frauen und weniger schützens-

werte andere Frauen unterteilt. Die den jeweiligen Gruppen zugeschriebenen und von der 

Gesellschaft erwarteten Weiblichkeitsnormen unterscheiden sich Kerner (2009, S. 40) zu-

folge je nach Zugehörigkeit der Frauen maßgeblich. 

 

Die Instrumentalisierung feministischer Anliegen wie die Forderung nach Gleichberechti-

gung der Geschlechter oder der Kampf gegen sexualisierte Gewalt durch rechtsnationale 

Parteien und Bündnisse fasst Farris (2016, S. 323) unter dem Begriff des Femonationalis-

mus zusammen. Darin enthalten sind Konstruktionen von Geschlecht, Nation und deren 

naturalisierte Kultur, die eng miteinander verwoben sind und sich wechselseitig beeinflus-

sen. Dazu führt Messerschmidt (2016, S. 162) aus, dass Geschlecht im Kontext von Mig-

ration vor allem dann thematisiert wird, wenn die Konstruktion eines nationalen Selbstbildes 

der aufgeklärten Fortschrittlichkeit im Zentrum steht. Mae (2008, S. 717) bezeichnet diese 

diskursiv hergestellten Analysekategorien Nation, Geschlecht und Kultur als die bedeu-
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tendsten Legitimations- und Identitätsangebote der modernen Gesellschaft. Aktuell zu be-

obachten ist dies in der Schweiz im derzeitigen Abstimmungskampf zur „SVP-Begren-

zungsinitiative“, die durch die Kündigung der Personenfreizügigkeit zu weniger Einwande-

rung führen soll und so die Schweiz wieder zu einem „vor allem für Frauen sicheren Land“ 

werden lassen soll (SVP
7
 2020, S. 2). 

Inhetveen (2005) arbeitet in ihrer Publikation Gewalt in ihren Deutungen die Bedeutsamkeit 

und Zusammenhänge kultureller Deutungsmuster und Gewalt auf. Dabei zeigt sie auf, dass 

eine differenzierte Definition von Kultur notwendig ist und zwischen Kulturalität der Gewalt, 

in der es um kulturelle Deutungen und Muster geht, und Kulturalisierung von Gewalt, die 

als Bestandteil von Definitionskämpfen und „politischer Prozess im soziologischen Sinn“ zu 

verstehen ist, unterschieden werden muss (Inhetveen 2005, S. 38). Der Kulturbegriff darf 

hierbei nicht homogen auf nationale, ethnische oder religiöse Zugehörigkeit fixiert sein, son-

dern muss kulturelle Überschneidungssituationen immer miteinbeziehen. 

  

                                                
7 Schweizerische Volkspartei 
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3. Empirie 

Nachfolgend findet sich der empirische Teil der vorliegenden Masterarbeit. Mit einem Kapi-

tel zur Diskurstheorie beginnt die theoretische Einbettung und zeigt die verwendete Analy-

semethodik und das Verständnis von Diskursen auf. Anhand der Ansätze der diskursana-

lytischen Arbeiten Foucaults und Sigfried Jägers Konzept zur kritischen Diskursanalyse 

werden die Rahmenbedingungen der Untersuchungsmethode aufgezeigt und relevante Be-

grifflichkeiten geklärt. Darauf folgt das Kapitel des Untersuchungsdesigns, welches die Me-

thodik der kritischen Diskursanalyse nach Jäger und Foucault konkretisiert und an den Un-

tersuchungsgegenstand sowie das Untersuchungsmaterial adaptiert. Dabei werden die 

konkreten Analyseschritte aufgezeigt und erklärt. Anschließend folgen drei Kapitel über die 

Zusammenstellung, die Erhebung sowie die Auswahlkriterien des Samplings, bevor eine 

zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse das Kapitel der Empirie abschließen wird. 

3.1 Diskurstheorie 

Michel Foucault trug mit seinen Arbeiten in den 1960er und 70er Jahren maßgeblich zur 

Etablierung des Diskursbegriffs bei. Der französische Philosoph publizierte umfassende 

Analysen über die Entstehung und Formation von Diskursen sowie deren gesellschaftliche 

Konstituierung in Form von sozialen und politischen Praktiken in Bezug auf wissenschaftli-

che Disziplinen wie Psychologie, Recht, Medizin, Philosophie und Religion. Dazu zählen 

bekannte Werke wie „Wahnsinn der Gesellschaft“ (Foucault 1973), „Geburt der Klinik“ 

(Foucault 1972) „Überwachen und Strafen“ (Foucault 1977) sowie „Ordnung der Dinge“ 

(Foucault 1966). Dabei fragt Foucault vor allem nach der Basisstruktur und den Grundmus-

tern, die den wissenschaftlichen Klassifikationsprozessen in spezifischen Epochen zu-

grunde liegen. Gemäß Keller (2011, S. 44) entwickelte Foucault im Zuge dieser Arbeiten 

Vorschläge zur Theorie und Methodik des historischen Forschens und Herausarbeitens von 

Diskursen. So finden sich Keller (2011, S. 44) zufolge in Foucaults Werk „Archäologie des 

Wissens“ aus dem Jahr 1969 bereits Bemühungen um einen konzeptuellen Entwurf für Dis-

kursanalysen. Dabei untersucht Foucault Regelmäßigkeiten von Themen und Formationen 

in ausgewählten Texten und arbeitet deren zugrunde liegende Struktur als eine Art Codie-

rung heraus. Er bezeichnet diesen Vorgang als „Archäologie“, wobei er die Wissensord-

nung bestimmter Epochen „ausgräbt“ (Keller 2011, S. 45). Die Menge der im Untersu-

chungsmaterial verstreuten Aussagen, die demselben Muster und Regelsystem entspre-

chen, bilden somit den Diskurs. Im Rahmen der Diskursanalyse nach Foucaults Vorstellun-

gen geht es dabei darum, das dem Diskurs zugrundeliegende Regelsystem anschließend 

zu dekonstruieren (Keller 2011, S. 46). 
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Die Untersuchungen Foucaults fokussieren sich allerdings nicht auf die sprachlich-gram-

matikalischen Muster und Regeln des Sprachgebrauchs, sondern sowohl auf die Ebene der 

Bedeutung sowie die Entstehungsbedingungen dieser Bedeutungen als auch auf die insti-

tutionelle Einbettung der Bedeutungen im Rahmen von Praktiken. 

Foucault begegnet den Untersuchungsgegenständen jeweils mit einer wissenssoziologi-

schen und konstruktivistischen Perspektive und nimmt sie als Erscheinungen wahr, die aus 

unterschiedlichen Wissens- und Praxisformationen entstehen (Keller 2011, S. 44). Unter 

Diskurs versteht Foucault das Verständnis von Wirklichkeit und Wissen, das sich im 

Sprachgebrauch widerspiegelt: 

 

„Discourse is a social force which has a central role in what is constructed as ‚real’ and 

therefore what is possible. It determines how the world can be seen and what can be known 

and done within it. Discourse is thus crucial in explaining how the social subject is positioned 

and limited“ (Foucault 1994, S. 176). 

 

Das in der Gesellschaft vorhandene und von den Individuen angeeignete Wissen – unsere 

konstruierte Realität – besteht gemäß Foucault nicht aus objektiven Wahrheiten, sondern 

bildet sich aus dem Diskurs. Dabei unterscheidet er zwischen Wissen als weder konstante 

noch absolute Einheit und Erkenntnissen, die ihren Wahrheitswert durch das Wissen erhal-

ten (Foucault 2014, S. 921). Wissen bildet sich aus vielen verschiedenen Diskurseinheiten 

und determiniert den Diskurs und somit die Wirklichkeit maßgeblich mit. Parr (2014, S. 233) 

weist darauf hin, dass die Verwendung des Diskursbegriffs von Foucault keineswegs strin-

gent war, sondern immer wieder neu adaptiert und definiert wurde. 

Gemäß Foucault können Diskurse mit Blick auf deren Formationsregeln analysiert werden. 

Dazu definiert er vier Grundmomente von Diskursen, die im Kontext der Analyse relevant 

sind (1981, S. 58–103):  

 

o Die Formation der Gegenstände 

Im Zentrum steht die Frage, über welche Themen in den Texten im Zusammenhang 

mit dem Untersuchungsgegenstand gesprochen wird. Welche Beziehungen gibt es 

zwischen den Themen und Gegenständen und in welchen Kontexten werden sie 

erwähnt? Keller (2011, S. 47) empfiehlt hier die Frage nach den Regeln zu stellen, 

also danach, wie die Gegenstände gebildet werden, welche wissenschaftlichen Dis-

ziplinen daran beteiligt sind und welche mögliche Klassifikationsmuster in diesem 

Zusammenhang darin auftreten. 
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o Die Formation der Äußerungsmodalitäten 

Die Formation der Äußerungsmodalitäten beinhaltet die Auseinandersetzung mit 

den Sprecher*innen des Diskurses. Wer als legitime*r Sprecher*in von welchen in-

stitutionellen Orten und Positionen aus über den Untersuchungsgegenstand spricht 

und wie die unterschiedlichen Äußerungsformen sich zusammensetzen (Statistik, 

Erzählung, Experiment u. a.) und zusammenhängen wird in diesem Rahmen analy-

siert (Keller 2011, S. 47). 

 

o Die Formation der Begriffe 

Die Formation der Begriffe verweist auf die Frage nach den Regeln, die den jewei-

ligen Aussagen zugrunde liegen. Keller (2011, S. 57) fragt in diesem Zusammen-

hang:  

„Wie werden Textelemente miteinander verbunden? Welche rhetorischen Schemata 

werden eingesetzt? Wie werden Argumente aufgebaut? Wie ist die Aussage im Ge-

füge anderer Texte verortet? Wie werden quantitative in qualitative Aussagen über-

setzt?“ 

 

o Die Formation der Strategien 

Die Formation der Strategien bezieht sich auf Fragen an den Text in Bezug auf Au-

ßenbezüge des Diskurses. Was sind Themen und Theorien des Diskurses? Wie 

zeigen sich die Bezüge innerhalb und außerhalb des untersuchten Diskurses? In-

wieweit geben sie vor, bessere Problemlösungen zu sein als jene und was ist die 

Funktion eines Diskurses in nicht diskursiven Praktiken? 

Diese Formationsregeln zeigen die Herangehensweise von Foucault im Rahmen der ar-

chäologischen Diskursanalyse auf. Im Zentrum stehen die sorgfältige Analyse und Rekon-

struktion unterschiedlicher Ebenen der Erscheinung und des Vorkommens der jeweiligen 

Aussagen innerhalb des Diskurses. Keller (2011, S. 48) zufolge zeigt sich anhand dieser 

Vorgehensweise ein umfängliches sozialwissenschaftliches Forschungsprogramm, das 

neben den Aussagezusammenhängen auch die gesellschaftliche Herstellung und Ord-

nung von Praktiken, Objekten, Menschen, Ideen usw. untersucht. 

 

Siegfried Jäger baut mit seinem Konzept der kritischen Diskursanalyse auf den Grundlagen 

von Michel Foucault und Jürgen Link auf. Die kritische Diskursanalyse ist ein Konzept der 

qualitativen Sozialforschung und setzt sich mit sozialen Problemen auseinander, wobei der 

Fokus auf dem Verhältnis zwischen Sprache und Macht und / oder Herrschaft liegt. Jäger 

entwickelte u. a. einen spezifischen Ansatz der kritischen Diskursanalyse, der auf die Ana-

lyse und kritische Rekonstruktion von Machtbeziehungen abzielt (Jäger 2010, S. 386). Die 
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Analyse gilt als kritisch, da sie nicht einfach deskriptiv festhält, was ist, sondern aufzeigen 

kann, was in der Gesellschaft zu einem bestimmten Thema gesagt und gedacht werden 

kann und wo die Grenzen des Sag- und Denkbaren verlaufen (Jäger 2015, S. 12). Mittels 

der kritischen Diskursanalyse soll die wechselseitige Beeinflussung von Sprache und sozi-

alen Strukturen bewusst gemacht und so eine Möglichkeit zur Ideologiekritik dargestellt 

werden. Dies beinhaltet unter anderem die Offenlegung der eigenen Positionen der for-

schenden Personen. Diskurse haben jeweils eine Geschichte, die eine umfassende Kon-

textualisierung erfordern, da diese für das Verständnis und die Einordnung des Diskurses 

vorausgesetzt werden. Diese Kontextualisierung wird durch die theoretische Auseinander-

setzung mit den Untersuchungsgegenständen der sexualisierten Gewalt und Rassismus 

nachgekommen. 

Sowohl Jäger als auch Foucault haben keine in sich abgeschlossene Methodik für die Dis-

kursanalyse bestimmt, sondern stellen deren Vorgehensweise als mögliches Werkzeug zur 

Verfügung. Um diese Methodik also zur Anwendung zu bringen, muss sie jeweils der spe-

zifischen Fragestellung, Ausgangslage und dem Untersuchungsgegenstand angepasst 

werden. 

 

Jäger nutzt bestimmte Termini, die für die vorliegende Analyse relevant sind und daher 

zunächst definiert und dargestellt werden. Der einzelne Diskurse setzt sich gemäß Jäger 

aus dem Spezial- und Interdiskurs zusammen, wobei der Spezialdiskurs die wissenschaft-

lichen Äußerungen und Publikationen umfasst, während der Interdiskurs den Rest der vor-

handenen diskursiven Praxen darstellt, welche auf unterschiedlichen diskursiven Ebenen 

lokalisiert werden können. Der gesamtgesellschaftliche Diskurs besteht aus komplexen 

Verschränkungen von mehreren Diskurssträngen, die gemäß (Jäger 2015, S. 101) ein „äu-

ßerst verzweigtes und ineinander verwurzeltes Netz“ darstellen. Jeder Diskursstrang setzt 

sich aus mehreren Elementen zusammen, die den einzelnen Texten oder Textteilen ent-

sprechen und als Diskursfragmente bezeichnet werden (Jäger 2015, S. 101). 

 

Der Diskurs besteht nach Jäger aus unterschiedlichen Diskursfragmenten, welche die je-

weils kleinste Einheit eines Diskurses bezeichnen. Ein Diskursfragment kann ein Text – 

oder aber einen Teil davon – darstellen, der ausschließlich ein bestimmtes Thema verhan-

delt. Möglich ist, dass ein einzelner Text aus mehreren, unterschiedlichen Diskursfragmen-

ten besteht, wenn mehrere verschiedene Themen verhandelt oder angesprochen werden 

(Jäger 2015, S. 101). 

 

Diskursfragmente, die dasselbe Thema umfassen, bezeichnet Jäger als Diskursstränge 

(Jäger 2015, S. 80). Ein Diskursstrang kann dabei anhand der synchronen (zeitgleichen) 
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oder diachronen Dimension untersucht werden. Einen Fokus in der Analyse auf die syn-

chrone Dimension zu richten, bedeutet daher, dass im Diskursstrang herausgearbeitet wird, 

was zu einem definierten gegenwärtigen oder früheren Zeitpunkt sagbar ist bzw. war und 

was eben nicht (Jäger 2015, S. 81). Jäger (2015, S. 81) bezeichnet die Diskursstränge als 

„thematisch einheitliche Wissensflüsse durch Zeit und Raum“. 

 

Innerhalb eines Diskursfragments unterscheidet Jäger zwischen Aussagen und Äußerun-

gen und bezieht sich in diesem Kontext auf Foucault. Äußerungen sind dabei eher belang-

lose und oberflächliche Textstellen, während Aussagen den „Kern des Diskurses“ abbilden 

Jäger (2015, S. 81). Bei der Untersuchung von Diskurssträngen werden Aussagen und de-

ren quantitative Erscheinung analysiert. Aussagen sind als inhaltliche gleiche Äußerungen 

zu verstehen, die sich aus dem Geschriebenen ableiten lassen, jedoch nicht allein aus ein-

zelnen Sätzen oder Satzelementen bestehen. 

 

Verschiedene Diskursstränge beeinflussen sich gegenseitig und bringen so besondere dis-

kursive Effekte mit in den Diskurs, da sich unterschiedliche Diskursstränge miteinander ver-

schränken können. Dies ist dann der Fall, wenn etwa in einem Text unterschiedliche The-

men oder neben einem spezifischen Hauptthema weitere Themen angesprochen werden 

(Jäger 2015, S. 87). Dies resultiert in sogenannten Diskursverschränkungen oder in leichter 

Form auftretenden diskursiven Konten. Für die Untersuchung von Diskursverschränkungen 

ist die präzise Erörterung der Haupt- und Unterthemen, die im Diskurs verhandelt werden, 

notwendig. 

Diskursstränge können gemäß Jäger (2015, S. 84) auf unterschiedlichen diskursiven Ebe-

nen lokalisiert werden. Diskursebenen wie Politik, Medien, Erziehung oder Alltag werden 

von Jäger (2015, S. 84) als „die sozialen Orte [...], von denen aus jeweils gesprochen wird“ 

benannt. Diskursebenen sind nicht losgelöst voneinander, sondern wirken aufeinander ein, 

beziehen sich aufeinander und durchdringen sich gegenseitig innerhalb des Diskurses. 

Durch die Bestimmung von diskursiven Ereignissen lässt sich der diskursive Kontext des 

Diskursstranges erörtern. Als diskursive Ereignisse betrachtet Jäger (2015, S. 82) Ereig-

nisse, die medial großflächig diskutiert werden und dadurch die Richtung und Qualität des 

zugehörigen Diskursstranges mitbestimmen und -gestalten. Darüber hinaus gehört gemäß 

Jäger (2015, S. 82) zur Erschließung des diskursiven Kontexts die Herausarbeitung der 

Diskursposition. Der Begriff der Diskursposition meint den spezifischen politisch-ideologi-

schen Standort einer Person, Gruppe oder eines Mediums, die am Diskurs teilnimmt. Da-

hinter liegt die Auffassung, dass Personen einer Ideologie unterliegen, die sich aus allen 

Eindrücken, denen die Person von Geburt an ausgesetzt war und ist, entwickelt, welche die 
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Positionierung im Diskurs maßgeblich beeinflusst. Die Bestimmung der Diskursposition 

trägt dazu bei, die untersuchten Aussagen in den richtigen Kontext zu stellen. 

Die Diskursstrukturen lassen sich also gemäß Jäger (2015) anhand der Lokalisierung von 

Diskursfragmenten, Diskurssträngen und deren Verschränkungen, diskursiven Ereignissen 

und Kontexten, den Diskursebenen sowie Haupt- und Unterthemen erschließen. Weiter 

werden im Rahmen der Feinanalysen im Diskurs verwendete Kollektivsymbole, Bedeu-

tungsfelder und grammatikalische Besonderheiten, wie der Gebrauch von Pronomina, re-

konstruiert und in die Analyse miteinbezogen. 

Das Konzept der Kollektivsymbolik lehnt sich gemäß Jäger (2015, S. 55) an Jürgen Links 

Diskurstheorie an und beinhaltet Bilder, Metaphern, Embleme und Analogien, die innerhalb 

von Diskursen eine simplifizierende und wirklichkeitskonstruierende Wirkung mit sich brin-

gen sowie geteiltes Wissen produzieren. Kollektivsymbole sind dem Großteil der Gesell-

schaft bekannt und tragen dazu bei, wie das Gesamtbild der gesellschaftlichen Wirklichkeit 

gedeutet wird (Jäger 2015, S. 56). Für Jäger spielen Kollektivsymbole vor allem im Hinblick 

auf mediale Analysen eine wichtige Rolle. Insbesondere wenn „die Wirkung von medialen 

und politischen Ansprachen auf das individuelle und kollektive Bewusstsein“ (Jäger 2015, 

S. 55) reflektiert werden soll. Kollektivsymbole enthalten immer eine Mehrdeutigkeit und 

werden im Kollektiv erlernt und weitergegeben. Dadurch können Kollektivsymbole ganze 

Gesellschaften entscheidend prägen (Jäger 2015, S. 60). 

Eine Funktion von Kollektivsymbolen besteht - besonders im Kontext von Massenmedien - 

aus der Durchsetzung des Normalismus (Jäger 2015, S. 53). Auch der Normalismus ist 

gemäß Jäger (2015, S. 53) als eine diskurstragende Kategorie zu verstehen, da sie das 

Sagbarkeitsfeld des Diskurses mitbestimmt, und daher unbedingt bei einer Diskursanalyse 

miteinzubeziehen. 

3.2 Untersuchungsdesign 

Um die zu Beginn formulierte Fragestellung hinsichtlich des medialen Diskurses über se-

xualisierte Gewalt zu beantworten, wird in diesem Kapitel das angewendete Untersu-

chungsdesign Schritt für Schritt beschrieben und begründet. Die Konzeption der Diskurs-

forschung erfordert eine präzise Adaption der zur Verfügung stehenden Methodik an den 

Untersuchungsgegenstand. Die Fragestellung soll anhand einer kritischen Diskursanalyse 

beantwortet werden, wobei sich der Ablauf des Forschungsprozesses an den Leitfaden von 

Jäger (2015) anlehnt und zum Zwecke der Feinanalyse auf die von Jäger (2015) und 

Foucault (1981) zur Verfügung gestellten Werkzeuge zurückgegriffen wird. 
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Jäger (2015, S. 90–111) empfiehlt für die Herausarbeitung eines Diskurses die folgenden 

sechs Analyseschritte: Bestimmung der Zielsetzung und des Hintergrunds der Untersu-

chung, die Benennung des Untersuchungsgegenstandes, die Bestimmung und Begrün-

dung der Materialgrundlage, die Strukturanalyse, die Feinanalyse sowie die Gesamtana-

lyse. Die einzelnen Schritte werden nachfolgend erläutert. 

Im Rahmen einer Einleitung wird die Zielsetzung der Untersuchung beschrieben und der 

theoretische Hintergrund der Untersuchung aufgezeigt. In einem weiteren Schritt folgt die 

Benennung des Untersuchungsgegenstands und der Verweis auf den kritischen, politi-

schen Hintergrund der Untersuchung. Diese beiden Schritte wurden im ersten Teil der Mas-

terarbeit durchgeführt (vgl. Kap. 1 und 2). Indem im Rahmen des theoretischen Hinter-

grunds sexualisierte Gewalt definiert wurde und für den Untersuchungskontext relevante 

Aspekte, wie Vergewaltigungsmythen, sexualisierte Gewalt in den Medien und die Verwo-

benheit von Sexismus und Rassismus dargelegt wurden, wurde der Hintergrund und die 

politische Relevanz des Untersuchungsgegenstandes ausführlich beleuchtet. 

 

Als nächster Schritt wird die Materialgrundlage bestimmt und deren Auswahl begründet. 

Wichtig dabei ist, dass die Materialauswahl als offenes Verfahren dargelegt und durchge-

führt wird. Dies bedeutet, dass die Auswahl der zu analysierenden Texte zwar von ange-

stellten und formulierten Überlegungen geleitet, jedoch nicht im vornherein als determiniert 

und abgeschlossen betrachtet werden soll (Jäger 2015, S. 90). Vertiefende Überlegungen 

dazu finden sich im Kapitel 3.3. Auch der Raum und die Zeit des zu untersuchenden Dis-

kurses sollten Jäger (2015, S. 94) zufolge an diesem Punkt begründet und definiert werden. 

Dazu findet im Rahmen der Datenaufbereitung eine Auseinandersetzung mit der Schweizer 

Medienlandschaft statt, um die Auswahl der relevanten Zeitungen zu leiten und Teile der 

Diskursposition zu erarbeiten. 

 

Anschließend folgt eine Strukturanalyse des ausgewählten Analysematerials. Sie gibt einen 

ersten Überblick über aufgegriffene Themen (Häufungen/Fehlen bestimmter Thematiken, 

zeitliche Präsentation bestimmter Thematiken) und bildet gemäß Jäger (2015, S. 97) das 

Herzstück der Analyse. Anhand der Auswahl des Materials werden die Grundlagen und 

Rahmenbedingungen für die Diskursanalyse gebildet und definiert. Zu unterscheiden sind 

in diesem Zusammenhang die Begriffe Korpus und Dossier. Das Korpus stellt die Gesamt-

menge der Diskursfragmente dar, die den Diskursstrang abbildet. Das Dossier hingegen 

meint die bereits reduzierte Materialsammlung, die jedoch gemäß Jäger (2015, S. 124) dem 

Inhalt und formell dem Untersuchungsgegenstand entsprechen soll. Bereits die Ermittlung 

des Datenkorpus und die Reduktion zum Dossier zählen zur Strukturanalyse und werden 

im Kapitel 3.3 wiedergegeben. Die Ergebnisse der Strukturanalyse bilden zugleich die 
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Grundlage für die Auswahl von „typischen“ Texten, die im weiteren Analyseverfahren näher 

untersucht werden (Jäger 2015, S. 90). Ziel der Reduktion ist es, einen passenden zeitli-

chen sowie räumlichen Ausschnitt des Diskurses zu finden, der zur Beantwortung der Fra-

gestellung dienen kann. Dazu werden möglichst alle Aussagen des zuvor definierten Dis-

kursstrangs identifiziert und herausgearbeitet. Diese Aussagen betreffen inhaltliche Ge-

meinsamkeiten und Übereinstimmungen, die aus dem jeweiligen Zusammenhang der 

Sätze und Textteile herausgearbeitet werden können. Hauptthemen und Unterthemen der 

Texte sowie deren Inhalte und Häufungen werden ebenfalls untersucht. Häufungen von 

Aussagen zeigen dabei auf, welche Themen im ausgewählten Diskursstrang besonders 

gewichtet werden (Jäger 2015, S. 95). Um diskursive Ereignisse zu lokalisieren und zeitli-

che Häufungen von Aussagen zu ermitteln, ist es von Bedeutung, zu bestimmen, wann und 

in welchem Kontext bestimmte Aussagen erscheinen. 

 

Die Identifizierung und Untersuchung dieser Aussagen stellt den Hauptteil der Diskursana-

lyse dar. Im Rahmen der Strukturanalyse ist es daher sinnvoll, die Wiederholung von be-

stimmten Diskursfragmenten in den unterschiedlichen Texten zu evaluieren und empirisch 

darzustellen. Die (Teil-)Ergebnisse dieser beiden Schritte werden in dieser Analyse zum 

einen in den Kapiteln 3.3.1 sowie 3.3.2 verschriftlicht und zum anderen in die Gesamtana-

lyse miteinbezogen. Die Strukturanalyse umfasst ebenfalls die Erfassung formaler Katego-

rien der ausgewählten Texte. In dieser Analyse wurden alle Zeitungsartikel, die Teil des 

Korpus sind, mit folgenden formalen Kategorien in einer Tabelle erfasst, die im Anhang 

(Anhang 2) – aus darstellungsgründen auf fünf Kategorien reduziert und mit Analysekate-

gorien ergänzt– aufzufinden ist: 

o Titel des Mediums 

o Erscheinungsdatum 

o Autor*innen 

o Textsorte 

o Ressort 

o Überschrift 

o Anlass des Beitrags 

Im Zusammenspiel mit der Strukturanalyse ermöglicht die Feinanalyse eine präzise Erfas-

sung des Diskursstranges. Im Rahmen der Feinanalyse schlägt Jäger (2015, S. 99) vor, 

typische Artikel und deren Inhalte und Aussagen eingehend auf ihre diskursive Wirkung zu 

analysieren. Dabei wird der sprachliche und nicht-sprachliche Ausdruck untersucht, unter-

schiedliche Wirkungsmittel wie Kollektivsymbolik, Normalismus, Bildlichkeit und Gegen-

ständlichkeit hinter den Aussagen werden aufgearbeitet. Die Feinanalyse wird anhand des 
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Theoretical Sampling solange durchgeführt, bis keine neuen Erkenntnisse mehr auftauchen 

und eine gewisse Sättigung in Bezug auf die Ergebnisse erkennbar wird. 

 

Gemäß Jäger (2015, S. 90) beginnt die Feinanalyse mit dem Aufzeigen des institutionellen 

Kontexts. Damit ist gemeint, dass das untersuchte Medium, in diesem Fall die untersuchten 

Zeitungen, charakterisiert und eingeordnet wird. In dieser Arbeit findet sich der große Teil 

dieser Auseinandersetzung im Rahmen der Materialauswahl und dem Aufzeigen der 

Schweizer Medienlandschaft – also als Teil der Strukturanalyse – verschriftlicht. Mit wis-

senschaftlichen Einschätzungen und Untersuchungen zur Medienlandschaft und der Ne-

beneinanderstellung der Selbsteinschätzung der jeweiligen Medien wird die Positionierung 

der ausgewählten Medienmarken aufgezeigt. 

 

Weiter folgt die Analyse der Text-Oberfläche. Dazu wird der Text aufbereitet, indem die 

Zeilen nummeriert werden, um wichtige Stellen einfacher zuordnen und markieren zu kön-

nen. Die einzelnen Absätze des Textes werden zusammengefasst und mit Überschriften 

versehen. Die Überschriften helfen bei der Ausarbeitung der Themen, der Textgliederung 

und der Lokalisierung von Diskursverschränkungen bzw. -knoten. Mit der Identifizierung 

von angesprochenen Themen und Unterthemen kann außerdem die Grundhaltung der 

schreibenden Person ermittelt werden. Auch der Einbezug der grafischen Form des Arti-

kels, des Layouts und der Gestaltung mit Illustrationen und Überschriften wäre nach Jäger 

(2015, S. 101) hier sinnvoll. Aufgrund des verwendeten Medienarchivs Swissdox.ch ist die-

ser Analyseschritt jedoch nicht möglich, da das Portal die Zeitungsartikel nicht im Origi-

nallayout wiedergibt, sondern in einer einheitlichen Form und ohne die dazugehörenden 

Illustrationen. Es wird daher eine rein textliche Auseinandersetzung zur Erschließung des 

Diskurses vorgenommen. 

 

Die Untersuchung der sprachlich-rhetorischen Mittel stellt die sprachliche Mikro-Analyse 

dar. Dabei werden die verwendeten Argumentationsstrategien, Implikationen und Anspie-

lungen, Kollektivsymboliken etc. untersucht. Besondere Aufmerksamkeit ist gemäß Jäger 

(2015, S. 103) jeweils den Anfängen und Schlüssen der einzelnen Texte sowie den Über-

gängen von Abschnitten und Textteilen zu schenken. Die entdeckten Schemata in der Glie-

derung und den einzelnen Gliederungsabschnitten geben Auskunft darüber, wie typische 

Diskursfragmente aufgebaut sein können. Auch Referenzbezüge und das Verwenden von 

Substantiven, die Vorwissen voraussetzen, sind Teil der Analyse. Bezüglich der sprachli-

chen Elemente ist die Auseinandersetzung mit der Benennung der Dinge und der genutzten 

Sprache von Bedeutung. Vor allem bei der Verwendung von Pronomen ist genau zu be-
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achten, wer tatsächlich gemeint und angesprochen ist (Jäger 2015, S. 107). Um die Benen-

nung des jeweiligen Gegenstands zu analysieren, wurden in der Feinanalyse alle Worte, 

die zur Benennung und Umschreibung der sexualisierten Gewalt sowie der gewaltausüben-

den und gewaltbetroffenen Personen verwendet wurden, zusammengetragen und in Form 

je einer Wortwolke wiedergegeben. Wortwolken sind Ansammlungen von Worten zur Visu-

alisierung eines bestimmten Themas. Die Häufigkeit und Relevanz der verwendeten Be-

griffe bestimmen dabei die Größe der einzelnen Worte. Die abgebildeten Wortwolken wur-

den mit dem Online-Programm www.wortwolken.com hergestellt. Dieses Programm erlaubt 

eine Gewichtung der verwendeten Begriffe. Diese wurden nach ihrer tatsächlichen Anzahl 

in allen 18 Texten in einem Verhältnis von 1:1 in das Programm übertragen. 

 

Laut Jäger (2015, S. 108) finden sich in fast allen Diskursfragmenten Hinweise und Anhalts-

punkte, die Aufschluss über Inhaltlich-ideologische Aussagen geben. Diese dienen der Ein-

schätzung des hinter dem Artikel liegenden Gesellschaftsverständnis, dem Menschenbild 

oder Normalitätsvorstellungen. 

Die hier angewendete Methodik im Rahmen der Feinanalyse richtet sich primär nach 

Foucaults Kategoriensystem für die Diskursanalyse (1988, S. 48) (vgl. Kap. 3.1) angerei-

chert mit den zuvor vorgestellten Analyseninstrumenten von Jäger (2015). Bildlich lässt sich 

das für die Analyse konstruierte Kategoriensystem folgendermaßen darstellen: 

Formation der:  

Gegenstände 

Themen / Unterthemen (Foucault, zitiert nach Keller, 2011, 

S. 47) 

Beziehung zwischen Themen und Gegenständen (Foucault, zi-

tiert nach Keller, 2011, S. 47)  

Kontext der Themen (Foucault, zitiert nach Keller, 2011, S. 47) 

Äusserungsmodalitäten 

Akteure/legitime Sprecher (Foucault, zitiert nach Keller, 2011, 

S. 47) 

Perspektive des Sprechers (wissenschaftlich, persönlich) 

Ort des Erscheinens (Foucault, zitiert nach Keller, 2011, S. 47) 

Darstellungsform/Text-Oberfläche (Jäger, 2015)  

Begriffe 

Abfolge (Foucault, zitiert nach Keller, 2011, S. 47) 

Rhetorik (sprachliche Mittel, Argumentation) 

Wording z. B. (rhetorische Mittel, Jäger, 2015)  

Bildlichkeit, Symbolik, Metaphorik (Jäger 2015) 

Belege (Experten, Studien, sonstige Quellen) (Foucault, zitiert 

nach Keller, 2011, S. 47) 

Strategien 

Theorien (Problem – Erklärung – Lösung) 

Beziehung zu Nachbardiskursen (Foucault, zitiert nach Keller, 

2011, S. 47) 

Funktion des Diskurses in verschiedenen Bereichen der Gesell-

schaft (Foucault, zitiert nach Keller, 2011, S. 47) 

Inhaltlich-ideologische Aussagen (Jäger 2015)  
Tabelle 2 Kategoriensystem Auswertung, eigene Darstellung 

Quellen: Foucault, zitiert nach Keller, 2011, S. 47; Jäger, 2015 
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Um die Fragestellung beantworten zu können, ist die Erschließung des diskursiven Feldes 

im Sinne Foucaults (1981, S. 42–43) notwendig. Dabei geht es darum, die Aussagen in der 

Besonderheit ihres Auftretens zu erfassen, die Entstehungsbedingungen zu bestimmen 

und die Abgrenzung zu anderen Aussagen aufzuspüren und das Zusammenspiel zwischen 

unterschiedlichen Aussagen zu durchleuchten (Foucault 1981, S. 42–43). Ausschlagge-

bend für die Herausarbeitung der diskursiven Felder sind die dargestellten Grundmomente 

der Formationsregeln eines Diskurses. 

 

Die Ergebnisse der Fein- und Strukturanalyse werden anhand einer Struktur, die eine Be-

antwortung der Fragestellung zulässt, im gesamten Kapitel 3.4 verschriftlicht und zusam-

mengetragen. Dabei wird die untersuchte Diskursstruktur mit den Diskursfragmenten und 

deren Wirkungen dargestellt. Der interessierende Diskursstrang und dessen diskursiver 

Kontext sollen dabei möglichst detailliert dargestellt werden, indem wesentliche inhaltliche 

und formale Merkmale aufgezeigt und benannt werden. Auch die notwendige Kritik am Dis-

kurs aus Sicht der Forscherin wird in diesem Kapitel ausformuliert und aufgezeigt (Jäger 

2015, S. 91). 

3.3 Sampling 

Für die Zusammenstellung der Stichprobe wird das folgende Vorgehen des theoretischen 

Samplings gewählt. Das theoretische Sampling ist ein im Kontext der Methode der Groun-

ded Theory etabliertes Verfahren der Fallauswahl. Im Gegensatz zur repräsentativen Zu-

fallsstichprobe erfolgt die Auswahl der Fälle gleichzeitig und im Wechselspiel mit der Aus-

wertung und Interpretation bereits generierter Forschungsdaten. Beim theoretischen Samp-

ling wird also im Forschungsprozess fortlaufend entschieden, welche Fälle nach dem Prin-

zip der maximalen und minimalen Kontrastierung zu untersuchen sind. 

Kelle und Kluge (2010, S. 48) zufolge beginnt die Auswahl des Untersuchungsmaterials 

unter Berücksichtigung allgemeiner soziologischer Aspekte und bestimmter Konzepte, die 

mit den im Mittelpunkt stehenden Problemfeldern zusammenhängen. Im Rahmen der Aus-

wertung der ersten Fälle werden theoretische Kategorien entwickelt, die zeitglich die Aus-

wahl der weiteren Fälle mitbestimmen. Aufgrund dieses zyklischen Vorgehens besteht auch 

die Möglichkeit, dass sich mit jeder Auswertung die Auswahlkategorien anhand der Ergeb-

nisse weiterentwickeln und / oder verändern. Weiter werden Untersuchungseinheiten, die 

sich hinsichtlich theoretisch bedeutsamer Merkmale entweder signifikant unterscheiden o-

der dahingehend große Ähnlichkeiten aufweisen, miteinander verglichen. So verbleiben im 

Vorfeld definierte Eigenschaften eines sozialen Phänomens anhaltend in der Untersu-
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chungseinheit, während das Forschungsvorgehen bei anderen definierten Merkmalen ab-

geändert wird. Werden die Unterschiede in der Untersuchungseinheit minimiert, besteht 

dadurch die Möglichkeit, ähnliche Daten zu einem bestimmten Thema unter einem definier-

ten Blickwinkel zu generieren und so dessen theoretische Relevanz zu beurteilen. Mit einer 

Maximierung der Unterschiede ergibt sich unter Umständen die Möglichkeit, bestehende 

Heterogenität und Varianz im Kontext des Untersuchungsgegenstands darzustellen. Ob 

und nach welchen Kriterien für die Zusammenstellung des Samplings eine Maximierung 

oder Minimierung durchgeführt wird, stellt sich im Laufe des Forschungsprozesses auf-

grund der Ergebnisse heraus. Beendet wird die Fallauswahl und Auswertung, wenn sich 

bei den Auswertungsergebnissen eine theoretische Sättigung ergibt. Dies ist dann der Fall, 

wenn es zu keinen neuen theoretisch relevanten Ähnlichkeiten und Unterschieden im Un-

tersuchungsmaterial kommt (Kelle & Kluge 2010, S. 49). 

 

Für die Materialauswahl und den Analyseprozess wird also anhand von Vorwissen und der 

Auseinandersetzung mit dem Diskursstrang aus historischer Perspektive anhand zentraler 

Ereignisse im Diskursverlauf, wichtiger Diskursarenen oder -orte und Akteur*innen ent-

schieden und während dem Analyseprozess angepasst. 

Eine Auseinandersetzung mit wissenschaftlicher Literatur zur Medienlandschaft der 

Schweiz soll anschließend weiter Auskunft über die Auflage, Verbreitung und Einfluss-

nahme unterschiedlicher Zeitungen geben und zur Eingrenzung der ausgewählten Zei-

tungsartikel beitragen. 

3.3.1 Datenerhebung und Teilergebnisse der Strukturanalyse 

Mittels der Suchfunktion des digitalen Medienarchivs swissdox.ch wurden Zeitungsartikel 

von allen verfügbaren Schweizer Tages- und Wochenzeitungen mit den Codewörtern: se-

xualisierte Gewalt, sexuelle Gewalt, sexueller Übergriff, sexuelle Belästigung durchsucht. 

Das Ergebnis erbrachte 194 Artikel von 45 verschiedenen Medienmarken, die Berichte in 

irgendeinem Kontext zu sexualisierter Gewalt im Zeitraum von 2010 bis 2020 publizierten. 

Das Medienarchiv swissdox.ch enthält Zeitungsartikel, welche von den entsprechenden 

Medien sowohl in Print- als auch Onlineausgaben publiziert wurden. 

Mit den 194 gefundenen Artikeln von verschiedenen in der Schweiz erscheinenden Tages- 

und Wochenzeitungen wurde eine Strukturanalyse durchgeführt, indem die in Kapitel 3.2 

definierten Kategorien aus den Artikeln erfasst und darauf aufbauend die anschließend dar-

gestellten quantitativen Aussagen über das Datenmaterial formuliert wurden. Zusätzlich 

wurden im Hinblick auf die Forschungsfragen zwei weitere Kategorien konstruiert, um die 
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Erwähnung der Herkunft der beteiligten Personen und die örtliche Darstellung von sexuali-

sierter Gewalt (Tatort und in welcher Beziehungskonstellation die Gewalt stattfand) abbil-

den zu können. Die Auswertung einiger Ergebnisse wird nachfolgend dargestellt und dient 

der Orientierung und Einordnung bei der Reduktion des Datenmaterials und der Auswahl 

der zu analysierenden Artikel. 

Nimmt man die Erscheinungszeitpunkte der 194 Zeitungsartikel in den Blick, zeigt sich fol-

gendes Bild (Abbildung 3): Im Zeitraum von 2010 bis 2014 schwankte die Berichterstattung 

zwischen drei bis zehn Zeitungsartikeln pro Jahr. Ab 2016 nahm die Berichterstattung stark 

zu und erhöhte sich auf 37 Zeitungsartikel pro Jahr. Am meisten Zeitungsartikel (60) zum 

Thema sexualisierte Gewalt wurden bislang im letzten Jahr (2019) publiziert. Im Jahr 2020 

wurden allerdings bis zum 24. Februar bereits 20 Artikel über sexualisierte Gewalt publi-

ziert, was die Gesamtanzahl an Artikeln im Jahr 2017 übersteigt. 

 

Abbildung 3 Anzahl Publikationen über Untersuchungszeitraum, eigene Darstellung 

Quelle: Datenkorpus 

 

Im Rahmen der Strukturanalyse wurde auch der jeweilige Anlass für die Publikation des 

Artikels erörtert und verschiedenen Kategorien zugeordnet. Diese sind in der am Schluss 

folgenden tabellarischen Zusammenfassung (Tabelle 3) dargestellt und werden folgend zu-

nächst entsprechend erläutert. Neben den beschriebenen Kategorien wird jeweils exemp-

larisch auf Zitate aus Zeitungsartikeln und auf eine Auswahl der entsprechenden Zeitungs-

artikel verwiesen. Die meisten Zeitungsartikel (81) konnten der Kategorie sexualisierte Ge-

walt als spezifisches Ereignis zugeordnet werden. Diese berichten über konkrete Vorfälle 

von sexualisierter Gewalt und / oder nehmen diese Vorfälle als Ausgangspunkt für die Be-

richterstattung. Dabei widmet sich ein überwiegender Teil der Thematik sexualisierte Ge-

walt im öffentlichen Raum, indem konkrete Ereignisse, wie die Gewalttaten in der Silvester-

nacht in Köln 2016 (22 Artikel) oder zwei Gewaltvorfälle, die im Jahr 2018 in Genf und 
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Zürich stattgefunden haben (12 Artikel), als Ausgangspunkt der Berichterstattung verwen-

det werden. Weiter finden sich Berichterstattungen zu Fällen sexualisierter Gewalt im 

Kongo (St.Galler Tagblatt 28.5.2010), in Rio (NZZ 1.6.2016), in Indien (Tages-Anzeiger 

08.01.2013 / Tages-Anzeiger 20.03.2013 / Tages-Anzeiger 08.01.2013) und in Mexiko 

(Watson 24.08.2019). Berichte zu spezifischen Ereignissen im nicht öffentlichen Raum gibt 

es vor allem zu sexualisierter Gewalt in religiösen Strukturen wie der katholischen Kirche 

(5 Artikel) (Aargauer Zeitung 19.07.2017 / Berner Zeitung 19.07.2017 / Linth-Zeitung 

28.03.2019 / Nau 22.12.2019 / NZZ 19.11.2019) oder in Asylunterkünften (Der Bund 

12.12.2019 / NZZ 02.07.2019 / Schweiz am Sonntag 17.01.2016). 

 

Zur Kategorie Engagement gegen sexualisierte Gewalt zählt vor allem die Berichterstattung 

im Rahmen von Kampagnen, wie beispielsweise der jährlich stattfindenden, internationalen 

Kampagne 16 Tage gegen Gewalt (Walliser Bote 05.12.2019 / Nau 24.11.2019), des En-

gagements von Einzelpersonen (Der Landbote 16.10.2018 / Der Rheintaler 05.02.2020) o-

der von Interviews mit Expert*innen (Berner Zeitung 16.09.2016) und Aktivist*innen (Saiten 

13.02.2020 / Schweiz am Wochenende 29.07.2018). Ebenso werden dieser Kategorie Zei-

tungsartikel zugeordnet, die über den Hashtag #Metoo (Beobachter 24.11.2017 / Die Wo-

chenzeitung 22.02.2018 / NZZ, 15.05.2018) und den feministischen Streik 2019 in der 

Schweiz (im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt) berichteten (Berner Zeitung 

14.06.2019). 

 

Die Kategorie sexualisierte Gewalt in Kunst und Kultur fasst Berichte zu Kunstprojekten 

zum und über das Thema sexualisierte Gewalt zusammen. Dabei geht es vor allem um 

Bucherscheinungen (Aargauer-Zeitung 01.03.2017 / Der Bund 11.08.2016), Filme (Coop 

Zeitung 13.11.2018) und Theater (Basler Zeitung 23.03.2020 / Spiegel 07.05.2015), die das 

Thema der sexualisierten Gewalt aufgreifen. 

 

Die Kategorie Publikationen von Zahlen und Forschungsergebnissen zu sexualisierter Ge-

walt umfasst Berichte über erschienene Studien, Forschungsprojekte (13 Artikel) (Basler 

zeitung 05.07.2019 / NZZ 07.08.2017) sowie die regelmäßig erscheinende Kriminalstatistik 

(10 Artikel) (Basler Zeitung, 02.04.2017 / NZZ 29.03.2012). Eine besonders oft diskutierte 

und erwähnte Studie war die im Jahr 2019 erschienene Befragung zu erlebter sexualisierter 

Gewalt von Amnesty International (7 Artikel) (NZZ 22.05.2019). 

 

Die Kategorie Politikberichterstattung beinhaltet vor allem Vorstöße und Initiativen von Po-

litiker*innen zum Vorgehen gegen sexualisierte Gewalt. Allerdings verweisen fünf dieser 
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sieben Zeitungsartikel auf die Überschneidungen der Diskurse über sexualisierte Gewalt 

und rassistische Sicherheits- und Migrationspolitik, wie sie im Kapitel 2.2.3 im Kontext der 

Gewalt in Köln, beleuchtet wurden. So berichten verschiedene Zeitungen darüber, wie die 

meistgewählte Partei der Schweiz, die SVP, eine neue Gefahr heraufbeschwört. „Für die 

SVP ist die Schweiz nicht mehr sicher“ titelt die Zürichsee Zeitung (14.08.2019). „Gewalt 

an Frauen ist laut SVP schuld der Ausländer“ (20 Minuten 13.08.2019), dadurch wird die 

geschlechtsspezifische Gewalt den als Anderen markierten zugeschrieben und eine aus-

grenzende Migrationspolitik legitimiert. In diesem Zusammenhang fordert die SVP eine 

„Harte Hand gegen Ausländer“ (Solothurner Zeitung 12.03.2016). 

 

Der Kategorie Über die Reformation des Sexualstrafrechts zugeordnete Zeitungsartikel ver-

handeln vor allem eine mögliche Reformation des Sexualstrafrechts der Schweiz. Zuletzt 

wurden 16 Zeitungsartikel der Kategorie Gerichtsberichterstattung zugeordnet. Diese be-

richten über rapportierte Strafanzeigen wie beispielsweise „Sex-Anzeige gegen Mario Ba-

lotelli“ im Blick vom 19.02.2020, über Verurteilungen – „Wunderheiler wegen Vergewalti-

gung verurteilt“ (20 Minuten 20.12.2019) – oder über Einzelheiten aus den Gerichtsver-

handlungen mit möglichst schockierenden Zitaten wie „‘Sie lebt ja noch.‘“ (Appenzeller Zei-

tung 25.03.2019). 

Für fünf Zeitungsartikel war keine Zuordnung zu den konstruierten Kategorien möglich. De-

ren Ausgangspunkt war in zwei Fällen eine selbst durchgeführte Umfrage bei Leser*innen 

zum Thema sexualisierte Gewalt, in einem Fall die Thematik der Zwangsheirat und in den 

anderen beiden Fällen wurde über den Diskurs über sexualisierte Gewalt bzw. die gesell-

schaftlichen Auswirkungen von sexualisierter Gewalt berichtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60 

Kategorien Anlässe, die zur Kategorie subsumiert wurden Anzahl 

Artikel 

Engagement gegen sexuali-

sierte Gewalt 

o Internationale, jährliche Kampagne 16 Tage 

gegen Gewalt 

o Feministischer Streik 2019 

o Engagement von Einzelpersonen und Projek-

ten 

o Interviews mit Expert*innen, Betroffenen und 

Aktivist*innen 

o #Metoo 

34 

Sexualisierte Gewalt in 

Kunst & Kultur 

o Bucherscheinungen  

o Filme / Tatort 

o Kunstprojekte über sexualisierte Gewalt 

o Theater über sexualisierte Gewalt 

20 

Sexualisierte Gewalt als 

spezifisches Ereignis 

o Sexualisierte Gewalt in der Silvesternacht in 

Köln 2016 

o Sexualisierte Gewalt in Zürich und Genf 2018 

o Sexualisierte Gewalt in der katholischen Kir-

che 

o Sexualisierte Gewalt in Unterkünften von 

Menschen mit Fluchterfahrung 

o Spezifische Vorfälle von sexualisierter Gewalt 

in Rio, Indien und Ägypten 

o sexualisierte Gewalt im öffentlichen Raum  

81 

Publikationen von Zahlen 

und Forschungsergebnis-

sen zu sexualisierter Gewalt  

o Historische Forschungen 

o Befragungen zu sexualisierter Gewalt in der 

Schweiz (Studie von Amnesty International)  

o Publikationen neuer Kriminalstatistiken 

25 

Politikberichterstattung  7 

Über die Reformation des 

Sexualstrafrechts 
 6 

Gerichtsberichterstattung o Urteile 

o Gerichtsverhandlungen 

o Anklagen und Strafanzeigen 

16 

Nicht klar ersichtlich Keiner Kategorie zuordenbar 5 
Tabelle 3 Kategorien Anlass der Berichterstattung, eigene Darstellung 

 
Für die Strukturanalyse wurden zwei weitere Kategorien konstruiert, die relevant für die 

Fragestellung sind. Die erste zusätzlich konstruierte Kategorie bezieht sich auf die For-

schungsfrage, wobei die 194 Zeitungsartikel anhand der Thematisierung und Zuschreibung 

der Herkunft der beteiligten Personen in Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt unter-

sucht und in drei verschiedene Gruppen aufgeteilt werden. Dabei zeigte sich folgende Ver-

teilung: 

Insgesamt 116 Artikel (60 %) thematisieren in ihrer Berichterstattung über sexualisierte Ge-

walt die Herkunft der beteiligten Personen entweder in den Headlines (Schlagzeile und Un-

tertitel) oder im Lead (Eingangstext) (33 %) oder aber ausschließlich im Fließtext (27 %). In 

78 Zeitungsartikeln (40 %) wird über sexualisierte Gewalt berichtet, ohne auf den Aspekt 

der Herkunft der beteiligten Personen einzugehen. 
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Abbildung 4 Thematisierung der Herkunft, eigene Darstellung 

Quelle: Datenkorpus 

 

Die zweite konstruierte Kategorie bezieht sich auf die Darstellung der Gewalt und des Tat-

ortes, wofür alle Zeitungsartikel in vier Gruppen unterteilt wurden. Die Gruppen orientieren 

sich an den nach Gysi (2018, S. 45) definierten Voraussetzungen zum Stereotyp des „real 

rape“. Als real rape wird eine bestimmte Form sexualisierter Gewalt wahrgenommen, die 

sich im öffentlichen Raum und zwischen Personen, die sich nicht bekannt sind, abspielt. 

Die dazu untersuchten Zeitungsartikel wurden den folgenden vier Gruppen zugeordnet: 

o Gruppe 1: Die dargestellte Gewalt findet im öffentlichen oder halböffentlichen Raum 

statt. Dabei wird keine bestehende Beziehung zwischen den Personen erwähnt o-

der aber explizit darauf hingewiesen, dass sich die Personen fremd sind. 

o Gruppe 2: Die dargestellte Gewalt findet im sozialen Nahraum (Freunde, Bekannte, 

Arbeitskolleg*innen etc.) der betroffenen Person statt. 

o Gruppe 3: Die dargestellte Gewalt findet in einem Abhängigkeitsverhältnis
8
 der be-

teiligten Personen statt. 

o Gruppe 4: Im Zeitungsartikel finden sich keine impliziten oder expliziten Informatio-

nen dazu. 

Die Analyse ergab, dass 47 % der Artikel im Korpus der Gruppe 1 zugeordnet werden kön-

nen und somit fast die Hälfte aller Zeitungsartikel erwähnt, dass die dargestellte Gewalt sich 

explizit im öffentlichen Raum sowie zwischen sich fremden Personen abspielt. Als Gewalt 

                                                
8 Unter Abhängigkeitsverhältnis sind Beziehungen zwischen Vorgesetzten und Arbeitnehmer*innen, Lehr- oder 

Betreuungspersonen und die ihr anvertrauten Personen, zu verstehen. 
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im öffentlichen Raum wurden auch die Übergriffe in Asylunterkünften kategorisiert, da ge-

flüchtete Personen in der Schweiz überwiegend in Kollektivunterkünften und sogenannten 

Bundesasylzentren untergebracht werden. Die fehlende Privatsphäre und die Omnipräsenz 

von staatlichen Akteur*innen, wie Betreuungspersonen, Sicherheitspersonal und Bundes-

angestellten, lassen es nicht zu, diese Orte als privaten (Lebens-) Raum zu kategorisieren. 

Auch Gewalt in halböffentlichen Räumen wie in Restaurants, Clubs oder Bibliotheken wurde 

in diese Kategorie aufgenommen. 

35 % der Fälle von dargestellter Gewalt fanden im sozialen Nahraum der betroffenen Per-

son statt und wurden somit der Gruppe 2 zugeordnet. Die Texte beinhalten meist Hinweise 

auf eine bestehende Beziehung (Partner*in, Kolleg*innen, Mitstudent*innen, Mitarbeiter*in-

nen etc.). Mit je 9 % verteilt sich der übrige Anteil der Artikel auf die Gruppen 3 und 4. Der 

Gruppe 3 wurden hauptsächlich Zeitungsartikel über den sexuellen Missbrauch in kirchli-

chen Strukturen, die sexualisierte Gewalt von Harvey Weinstein, sexuelle Übergriffe von 

Betreuungspersonen (in einer Kindertagesstätte) und wiederholten Missbrauch einer eso-

terischen Sekte zugeordnet. 

 

 
Abbildung 5 Ort der dargestellten Gewalt und Beziehung zwischen den beteiligten Personen, eigene Darstellung 

Quelle: Datenkorpus 

 
Die Ergebnisse der Strukturanalysen zeigen auf, dass die Berichterstattung und mediale 

Auseinandersetzung mit sexualisierter Gewalt hauptsächlich anlassbezogen stattfindet und 

die dargestellte Gewalt sich überwiegend im öffentlichen Raum zwischen sich fremden Per-

sonen abspielt. Teilweise finden sich die Hinweise zur dargestellten Gewalt eher unter-
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schwellig, beispielsweise, wenn die NZZ (12.10.2019) schreibt, „[w]enn ihr über sexuali-

sierte Gewalt redet und sagt, ihr wollt, dass eure Töchter sicher nach Hause gehen können 

[…]“, die Südostschweiz (19.03.2016) danach fragt, wie gefährlich es für Frauen rund um 

den Churer Bahnhof sei, oder aber wenn die Sonntagszeitung (02.04.2017) als Beispiel 

einer Vergewaltigung den Fall nennt, dass ein Taxifahrer gegenüber einer Frau auf dem 

Weg nach Hause sexualisierte Gewalt ausübte. 

 

Um die 194 Zeitungsartikel weiter zu reduzieren, folgt eine Auseinandersetzung mit der 

Schweizer Medienlandschaft. Die daraus geschlossenen Folgerungen leiten die Auswahl 

des zu untersuchenden Analysematerials, indem die für die Fragestellung relevanten Me-

dienmarken selektiert werden. Des Weiteren findet sich zum Schluss eine Auseinanderset-

zung mit den zur Analyse beizuziehenden Medienmarken, um die Positionierung der jewei-

ligen Medien zu skizzieren. 

 

Eine europaweite Untersuchung (Eurobarometer 73.2, 2010) ergab, dass sich ein großer 

Teil der Bevölkerung (59 %) Informationen zu häuslicher Gewalt über das Medium der Zei-

tung aneignet. Auch gemäß Wetschanow (2003, S. 120) eignen sich Tageszeitungen be-

sonders für diese Art der Informationsvermittlung, da sie durch ihr tägliches Erscheinen 

regelmäßig eine breite Leserschaft erreichen und dadurch deren Normalität mitprägen. Ins-

besondere, wenn es um tabuisierte Themen geht, nehmen Tageszeitungen eine wichtige 

Rolle in der Ausbildung gesamtgesellschaftlicher Überzeugungen und Normen ein, da 

diese als mehr oder weniger objektives Informationsmedium anerkannt sind. Aus diesem 

Grund wird das Untersuchungsmaterial für die Feinanalyse auf Zeitungsartikel von unter-

schiedlichen Tageszeitungen beschränkt. 

3.3.2 Schweizer Medienlandschaft 

Der seit 2017 regelmäßig erscheinende Medienmonitor untersucht im Auftrag des Bundes-

amtes für Kommunikation die Schweizer Medienlandschaft und erfasst die Leistungen der 

Medien zur Meinungsbildung in der Schweiz, das Kräfteverhältnis sowie die unternehmeri-

sche Organisation von 170 Medienmarken und acht Medienkonzernen in nationalen, 

sprachregionalen und regionalen Märkten. Aufgrund der Mehrsprachigkeit, Kleinräumigkeit 

und föderalen Strukturen der Schweiz ist die Medienlandschaft hier stark segmentiert 

(Publicom AG 2019, S. 2). Studer, Schweizer, Puppis und Künzler (2014, S. 6) zufolge 

hängt die Struktur der bestehenden Medienlandschaft von externen Rahmenbedingungen 

wie Politik und Gesellschaft ab. Zu den maßgeblichen Einflussfaktoren auf die Medienland-
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schaft in der Schweiz zählen die demografische Tatsache der Kleinstaatlichkeit, die Mehr-

sprachigkeit, das politische System sowie die historisch gewachsene Mediennutzung. Dies 

führe gemäß Studer u.a. (2014, S. 7) zu einer Ressourcenknappheit und einer geringeren 

Marktgröße, da die Werbemärkte regional eingegrenzt und die Finanzierung der Medien so 

erschwert ist. Dies sei ein Grund dafür, dass in der Schweiz die Kosten für den Medienkon-

sum pro gekauftem Exemplar vergleichsweise hoch sind (Studer u.a. 2014, S. 7). Des Wei-

teren existiert in den Grenzregionen der Schweiz eine hohe ausländische Medienpräsenz, 

die zu einer höheren Konkurrenz im Medienmarkt führt. So haben ausländische Medien 

einen Marktanteil von bis zu 60–80 % in allen Sprachregionen (Studer u.a. 2014, S. 8). Im 

Bereich der Printausgaben zeigt sich dies, indem Zeitungen und Zeitschriften, die an 

Schweizer Kioskbetrieben verkauft werden, überwiegend aus Deutschland (62,6 %) und 

nur zu 12 % aus der Schweiz stammen. 

 

Ein weiterer mitbestimmender Einflussfaktor ergibt sich gemäß Studer u.a. (2014, S. 10) 

daraus, dass Informationen und Berichterstattungen über Ereignisse in den Nachbarlän-

dern in den lokalen Medien eine große Beachtung finden, während dies umgekehrt selten 

stattfindet. 

Der Medienmonitor beschränkt sich in seiner Untersuchung nicht nur auf Printmedien, son-

dern bezieht Radio, TV und Onlinemedien mit ein. Für die kritische Diskursanalyse sind 

lediglich die Ergebnisse aus Print- und Onlinemedien relevant, für einen umfassenden 

Überblick über die Schweizer Medienlandschaf, werden die Ergebnisse aus anderen Medi-

enarten punktuell vergleichend hinzugezogen. 

 

Die erhobene Meinungsmacht der Medien setzt sich im zitierten Medienmonitor aus den 

Beurteilungen von Mediennutzer*innen zusammen, die im Rahmen einer repräsentativen 

Befragung die Leistung der Marken als Informationsmedien und die täglichen Kontaktleis-

tungen, ausgehend von den offiziellen Schweizer Reichweitenstudien über die Angebote, 

bewerten. Diese Ergebnisse werden jeweils in Form eines Index zur Markenleistung, Markt-

macht und Meinungs-

macht subsumiert und 

dargestellt. Der zusam-

mengefasste Zahlenin-

dex für Meinungsmacht 

gibt Auskunft über das 

relative Potenzial zur 

meinungsbildenden Wir-

kung der analysierten 
Abbildung 6 Zusammensetzung Meinungsmacht 

Quelle: Publicom AG 2018, S. 14 
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Medienmarken (Publicom AG 2018, S. 14). Neben der Abbildung des Index zur Meinungs-

macht unterschiedlicher Medienmarken beantwortet der Medienmonitor zusätzlich die Fra-

gestellung, welche Medienangebote und welche Konzerne einen besonders großen Ein-

fluss auf die Meinungsbildung der Schweizer Bevölkerung haben und wie sich dieser hin-

sichtlich des Alters der Leser*innen unterscheidet. Diese Ergebnisse werden zur Auswahl 

der relevanten Artikel, die im Rahmen der kritischen Diskursanalyse untersucht werden, 

beitragen. Die nachfolgende Abbildung stellt die relevanten Indikatoren, die in der Analyse 

zur Ermittlung der Meinungsmacht berücksichtigt wurden, dar. 

 

Im Medienmonitor Schweiz entspricht die Meinungsmacht einer Hilfskonstruktion, die je-

doch nicht den Anspruch erhebt, die individuelle Meinungsbildung akribisch zu umfassen, 

sondern sich eher dem Meinungsbildungspotential von Medienangeboten und Anbietern 

annähert und dieses einschätzt. Sie ist also nicht als quantitativ messbare Kennzahl, son-

dern als eine relative Vergleichsgröße für mediale Meinungsbildungspotentiale zu verste-

hen. Unter dem Begriff Medienmarke werden alle publizistischen Tätigkeiten und Verbrei-

tungskanäle, die unter demselben Markennamen auftreten, verstanden. So gehören bei-

spielsweise zur Medienmarke Tages-Anzeiger alle gleichnamigen Tagesanzeigen, sowie 

das News-portal tagesanzeiger.ch (Publicom AG 2018, S. 28). 

Der Medienmonitor untersucht die Meinungsmacht und Medienpräferenzen in 18 geografi-

schen Einheiten auf drei Ebenen (Publicom AG 2018, S. 28). Dabei werden jeweils Ergeb-

nisse zur Gesamtschweiz, zu den drei Sprachregionen (Deutschschweiz, französische und 

italienische Schweiz) und zu 14 lokal-regionalen Medienräumen aufgeführt. Für die Aus-

wertung des Diskurses werden dabei einzig die Ergebnisse zur Deutschschweiz berück-

sichtigt, da aufgrund der Sprachkompetenzen der Autorin eine vertiefte und präzise Analyse 

nur in Deutsch durchgeführt werden kann. Die Deutschschweiz besteht aus zehn Medien-

räumen, die in der nebenstehenden Grafik als Region insgesamt abgebildet sind und die 

Kantone Basel, Bern, Graubünden, St.Gallen und die Re-

gionen Hochalpen, Mittelland, Zentralschweiz, Zürich 

Nordost, Zürich Nordwest und Zürich/See umfassen. Die 

ständige Wohnbevölkerung dieser Region macht ca. 

4'806'300 Personen zwischen 15–79 Jahren aus, was 

etwa 71,3 % der Gesamtbevölkerung der Schweiz ent-

spricht (Publicom 2019, S. 29). 

Bezüglich der Medienmacht in der Deutschschweiz insgesamt konnte ausgewertet werden, 

dass den Print Medien 24 %, den Online Medien 20 %, dem Radio 25 % und dem TV 31 % 

Medienmacht zugesprochen wird. Demnach besitzt das Medium TV mit 31 % die größte 

Abbildung 7 Darstellung Deutschschweiz 

Quelle: Publicom AG 2018, S. 81 
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Meinungsmacht, wobei die für die Diskursanalyse relevanten Medien Print (24 %) und On-

line (20 %) zusammengenommen 44 % der Medienmacht ausmachen. Richtet sich der 

Blick auf die Medienmarken, zeigt sich das folgende Ergebnis: Werden TV- und Radio-

Angebote nicht berücksichtigt, erreichen von denjenigen Print- und Onlinemedien, die als 

Tageszeitungen registriert sind 20 Minuten, der Blick, der Tages-Anzeiger, die Neue Zür-

cher Zeitung bezüglich der Medienmacht am meisten Indexpunkte und zählen daher zu den 

20 meinungsstärksten Medienmarken. 

Das Ergebnis deckt sich mit den gesamtschweizerischen Ergebnissen insofern, als dass 

die mehrsprachige, kostenlose Pendlerzeitung 20 Minuten die größte Meinungsmacht im 

Bereich Print- und Online Medien besitzt (Medienmonitor 2019, o. S.). Der Blick besitzt 

deutlich die zweitgrößte Meinungsmacht aller Printmedien in der deutschen Schweiz. Von 

den 176 Schweizer Medienmarken, die in der Untersuchung vom Medienmonitor Schweiz 

berücksichtigt wurden, gehören 90 mehrheitlich einem der acht größten Medienkonzerne 

des Landes an. Dazu zählen das öffentlich finanzierte Schweizer Radio und Fernsehen 

(SRG SSR), die NZZ-Mediengruppe, die AZ-Medien, Ringier, Somedia, Grouppo Corriere 

del Ticino und ESH Médias (Publicom AG 2019, S. 30). Für die Deutschschweiz zeigt sich 

in Bezug auf die Meinungsmacht verteilt auf die Medienkonzerne folgendes Bild: 

 
Abbildung 8 Medienkonzerne und deren Meinungsmacht in der deutschen Schweiz 

Quelle: Publicom AG 2018, S. 93 

 

Weitere wichtige Medienmarken für die Deutschschweiz sind private Regionalausgaben 

von privaten Medienkonzernen wie das St.Galler Tagblatt, Der Bund, Die Südostschweiz 

und der Tages-Anzeiger (Publicom AG 2019, S. 42). Private Medienanbieter stellen in der 

Schweiz ca. die Hälfte der meinungsstärksten Angebote in den Landesteilen und kleineren 

Medienräumen dar. Um den Umfang der Untersuchung in einem umsetzbaren Rahmen zu 

halten, werden davon lediglich zwei Medienmarken in die Dossierbildung der Feinanalyse 

einbezogen. Orientiert an der Auflagenzahl sind dies der Tages-Anzeiger und Der Bund. 
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Um also eine Aussage über den Mediendiskurs über sexualisierte Gewalt in der Deutsch-

schweiz machen zu können, werden Artikel unterschiedlicher Medienmarken, die einen ho-

hen Index der Meinungsmacht besitzen, in die Feinanalyse miteinbezogen. Für die Struk-

turanalyse relevant sind folgende fünf Medienmarken: 

o 20 Minuten 

o Blick 

o Tages-Anzeiger 

o Neue Zürcher Zeitung 

o Der Bund 

Eine weitere Auseinandersetzung mit dem jährlich erscheinenden Medienqualitätsranking 

Schweiz zeigt folgend auf, wie die Qualität der ausgesuchten Medienmarken mittels einer 

Inhaltsanalyse und einer Befragung von Leser*innen eingeschätzt wird. Dabei werden die 

Ergebnisse in den Bereichen Gesamtqualität, Relevanz, Vielfalt, Einordnungsleistung und 

Professionalität mit einem Punktesystem von 0–100 beurteilt. Durch das zusätzliche Auf-

zeigen der thematischen Schwerpunktsetzung in der Berichterstattung findet sich ebenfalls 

eine kurze Skizzierung der Diskursposition der jeweiligen Medien wieder. 

 

20 Minuten 

20 Minuten wird von der Gesellschaft 20 Minuten AG betrieben, gehört zum Medienkonzern 

Tamedia AG und ist den Boulevardmedien zuzuordnen. Die Zeitung wird an Bahnhöfen und 

in der Agglomeration in Zeitungsboxen zur Selbstbedienung angeboten. 2018 hatte sie eine 

Auflage von 436'344 Stück. 20 Minuten ist eine kostenlose Pendlerzeitung, die mit kurzen 

Beiträgen über Politik (18 %), Wirtschaft (12 %), Kultur (9 %), Sport (16 %) und Human In-

terest (45 %) berichtet. Ihre Gesamtqualität wird vom Medienqualitätsranking mit 48 von 

100 möglichen Punkten bewertet. Am schlechtesten werden die Beurteilungspunkte Rele-

vanz (41 Punkte) und Einordnungsleistung (46 Punkte) bewertet (Medienqualität Schweiz 

2018, S. 18). 

 

Blick 

Der Blick gehört zum Medienkonzern Ringier AG und wird auch von diesem betrieben. Die 

Zeitung ist ebenfalls den Boulevardmedien zuzuordnen und erreichte 2018 eine Auflage 

von 122'087 Exemplaren. Der Inhalt vom Blick erstreckt sich über Politik (15 %), Wirtschaft 

(9 %), Kultur (4 %), Sport (33 %) und Human Interest (37 %) (Medienqualität Schweiz 2018, 

S. 20). Wie bereits aufgezeigt, erreicht der Blick hinsichtlich der Meinungsmacht aller Print-

medien in der Deutschschweiz den zweitgrößten Wert. In Bezug auf die Gesamtqualität 

schneidet der Blick um 6 Punkte schlechter ab als 20 Minuten. Am niedrigsten wird die 
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Berichterstattung hinsichtlich der Vielfalt (36 Punkte) bewertet (Medienqualität Schweiz 

2018, S. 49). 

 

Tages-Anzeiger 

Der Tages-Anzeiger gehört zur Tamedia AG, hatte 2018 eine Auflage von 140'800 Exemp-

laren und eine Leserschaft von 388'000 Personen. Er berichtet zu 32 % über Politik, 14 % 

über Wirtschaft, 12 % über Kultur, 17 % über Sport und 26 % über Human Interest. Der 

Tages-Anzeiger ist die meistabonnierte Zeitung der Schweiz und zählt gemäß Medienqua-

litätsranking (Medienqualität Schweiz 2018, S. 29) zum Qualitätsjournalismus. Hinsichtlich 

der Gesamtqualität wird die Zeitung mit 71 von 100 Punkten bewertet und fällt vor allem im 

Bereich der Vielfältigkeit der Berichterstattung positiv auf. Mit 61 von 100 Punkten wird der 

Bereich der Relevanz am niedrigsten bewertet (Medienqualität Schweiz 2018, S. 29).  

 

Neue Zürcher Zeitung 

Die Neue Zürcher Zeitung gehört zur NZZ-Mediengruppe und zählt gemäß Medienquali-

tätsranking zu den hochwertigen und unabhängigen publizistischen Angeboten der 

Schweiz mit bürgerlich-liberaler Haltung (2018, S. 24). Die Neue Zürcher Zeitung erreicht 

eine Auflage von 100'421 verkauften Exemplaren und berichtet über Politik (42 %), Wirt-

schaft (23 %), Kultur (11 %), Sport (9 %) und Human Interest (15 %). Die Gesamtqualität 

entspricht gemäß Medienqualitätsranking einer Punktzahl von 80 von 100, wobei vor allem 

der Bereich der Vielfalt positiv beurteilt wird (86 von 100 Punkten). Die NZZ schneidet im 

Qualitätsranking in der Gesamtbeurteilung am besten ab und wird dafür mit einem „Golde-

nen Q“ ausgezeichnet (Medienqualität Schweiz 2018, S. 24). 

 

Der Bund 

Der Bund zählt zur Tamedia Espace Media AG, erreicht eine Auflage von 128'251 Exemp-

laren und ist die größte Tageszeitung in Bern (Medienqualität Schweiz 2018, S. 21). Der 

Bund wird als Traditionszeitung bezeichnet und berichtet über Politik (37 %), Wirtschaft 

(13 %), Kultur (16 %), Sport (15 %) und Human Interest (19 %). In der Gesamtqualität 

schneidet der Bund mit 73 Punkten etwas besser ab als der Tages-Anzeiger ab (Medien-

qualität Schweiz 2018, S. 21). 
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Im Vergleich dieser fünf Medienmarken zeigt sich in Bezug auf die thematischen Schwer-

punktsetzung in der Berichterstattung, die im Rahmen des Medienqualitätsranking (2018) 

erhoben wurde, die in Abbilddung 9 dargestellte Verteilung. Die Idealverteilung wäre gemäß 

Medienqualität Schweiz (2018, S. 81) Politik 50 %, Wirtschaft 25 %, Kultur 12.5 % und 

Sport & Human Interest 12.5 %. Die Kategorie Human Interest wird als „legitimes Mittel“ 

bezeichnet, das unter Umständen unentbehrlich für das Generieren der Aufmerksamkeit 

der Leserschaft sei. Um die Leistungsfunktion der Kommunikation nicht zu beeinträchtigen, 

sollte der Anteil des Inhalts nicht über 12,5 % liegen (Medienqualität Schweiz 2018, S. 81). 

Der Politikberichterstattung wird eine höhere Bedeutung für den gesellschaftlichen Diskurs 

zugesprochen und sollte daher 50 % betragen, wobei 25 % davon aktuelle Meldungen und 

thematische Einordnungen ausmachen sollten (Medienqualität Schweiz 2018, S. 81). Die 

Wertung entsteht aufgrund der eingeschätzten Relevanz der einzelnen Bereiche für das 

demokratische Gemeinwesen. Die tatsächliche, ausgewertete Verteilung der verschiede-

nen Katego-

rien zeigt sich 

in den fünf de-

finierten Medi-

enmarken fol-

genderma-

ßen: 

 

 

 

 

 

 

 

Die zuvor gezählten 194 Zeitungsartikel werden also anhand der festgelegten fünf Medien-

marken erneut reduziert. Für die weitere Auswertung ergeben sich so 73 Zeitungsartikel 

von fünf unterschiedlichen Medienmarken, womit der diskursive Raum aus forschungsprag-

matischen Gründen beschränkt wird. Für die Feinanalyse werden in einem zyklischen Pro-

zess einzelne Artikel aus dem bestehenden Untersuchungsmaterial herausgesucht, die 

aufgrund der Teilergebnisse der Strukturanalyse als typische Zeitungsartikel eingeschätzt 

werden können und sich für die Beantwortung der Fragestellung eignen. Die Erarbeitung 

der Diskursposition und -struktur kann daher bildlich folgendermaßen dargestellt werden: 

0 10 20 30 40 50

20 Minuten

Blick

Tages-Anzeiger

Neue Zürcher Zeitung

Der Bund

thematische Schwerpunkte in der 
Berichterstatung

Human Interest Sport Kultur Wirtschaft Politik

Abbildung 9 thematische Schwerpunkte in der Berichterstattung, eigene Darstellung 

Quelle: Medienqualität Schweiz 2018 
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Abbildung 10 Vom Korpus zur Diskursstruktur, eigene Darstellung 

 

3.3.3 Daten zur Feinanalyse 

Die für die Strukturanalyse verwendeten Zeitungsartikel finden sich in einer Tabelle als An-

hang 2 angehängt. Für die Feinanalyse wurden 18 Zeitungsartikel ausgewählt, die im Laufe 

der Untersuchung als typische Zeitungsartikel definiert wurden. Dabei wurde berücksichtigt, 

dass die Anlässe zur Berichterstattung, die Thematisierung der Herkunft und die Gewalt-

darstellung in etwa eine der Strukturanalyse entsprechende Verteilung widerspiegelt. Nach 

dem Vorgehen des theoretischen Samplings wurde nach jeder Analyse eines Textes auf-

grund einer allfälligen Sättigung der Ergebnisse entschieden, ob noch weitere für diesen 

Diskursfragment typische Texte analysiert werden sollten, oder aber nach weiteren Dis-

kurssträngen weitergesucht wird. Die schlussendlich der Feinanalyse unterzogenen 18 Zei-

tungsartikel finden sich ebenfalls im Anhang 1 als Tabelle aufgelistet. 

Die Verteilung der in der Feinanalyse unterzogenen Zeitungsartikel setzt sich unter Berück-

sichtigung der unterschiedlich definierten Kategorien (Anlass der Berichterstattung, Dar-

stellung der Gewalt, Herkunft als Thema) folgendermaßen zusammen: 

o Bei neun untersuchten Zeitungsartikeln (50 %) fand die dargestellte Gewalt im öf-

fentlichen Raum statt, aufgrund der Schilderungen war keine Beziehung zwischen 

den beteiligten Personen erkennbar. 
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o In sechs Zeitungsartikeln (30 %) wurde der Ort der Ge-

walt explizit als der soziale Nahraum der betroffenen 

Person bestimmt. 

o In drei Zeitungsartikeln (15 %) wird dargestellt, dass 

die Gewalt in einem Abhängigkeitsverhältnis und im 

sozialen Nahraum stattfand. 

o In einem Zeitungsartikel (5 %) wird berichtet, dass die 

Gewalt im öffentlichen Raum stattfand, ohne Angaben 

zur Beziehung zwischen den beteiligten Personen zu 

machen. 

 

o In zehn Zeitungsartikeln (55 %) wird die Herkunft 

der beteiligten Personen bereits in den Headlines 

und / oder dem Lead zum Thema gemacht. 

o In fünf Zeitungsartikeln (28 %) wird die Herkunft 

der beteiligten Personen nicht thematisiert. 

o In drei (17 %) Zeitungsartikeln wird die Herkunft 

lediglich im Text des Zeitungsartikels zum Thema. 

 

o Neun Zeitungsartikel (50 %) sind der Anlasskategorie „Sexualisierte Gewalt als spe-

zifisches Ereignis“ zuzuordnen. 

o Fünf Zeitungsartikel (28 %) sind der Anlasskategorie 

„Publikation von Zahlen und Forschungsergebnissen 

zu sexualisierter Gewalt“ zuzuordnen. 

o Drei Zeitungsartikel (17 %) sind der Anlasskategorie 

„Engagement gegen sexualisierte Gewalt“ zuzuord-

nen. 

o Ein Zeitungsartikel (5 %) wurde der Anlasskategorie 

„Sexualisierte Gewalt in Kunst und Kultur“ zugeord-

net. 

Abbildung 11 Ort der Gewalt und Be-

ziehung zwischen den beteiligten 

Personen, eigene Darstellung 

Abbildung 12 Thematisierung der Herkunft, 

eigene Darstellung 

Abbildung 13 Anlass der Berichterstattung, 

eigene Darstellung 



  

  

3.4 Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse 

Um die Hauptfragestellung nach der Reproduktion von Vergewaltigungsmythen und der 

vorhandenen Diskursstränge zu beantworten, ist es zunächst relevant, zu analysieren, in 

welchem Feld und Kontext sich der Gegenstand der sexualisierten Gewalt formiert. Dazu 

bezieht sich die Auswertung methodisch auf Foucaults Formation des Gegenstandes. Im 

Mittelpunkt stehen dabei die Themen und deren Kontexte, die jeweils im relevanten Dis-

kursfragment innerhalb des Diskurses bzw. des Diskursstrangs erschienen sind. 

Bereits im Rahmen der Strukturanalyse konnte ein Bild der vorhandenen Diskursstränge 

skizziert werden, indem der jeweilige Anlass des Berichts untersucht und unterschiedlichen 

Kategorien zugeordnet wurde. Im Zuge der Feinanalyse konnte die Skizze erweitert und 

vervollständigt werden. Dabei bezieht sich die Vervollständigung im Rahmen der metho-

dengeleiteten Auswahl auf einen Ausschnitt des Diskurses und hat in keinem Fall den An-

spruch einer reellen Vervollständigung. Um die Ergebnisse darzustellen, wird, wie bereits 

im Rahmen der Strukturanalyse, mit graphischen Mitteln gearbeitet, die eine Verbildlichung 

der Resultate zulassen. 

3.4.1 Diskursstränge und diskursiver Kontext 

Um einen Überblick über den gesamtmedialen Diskurs zu bekommen, wurden die verschie-

denen Texte in einem ersten Schritt auf deren angesprochene Themen analysiert. In einem 

weiteren Schritt wurden alle Zwischentitel der Zeitungsartikel gesammelt und den verschie-

Abbildung 14 lokalisierte Diskursstränge, eigene Darstellung 
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denen Themen zugewiesen. Dies gibt eine Vorstellung davon, aus welchen Diskurssträn-

gen der Diskurs über sexualisierte Gewalt unter anderem besteht. Folgend findet sich ein 

Versuch der bildlichen Darstellung dieser Ergebnisse: 

Der strafrechtliche Diskurs zu sexualisierter Gewalt stellt in der Analyse einen klar ersicht-

lichen und dominierenden Diskursstrang dar. Darin enthalten sind Diskursfragmente, die 

sexualisierte Gewalt als spezifische Straftatbestände benennen, aber auch Diskursfrag-

mente über Verurteilungen, Anzeigen, Strafverfahren oder aber über die Strafmaße für die 

gewaltausübenden Personen. Ebenfalls zu diesem Diskursstrang zählen Diskursfrag-

mente, die im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt auf die Kriminalstatistik zurückgrei-

fen und diese wiedergeben. Innerhalb der untersuchten 18 Texte werden die Kriminalsta-

tistiken in sieben verschiedenen Zeitungsartikeln 16 Mal herangezogen. Fünf dieser Artikel 

fokussieren auf die Täter*innenperspektive und stellen neben den Straftatbeständen die 

registrierte Staatsbürgerschaft der gewaltausübenden Personen in den Mittelpunkt. Nur in 

einem Zeitungsartikel, in welchem die Kriminalstatistiken im Zusammenhang mit der Tä-

ter*innenperspektive genutzt werden, gibt es auch einen Hinweis auf das Dunkelfeld der 

Gewalt (NZZ 17.08.2018). 

In den anderen vier Texten bleibt dieser Hinweis aus und es entsteht der Eindruck, dass 

die Kriminalstatistiken die gesamte Prävalenz von geschlechtsspezifischer Gewalt und spe-

ziell sexualisierter Gewalt abbilden. Ebenfalls fällt auf, dass in sechs der sieben Texte, in 

welchen auf die Kriminalstatistiken zurückgegriffen wird, diese mit dem Fokus auf der Nati-

onalität bzw. Staatsbürgerschaft der gewaltausübenden Personen wiedergegeben wird. So 

schreibt der Blick zusammenfassend: „[u]nd sämtliche Statistiken über gewalttätige Über-

griffe, sexuelle Belästigung, Vergewaltigung oder häusliche Gewalt zeigen: Ausländer 

schlagen häufiger zu als Schweizer.[…]“ (Blick 18.08.2018). 

Neben der Täter*innenperspektive enthält der strafrechtliche Diskursstrang unter anderem 

forensische Einschätzungen zu gewaltausübenden Personen und zur Tat. Weitere Diskurs-

fragmente, die dem strafrechtlichen Diskurs zugeordnet werden können, sind Aussagen 

über die Gerichtspraxis und Bewertungen über gefällte Urteile im Strafprozess im Zusam-

menhang mit sexualisierter Gewalt. So erwähnt der Tages-Anzeiger dahingehend bei-

spielsweise: 

 

„Das Luzerner Verwaltungsgericht hatte entgegen der Auffassung der Fachkommission zu-

gunsten von W. entschieden; offenbar wird die Einschränkung der Feinheit eines Einzelnen 

immer noch schwerer Gewichtet als das potenzielle Risiko, dass einschlägig vorbestrafte 

Täter für Frauen darstellen“ (Tages-Anzeiger 08.01.2013). 
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Der Diskursstrang über sexualisierte Gewalt als spezifisches Ereignis beinhaltet Diskurs-

fragmente über Berichterstattungen von konkreten Gewaltvorfällen, die medial diskutiert 

werden. Aus dem Gesamtkorpus war bereits ersichtlich, dass die große Menge an Zei-

tungsartikeln (81 von 197), die über sexualisierte Gewalt berichten, einen konkreten Fall 

sexualisierter Gewalt als Ausgangspunkt haben. Der Feinanalyse wurden insgesamt zehn 

Texte unterzogen, die dieser Kategorie zuzuordnen sind. Dabei fällt auf, dass obwohl je-

weils ein konkretes Ereignis von sexualisierter Gewalt als Anlass für die Berichterstattung 

genommen wird, allein sieben Zeitungsartikel den Fokus auf die gesellschaftlichen und po-

litischen Reaktionen auf die Gewalttaten legen. Dabei wird wiederholt geäußert, dass der 

jeweilige konkrete Gewaltvorfall „eine neue Debatte“ (Blick 18.08.2018) über sexualisierte 

Gewalt, Bestürzung und Proteste auslöste. Die spezifischen Gewaltereignisse reichen von 

„Vorwürfe gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein wegen sexueller Belästigung“, die 

eine „neue Debatte über sexuelle Gewalt entfache“ (NZZ 19.10.2017), über eine „Verge-

waltigung in Delhi“, die „ein Schlaglicht auf die sexuelle Gewalt gegen Frauen warf“ (Tages-

Anzeiger 08.01.2013) und „das Unsicherheitsgefühl von Touristinnen verstärken“ sowie das 

Reiseverhalten potentiell betroffener Tourist*innen beeinflussen würde (Tages-Anzeiger 

20.03.2013), bis hin zu den „Übergriffen in der Kölner Silvesternacht“ (Tages-Anzeiger 

09.01.2016) oder „einer brutalen Attacke“ auf „fünf junge Frauen“ (20 Minuten 13.08.2018), 

„auf die die Schweiz aufgewühlt reagierte“ (Blick 18.08.2018) und eine innermediale De-

batte über den Zusammenhang der Gewalt gegen FLINT*-Personen und der Herkunft der 

Täter*innenschaft nach sich zog. Weiter fand sich in diesem Diskursstrang ein Hintergrund-

bericht anlässlich einer „Gruppenvergewaltigung“ in Mülheim (D), deren „Gruppendynamik 

und besondere Grausamkeit“ (Blick 09.07.2019) ein forensischer Psychologe erklärt. 

Von den zehn Zeitungsartikeln, die Bezug auf ein konkretes Ereignis nehmen, gehen ledig-

lich drei davon auf die Betroffenenperspektive ein. Dabei sind deutliche Unterschiede in der 

Herangehensweise und der Darstellung der Überlebenden der Gewalt auszumachen, wel-

che weiter unten (vgl. Kap. 3.7.3) näher aufgezeigt werden. Ebenfalls enthalten sind Dis-

kursfragmente mit Forderungen aufgrund der zur Berichterstattung veranlassten Gewalt. 

Wahlweise von oder an politische Akteur*innen gerichtet beinhalten die Forderungen, „Ge-

walt gegen Frauen immer wieder zu thematisieren und gegen das Verhalten von Männern 

einzuschreiten“ (20 Minuten 13.08.2018), „mehr Begleitung durch Sicherheitspersonal in 

den öffentlichen Verkehrsmitteln“ (20 Minuten 22.05.2019) „das Sprechen über die Natio-

nalität der gewaltausübenden Personen“ oder „[m]ehr Prävention und schützende Infra-

struktur bei der Unterbringung von Flüchtlingen“ (Der Bund 12.12.2019). Auffällig ist bei 

Diskursfragmenten, die diesem Diskursstrang zugeordnet wurden, dass der Zeitungsartikel 

überwiegend mit einer chronikalen Darstellung der stattgefundenen Gewalt beginnt und an-

schließend die unterschiedlichen Reaktionen von verschiedenen Akteur*innen aufzeigt. 
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Diskursfragmente, die dem Diskursstrang über geschlechtsspezifische Gewalt gegen 

FLINT*-Personen zuzuordnen sind, enthalten überwiegend Aussagen, die sexualisierte Ge-

walt als Teil und spezifische Form geschlechtsspezifischer Gewalt wahrnehmen und be-

nennen. In diesem Kontext werden auch strukturelle Ursachen wie „patriarchalische Herr-

schaftsstrukturen bzw. Geschlechterverhältnis und schädliche Geschlechterstereotypen“ 

angesprochen und verhandelt (20 Minuten 10.06.2019). Aufgefallen ist dabei, dass die Be-

troffenenperspektive, Hinweise zum Dunkelfeld und Forschungsergebnisse zur Verbreitung 

sexualisierter Gewalt in diesem Kontext am häufigsten thematisiert werden. Besonders 

häufig treten Aussagen und Forderungen von Aktivist*innen in diesem Diskursstrang auf. 

So wird in einem Zeitungsartikel anlässlich des jährlichen internationalen Tages gegen Ge-

walt gegen FLINT*-Personen (25. November) sexualisierte Gewalt als eines der Anliegen 

von „Zehntausenden, [die] gegen Gewalt an Frauen auf die Straße gehen“ (Der Bund 

24.11.2019) formuliert. Die darin zitierten Aktivist*innen riefen dazu auf, „das Schweigen zu 

brechen“ und sich gemeinsam gegen geschlechtsspezifische Gewalt an FLINT*-Personen 

einzusetzen (Der Bund 24.11.2019). Besonders betont werden die Anliegen, die sich für 

mehr Schutzmaßnahmen und -unterkünfte einsetzen, um weitere Gewalt und insbesondere 

Femizide zu verhindern. 

 

Der Diskursstrang über geschlechtsspezifische Gewalt gegen FLINT*-Personen zeigt zahl-

reiche Überschneidungen mit dem politischen Diskurs über sexualisierte Gewalt auf. Vor 

allem die Forderungen der Sprecher*innen dieses Diskurses werden im Rahmen des Poli-

tikdiskurses verhandelt und treten teilweise als politische Meinung auf. Innerhalb der zuvor 

angesprochenen innermedialen Debatte über die Herkunft der gewaltausübenden Person 

wird die Forderung, sexualisierte Gewalt als universelles Problem wahrzunehmen, als „ide-

ologische Debatte“ und „Gesprächsverweigerung über Gewalt im Zusammenhang mit Mig-

ration“ dargestellt (NZZ 17.08.2018). Die Existenz dieses politischen Diskursstrangs zeigte 

sich in der Untersuchung auch anhand der Auswertung der Hintergründe der Sprecher*in-

nen, die im medialen Diskurs selbst zu Wort kommen, die zitiert werden und / oder die nach 

ihrer Einschätzung nach Gewaltvorfällen gefragt werden. Neben in der Legislative politisch 

aktiven Personen wurden auch Personen einbezogen, die im Rahmen der Exekutive tätig 

sind und staatliche Strukturen repräsentieren. 

 

Diskursfragmente, die dem Diskursstrang der Gewaltforschung zugeordnet wurden, enthal-

ten Aussagen über publizierte Forschungsergebnisse im Zusammenhang mit sexualisierter 

Gewalt sowie Referenzen auf Forscher*innen und Fachpersonen, die in ihrer beruflichen 

Praxis im Kontext des Gewaltschutzes agieren (Polizei, Opferberatungsstellen, forensische 
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Psychologie, etc.,). Der Diskursstrang der Gewaltforschung durchdringt alle anderen her-

ausgearbeiteten Diskursstränge regelmäßig und ist innerhalb der Diskursfragmente nicht 

immer leicht abzugrenzen. So nehmen Politiker*innen, die Forderungen im Umgang mit 

sexualisierter Gewalt äußern, Bezug auf empirische Erkenntnisse, die hauptsächlich dem 

strafrechtlichen Diskursstrang zuzuordnen sind und eine klare Täter*innenperspektive auf-

weisen. Auch im Kontext der Berichterstattung zu sexualisierter Gewalt als spezifisches 

Ereignis wird ausgehend vom Einzelfall auf Statistiken verwiesen. Zeitungsartikel, die eine 

Publikation einer neuen Studie und deren Ergebnisse als Ausgangspunkt nehmen und dar-

über berichten, entsprechen dem typischen Diskursfragment des Diskursstrangs über Ge-

waltforschung. 

Diskursfragmente, die den Umgang mit sexualisierter Gewalt und Reaktionen der Bevölke-

rung, Politik sowie Institutionen umfassen, sind dem Diskursstrang zum gesellschaftlichen 

Umgang mit sexualisierter Gewalt zuzuordnen. Diese treten im Rahmen der Berichterstat-

tung zu spezifischen Ereignissen sexualisierter Gewalt auf, indem über Demonstrationen 

und Proteste aufgrund von Gewaltvorfällen berichtet wird oder aber täter*innenschützende 

Äußerungen und Praktiken kritisiert werden. 

3.4.2 Sexualisierte Gewalt 

Die unterschiedlichen Diskursstränge, in denen sich der mediale Diskurs über sexualisierte 

Gewalt abspielt, zeigen sich auch in der Benennung und Verwendung von Begrifflichkeiten. 

Um die Benennung des jeweiligen Gegenstands zu analysieren, wurden in der Feinanalyse 

alle Worte, die zur Benennung und Umschreibung der sexualisierten Gewalt, der gewalt-

ausübenden und gewaltbetroffenen Personen, genutzt wurden, zusammengetragen und in 

Form je einer Wortwolke wiedergegeben (Vgl. Kap. 3.2). 

Die generierte Darstellung zeigt, dass in den untersuchten Texten insgesamt 130 verschie-

dene Bezeichnungen für die dargestellte Gewalt vorkamen. Am häufigsten (37x) wurde die 

Gewalt als Gewalt bezeichnet, dicht gefolgt von sexuelle Belästigung (28x), sexuelle Gewalt 

(24x) und Gewalt gegen Frauen (18x). Die unterschiedlich genutzten Begriffe deuten eben-

falls auf das gezeichnete Spektrum verschiedener Diskursstränge hin.  

Darüber hinaus fällt auf, dass die Sprache und Begriffe für sexualisierte Gewalt stark juris-

tisch geprägt sind, denn die Verwendung von Straftatbeständen wie sexuelle Belästigung, 

Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, Sexualdelikte, häusliche Gewalt trat häufig auf. 
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Im Bezug zu verwendeten sprachlich-rhetorischen Mitteln zeigt sich im Diskurs über den 

Begriff der sexualisierten Gewalt Folgendes: Sexualisierte Gewalt wird im Großteil der un-

tersuchten Texte und vor allem in Texten, die auf die gewaltausübenden Personen fokus-

sieren, immer wieder sprachlich passiv konstruiert. Sexualisierte Gewalt wird meist im Zu-

sammenhang mit der Kriminalstatistik als Delikt benannt, aufgrund dessen jemand ange-

zeigt oder verurteilt wird und nicht aktiv verübt wird. Die im Kapitel 2.1.5 kritisierten passiven 

Satzbaukonstruktionen werden hier sichtbar: 

 

„Demnach wurden im letzten Jahr dreimal so viele Ausländer der sexuellen Nötigung be-

schuldigt als Schweizer. Für den Tatbestand der Vergewaltigung werden Ausländer im Ver-

hältnis gar fünfmal häufiger beschuldigt“ (20 Minuten 16.08.2018). 

 

Dies kann teilweise auf das Wesen der juristischen Definitionen zurückgeführt werden, in 

welchem es Delikte, beschuldigte Personen und verurteilte Personen gibt und der Grund-

satz der Unschuldsvermutung gilt, bis ein Gericht diese Personen schuldig spricht. Proble-

matisch ist jedoch, dass in diesem Zusammenhang jeweils lediglich vom Hellfeld der sexu-

alisierten Gewalt berichtet wird und dies nicht die Realität und vor allem nicht die vollstän-

dige Tragweite der Gewalt abbildet. Aus der Dunkelfeldforschung ist bekannt, dass – je 

nach Forschungsergebnis – lediglich 8–10 % der von sexualisierter Gewalt betroffenen Per-

sonen Anzeige erstatten und, aufgrund der schwierigen Beweislage, noch viel weniger Per-

sonen für die angezeigten Delikte verurteilt werden (vgl. Kap. 2.1.3). Die Kriminalstatistik 

Abbildung 15 Wortwolke zur Benennung von sexualisierter Gewalt, eigene Darstellung 
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bildet also nur einen kleinen Teil der tatsächlich stattfindenden sexualisierten Gewalt inner-

halb unserer Gesellschaft ab. 

Dass der in der Berichterstattung am häufigsten verwendete Begriff für sexualisierte Gewalt 

der Begriff der Gewalt darstellt, ist ein erfreuliches Ergebnis und entspricht den Forderun-

gen von feministischen Akteur*innen, die Gewalt als das zu benennen, was sie tatsächlich 

ist. 

3.4.3 Zur Reproduktion von Vergewaltigungsmythen 

Im untersuchten Datenkorpus konnten einige Stellen ausgemacht werden, die zur Repro-

duktion von Vergewaltigungsmythen beitragen können. Um Vergewaltigungsmythen zu ent-

decken, wurde der Blick auf die Darstellung der Gewalt, der gewaltausübenden bzw. ge-

waltbetroffenen Personen und der transportierten Bilder in Bezug zu Ursachen der sexua-

lisierten Gewalt gelegt. Mit Blick auf die Wortwolke der gewaltausübenden Personen fällt 

auf, dass in vielen Fällen das Bild des „fremden Täters“ gezeichnet wurde. Am meisten 

(34x) wurde die gewaltausübende Person als Täter bezeichnet, was auch in diesem Zu-

sammenhang die starke Gewichtung der strafrechtlichen Perspektive innerhalb des Diskur-

ses aufzeigt. Darauf folgte die Bezeichnung Männer (24x), Ausländer (14x), er (12x), Wein-

stein (9x), der Mann (7x), junge Männer (7x), Schweizer (7x) und Männer mit Migrations-

hintergrund (6x). Von den zehn häufigsten Bezeichnungen nehmen drei auf die Herkunft 

der gewaltausübenden Person Bezug, wobei die Personen fast drei Mal so oft (20x) als 

„fremd“ oder „anders“ markiert werden als „Schweizer“ (7x). 

Abbildung 16 Wortwolke zur Benennung der gewaltausübenden Personen, eigene Darstellung 
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Vor allem in Texten, die sich auf die Täter*innenperspektive fokussierten, wurde die Her-

kunft der gewaltausübenden Personen zum Thema gemacht, wobei der Begriff „fremd“ auf 

zwei Ebenen interpretiert werden kann. Zum einen wird in unterschiedlichen Kontexten im-

mer wieder betont, dass „Ausländer […] vor allem schwere Delikte“ begehen (Tages-Anzei-

ger 09.01.2016), „Gewalttaten mit Ausländern zu tun haben“ und dies auch mittels „sämtli-

cher Statistiken über gewalttätige Übergriffe, sexuelle Belästigung, Vergewaltigung oder 

häusliche Gewalt“ (Blick 18.08.2018) bestätigt werden könne. Die Gewalt wird dabei Per-

sonengruppen zugeschrieben, die gleichzeitig aktiv als „die Anderen“ markiert werden, 

überwiegend aufgrund ihrer Staats- oder Religionszugehörigkeit. Auf zweiter Ebene werden 

die gewaltausübenden Personen als „fremd“ konstruiert, wenn durch die Berichterstattung 

der Eindruck entsteht, dass sexualisierte Gewalt hauptsächlich von Personen ausgeübt 

wird, die dem Opfer nicht bekannt sind und die Gewalt sich im öffentlichen Raum abspielt. 

Nur in einem Drittel der in der Feinanalyse untersuchten Zeitungsartikel wurde spezifisch 

erwähnt, dass die Gewalt sich im sozialen Nahraum abspielt und eine Form von Beziehung 

zwischen gewaltausübenden und gewaltbetroffenen Personen besteht. 

 

Ein weiterer Vergewaltigungsmythos, der in der Untersuchung ausgemacht werden konnte, 

ist derjenige, der negiert, dass sexualisierte Gewalt stattgefunden hat. Dieser ist gemäß 

Kapitel 3 der Kategorie „Nothing Happened“ zuzuordnen und äußert sich in der Aussage, 

dass die sexualisierte Gewalt, wie sie von Betroffenen beschrieben wird, nicht in dieser 

Form oder gar nicht stattgefunden hat oder aber nicht so schlimm sein kann, wie darüber 

gesprochen wird. Einmal wurde dieser Mythos im Rahmen einer Berichterstattung anläss-

lich einer neuen Studie von Amnesty International, die Informationen zum Vorkommen von 

sexualisierter Gewalt in unterschiedlicher Form in der Schweiz erhob, vorgefunden. Teiler-

gebnisse dieser Studie, die sich auf sexualisierte Gewalt in öffentlichen Verkehrsmitteln 

bezieht, wurden präsentiert und anhand der Einschätzung von einer Fachperson einer Op-

ferberatungsstelle eingeordnet. Zusätzlich kam eine Gleichstellungsbeauftragte der Ge-

werkschaft des Verkehrspersonals zu Wort und äußerte: 

 

„Dass es in öffentlichen Verkehrsmitteln immer wieder zu sexuellen Belästigungen an 

Frauen kommt, ist den verschiedenen Organisationen bereits seit einer Weile bekannt. Bis-

her beruht aber alles nur auf Hören-Sagen und Beobachtungen. Es gibt keine wissenschaft-

lichen Daten, wir bewegen uns im Graubereich. Die aktuelle Studie der GFS-Bern sei nicht 

differenziert genug“ (20 Minuten 22.05.2019). 
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Auch in der Aussage der Polizei- und Militärdirektion (POM), die für die Unterbringung von 

Personen mit einem negativen Asylentscheid verantwortlich ist, wird ihre Entscheidung ge-

gen eine gendersensible Unterbringung von geflüchteten Personen mit den folgenden Wor-

ten begründet: 

 

„Dem Migrationsamt seien aktuell keine Fälle von Übergriffen oder Gewaltausübung von o-

der an Personen des Asylbereichs bekannt‘ “ (Der Bund 12.12.2019). 

 

Dies erscheint im Kontext des Artikels besonders problematisch, da zwei betroffene Perso-

nen zu Beginn des Artikels zu Wort kommen und von „alltäglichen Belästigungen und Über-

griffe“ in den genannten Unterkünften erzählen (Der Bund 12.12.2019). 

In dieselbe Richtung geht die Aussage der indischen Behörden im Rahmen der Berichter-

stattung über eine Vergewaltigung in Delhi, in der geäußert wird: 

 

„Es gebe keinen Grund zur Sorge, betonen die indischen Behörden. Ausländer würden über-

all auf der Welt Opfer von Kriminalität, und die Mehrheit der ausländischen Indien-Besucher 

erleben keine Übergriffe“ (Tages-Anzeiger 20.03.2013). 

 

Dabei fällt auf, dass der Begriff der sexualisierten Gewalt nicht erwähnt oder benannt, son-

dern unter dem Wort Kriminalität subsumiert wird, die es überall auf der Welt gebe, aber 

die ausländische Indien-Besucher*innen mehrheitlich nicht betreffe. Die Betroffenen der 

sexualisierten Gewalt werden so unsichtbar gemacht und es entsteht der Eindruck, dass 

die Herkunft der gewalterfahrenden Personen für eine Gewalterfahrung ausschlaggebend 

sei. 

Kritisch thematisiert werden Vergewaltigungsmythen in einem Artikel, der ebenfalls die se-

xualisierte Gewalt in Indien als Ausgangspunkt nahm, aber vor allem die „empörten und 

schockierten“ Reaktionen auf die Gewalt kritisiert sowie sexualisierte Gewalt als universel-

les Problem darstellt. Mit der Headline: „Indien ist überall“ geht die Autorin auf gesellschaft-

liche und politische Reaktionen hinsichtlich des Vorfalls ein und zeigt auf, dass der von allen 

Seiten kritisierte Umgang mit der Gewalt seitens Indiens kein lokales Problem darstellt, 

sondern ein universelles Problem. Dabei stehen die Täter-Opfer-Umkehr und das Verleug-

nen der Gewalt im Mittelpunkt: 

 

„Die Haltung, die sich in all dem manifestiert, ist dieselbe wie früher. Es ist das alte Lied vom 

zu kurzen Rock, der provoziert haben soll, bloß sagt das heute keiner mehr so. Das Gedan-

kengut bleibt dennoch das gleiche: Frauen wird die Schuld am Erlebten gegeben, oder ihre 

Glaubwürdigkeit wird untergraben. […] Falschbeschuldigungen seien mittlerweile geradezu 

epidemisch, hieß es in einem aufgeregten Artikel, von einem häufigen ,Missbrauch mit dem 
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Missbrauch‘ war die Rede; das Sexualstrafrecht wurde gar als ,Wunderwaffe der Frau‘ be-

zeichnet“ (Tages-Anzeiger 08.01.2013). 

 

In der Analyse wurden ebenfalls Aussagen zu Ursachen sexualisierter Gewalt ausfindig 

gemacht und im Kontext von Vergewaltigungsmythen reflektiert. Nicht alle Texte gehen auf 

mögliche Ursachen der Gewalt ein, einige implizieren Zusammenhänge und Risikofaktoren 

als mögliche Ursachen, andere berichten fokussiert über die Ursachen sexualisierter Ge-

walt. Für Aussagen hinsichtlich der Ursachen und Zusammenhänge von sexualisierter Ge-

walt wurde entweder auf Expert*innenwissen Bezug genommen oder es wurden Statistiken 

hinzugezogen. In fünf Zeitungsartikeln, in denen Angaben zu möglichen Ursachen sexuali-

sierter Gewalt gemacht wurden, fanden sich Aussagen, die dem Diskursstrang geschlechts-

spezifischer Gewalt gegen FLINT*-Personen zugeordnet werden können, keine Vergewal-

tigungsmythen enthalten und im Kapitel opferstärkende und parteiliche Diskursfragmente 

(vgl. Kapitel 3.7.7) wiedergegeben werden. 

 

So berichtet der Blick im Zusammenhang mit einer Gruppenvergewaltigung in Deutschland 

über die Ursachen sexualisierter Gewalt mit den Headlines: Vergewaltigung in Mülheim: 

Psychologe erklärt Gruppendynamik (Blick 09.07.2019). Darin wird festgehalten, dass „Ge-

walttaten einer Gruppe meist durch besondere Grausamkeit gekennzeichnet“ seien. Als 

Quelle wird Bezug auf einen forensischen Psychologen genommen, der erklärt, „was diese 

Taten besonders grausam macht“ (Blick 09.07.2019). Neben dem Alter und der Gruppen-

dynamik wird in diesem Fall auch die Herkunft der Täterschaft als Risikofaktor für sexuali-

sierte Gewalt benannt. Dabei differenziert der befragte Experte zwischen situativer und ge-

planter Gewalt, die sich in der Herangehensweise und Motivation der gewaltausübenden 

Personen unterscheiden. Im Artikel wird Bezug auf „ähnliche Fälle in der Schweiz“ genom-

men. Merkmale der gewaltausübenden Personen, die sich in allen Fällen überschneiden, 

sind laut dem Autor neben dem Alter auch deren Aufenthaltsstatus. 

 

„Die Täter von Mülheim stammen allesamt aus Bulgarien. Im Fall von Freiburg war der 

Haupttäter ein Syrer. Von 610 registrierten Vergewaltigungen in der Schweiz wurden rund 

317 von Ausländern begangen“ (Blick 09.07.2019). 

 

Die Annahme, dass der Aufenthaltsstatus bzw. die Staatsbürgerschaft der gewaltausüben-

den Personen im Zusammenhang mit der Tat stehen, wird zusätzlich in einem Zwischentitel 

des Berichts zusammengefasst: „Vergewaltigungen meist durch Ausländer begangen“ 

(Blick 09.07.2019). Während der Psychologe von Risikofaktoren spricht, die zur Ausübung 
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von Gewalt beitragen können, konstruiert der Blick-Autor einen klaren Zusammenhang mit 

der Herkunft und untermauert dies mit dem Anführen der Kriminalstatistik. 

 

Anlässlich des Gewaltvorfalls in Genf publiziert 20 Minuten einen Bericht über die Zunahme 

von Gewalt gegenüber FLINT*-Personen und befragt dazu Fachpersonen und Politiker*in-

nen zu den Ursachen von und Handlungsmöglichkeiten bei geschlechtsspezifischer Ge-

walt. Die Gewalt sei „Spiegel einer neuen Entwicklung“ (20 Minuten 13.08.2018). Dies zeige 

sich auch im digitalen Raum, wo „Männer sich in geschlossene Facebookgruppen belusti-

gend ausmalen, wie sie Frauen verprügeln“ (20 Minuten 13.08.2018) oder indem „junge 

Männer über Whatsapp zunehmend Gewaltphantasien oder gewaltvolle Pornographie aus-

tauschen“ (20 Minuten 13.08.2018). Außerdem wird thematisiert, dass „die ständige Ver-

fügbarkeit von Pornos […] Männer zu respektlosem Verhalten“ verführe und die Männer 

„das, was sie in den Pornos sehen mit dem verwechseln, was sie tatsächlich dürfen.“ (20 

Minuten 13.08.2018). Die Zunahme der geschlechtsspezifischen Gewalt sei „ein Trend, der 

gestoppt werden muss“ (20 Minuten 13.08.2018). Die zunehmende Gewalt gegenüber 

FLINT*-Personen habe, neben dem Konsum von gewaltvoller Pornographie, unter ande-

rem mit „dem aufsteigenden Feminismus“ zu tun, der „Männer im Moment verunsichert“ 

und zum Teil „aus der Fassung bringe“ (20 Minuten 13.08.2018). Eine weitere Expertin sieht 

die Ursache in vielen unterschiedlichen Faktoren wie im „Drogen- oder Alkoholeinfluss, im 

Leistungsdruck, der zunimmt und die Jugendlichen stresse, oder dem negativen Einfluss 

von Ballergames“ (20 Minuten 13.08.2018). Außerdem käme hinzu, dass „im Ausgang viele 

verschiedene Nationalitäten unterwegs seien“ (20 Minuten 13.08.2018). Dies führe dazu, 

dass „Gruppen aufeinandertreffen, die verfeindet sind“ und „sich der Einfluss verschiedener 

Religionen und Kulturen bemerkbar“ mache. Die befragte Polizistin führt dazu aus, dass „es 

Menschen [gibt], die Frauen als minderwertig ansehen und sich schon vom Anschauen 

provoziert fühlen“ (20 Minuten 13.08.2018). In diesem Zusammenhang fällt auf, dass prob-

lematische Geschlechterrollen und -hierarchien ausschließlich im Zusammenhang mit der 

Herkunft genannt werden. Zwar wird die Problematik weder einer spezifischen Bevölke-

rungsgruppe zugeschrieben, noch eine Gruppe explizit erwähnt. Aufgrund der Formulie-

rung kann jedoch davon ausgegangen werden, dass es dabei nicht um Angehörige der 

Mehrheitsgesellschaft geht, sondern eben um „verschiedene“, sich unterscheidende Natio-

nalitäten. Erst im Kontext von Nationalität und Religion werden Auswirkungen patriarchaler 

Weltanschauung problematisiert und relevant. Zuvor werden als mögliche Ursachen der 

Konsum gewaltvoller Pornographie und gewaltvoller Videospiele sowie Leistungsdruck ge-

nannt (20 Minuten 13.08.2018). 
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In der Untersuchung der Aussagen bezüglich der möglichen Ursachen zeigte sich, wie sich 

eine innermediale Debatte aufgrund des Gewaltvorfalls in Genf über die Reaktionen und 

möglichen Ursachen der Gewalt zu einer politischen Debatte über Links und Rechts entwi-

ckelte. So wirft der Chefredaktor von Blick in seinem Artikel „Blind und Stumm“ den „Linken“ 

vor, dass sie „gezielt davon ablenken“ und „nicht eingestehen können, dass Gewalttaten 

mit Ausländern zu tun haben, die Frauen als minderwertig betrachten“ (Blick 18.08.2018). 

Dies geschieht unter anderem als Reaktion auf die Co-Präsidentin der SP
9
-Frauen, die im 

Rahmen einer Demonstration äußert, dass „Gewalt gegen Frauen keine Hautfarbe, Her-

kunft, soziale Schicht oder Religion kenne“ und die geschlechtsspezifische Gewalt als „om-

nipräsentes“ und „universelles Phänomen“ beschreibt (Blick 18.08.2018). Die NZZ schreibt 

bezüglich der Debatte über geschlechtsspezifische Gewalt gar von „Gesprächsverweige-

rung“ und einem „Ausländer-Tabu innerhalb der Linken“ (NZZ 17.08.2018). Gleichzeitig 

wird aber auch Kritik anderer Zeitungsartikel aufgenommen, die sich „an die andere Seite“ 

richtet: „So wirft die Basler ,Tageswoche‘ den Männern vor, ganz grundsätzlich nicht über 

Gewalt gegen Frauen sprechen zu wollen“ (NZZ 17.08.2018). 

In diesem Kontext wird der Eindruck erweckt, dass die Überzeugung, dass geschlechtsspe-

zifische Gewalt und ihre Ursachen in einem klaren Zusammenhang mit der kulturellen oder 

religiösen Herkunft der gewaltausübenden Personen stehen, lediglich eine politische Mei-

nung darstelle, anhand derer auch die politischen Maßnahmen in Bezug auf Gewaltpräven-

tion und -bekämpfung ausgerichtet werden könne. Dazu schreibt der Blick: 

 

„Selbst Linke sollten begreifen: Wenn gewalttätige Machos beim Namen genannt, vor Ge-

richt gebracht und ausgeschafft werden, ist das nicht nur gut für die Frauen, sondern gut fürs 

ganze Land“ (Blick 18.08.2018). 

 

Sexualisierte Gewalt kann nach dieser Argumentationslogik verhindert und bekämpft wer-

den, wenn die gewaltausübende Personen aus der Schweiz ausgewiesen und in ihr Hei-

matland zurückgebracht werden. Einen Überblick über diese angesprochene, innermediale 

Debatte und die Dynamik zeigt die folgende Tabelle (Tabelle 4) der erschienenen Zeitungs-

artikel. Innerhalb von knapp zwei Wochen sind 15 Zeitungsartikel anlässlich der Gewalt in 

Genf publiziert worden. Der thematische Fokus wurde allerdings nicht auf die Gewalt oder 

die betroffenen Personen gelegt, sondern auf die vermeintliche Tatsache, dass die Gewalt 

stark mit der Herkunft der gewaltausübenden Personen zusammenhängen und diese daher 

entsprechend bekämpft werden muss. 

 

                                                
9 Sozialdemokratische Partei 
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Tabelle 4 Berichterstattung zur Gewalt in Genf 

Quelle: Datenkorpus 

 
Dieses Phänomen konnte bereits im Rahmen der Strukturanalyse beobachtet werden. Im 

Jahr 2016 zeigt sich eine starke Zunahme der Berichterstattung über sexualisierte Gewalt. 

Im Rahmen der Analyse konnten diskursive Ereignisse ausgemacht werden, die zu dieser 

Zunahme führten: In der Silvesternacht 2015/2016 kam es in verschiedenen deutschen 

Städten zu sexualisierten Übergriffen auf eine große Anzahl junger Frauen, die medial und 

politisch viel diskutiert wurden. Auch die Deutschschweizer Medien nahmen darauf Bezug 

und publizierten Zeitungsartikel über die Ereignisse, die Berichterstattung, die polizeilichen 

Ermittlungen und politischen Forderungen und Maßnahmen, die daraus resultierten. So ti-

telten die folgenden Zeitungen Artikel mit Bezug auf die Ereignisse: 

 

Tabelle 5 Berichterstattung über die Gewalt in Köln, eigene Darstellung 

Quelle: Datenkorpus 

Datum Zeitung Headlines 

13.08.18 20 Minuten Gewalt von Männern gegen Frauen nimmt zu 

16.08.18 20 Minuten  "Gewalt kommt oft von männlichen Migranten“ 

16.08.18 Blick  Das Ausländer-Tabu - Gewalttätige Männer entzweien linke Frauen 

16.08.18 Blick  Gewalt an Frauen - das sagen die Zahlen - Ausländer werden dreimal häu-

figer beschuldigt als Schweizer 

16.08.18 Tageswoche Menaretrash: Männer wollen einfach nicht über Gewalt gegen Frauen re-

den 

17.08.18 Blick "Bestraft die Täter endlich härter" 

17.08.18 NZZ "Linke Schönrednerei und rechte Pauschalisierungen bringen nichts" 

18.08.19 Blick  Für die SP-Frauen sind die Männer schuld, nicht die Ausländer 

18.08.18 Blick  Blind und stumm 

18.08.18 NZZ Das große Schweigen 

19.09.18 Blick Nicht nur Sommaruga ärgert sich über Ausländer-Bashing im Parlament - 

"SVP hat die Arbeit verweigert" 

20.08.18 Blick  "Um den heißen Brei herumgeredet" 

22.08.18 Republik "Kommt das Thema Ausländer ins Spiel, wird nur noch geschrien" 

25.08.18 Der Bund Alle mal herhören 

25.08.18 Tages-Anzeiger Alle mal herhören 

Datum Zeitung Headlines 

27.01.16 Blick Flüchtlinge – Deutschland: Konsequenzen aus der Kölner Silvester-

nacht 

10.01.16 Blick Tunesier sind in er Schweiz statistisch am gefährlichsten: Die meisten 

schweren Sex-Täter sind Ausländer 

13.01.16 Der Landbote Die Härte folgt auf Herzlichkeit 

11.01.16 Der Landbote Ausländer fallen bei Sexualdelikten auf 

08.01.16 Bieler Tagblatt "Übergriffe sind Auswüchse patriarchalischer Kultur" 

08.01.16 Limmattaler Zeitung Bedrängt, belästigt, begrapscht 

01.06.16 NZZ Aufschrei gegen die Männerwelt 

29.01.16 reformiert "Sexualisierte Gewalt ist universell" 

10.01.16 Schweiz am Sonntag Sexuelle Gewalt: Jeden Tag drei Verurteilungen in der Schweiz 

17.01.16 Schweiz am Sonntag Sexuelle Gewalt im Asylzentrum 

06.01.16 St. Galler Tagblatt Organisierte sexuelle Gewalt  

12.03.16 Solothurner Zeitung Harte Hand gegenüber Ausländern 

10.01.16 Sonntagszeitung Sexuelle Gewalt von Ausländern in der Schweiz 

08.01.16 Srf.ch Wenn die sexuellen Belästiger nur noch "die Muslime" sind 

25.01.16 Tages-Anzeiger Was Köln verändern kann 

27.01.16 Tages-Anzeiger Berlin will kriminelle Ausländer leichter abschieben 

09.01.16 Tages-Anzeiger In der Schweiz sind mehrheitlich Ausländer die Täter 

25.01.16 Tages-Anzeiger Sag mir, wie hältst du es mit en Ausländern? 

10.01.16 Tages-Anzeiger Ausländer begehen vor allem schwere Delikte 

08.01.16 Tageswoche Die falsche Debatte zur falschen Zeit 

12.01.16 Tageswoche Unser Problem mit Köln 

23.02.16 Zentralplus Ausländische Täter: Deutsche und Portugiesen führen 
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22 der 38 in diesem Jahr erschienenen Artikel über sexualisierte Gewalt konnten auf diese 

Ereignisse in Deutschland zurückgeführt werden. Ebenfalls auffällig war, dass all diese Ar-

tikel die Herkunft der gewaltausübenden Personen entweder in den Headlines und im Lead 

(15) oder aber im Text (7) verhandelten, zum Thema machten und als mögliche Ursache 

behandelten. 

 

Dies zeigt, dass es in der Berichterstattung eine Tendenz gibt, kulturelle oder religiöse Hin-

tergründe als alleinige Ursache sexualisierter und geschlechtsspezifischer Gewalt zu deu-

ten, sobald den gewaltausübenden Personen eine „andere Herkunft“ zugeschrieben wurde. 

Aufgrund der Häufung dieser Aussagen und Diskursfragmente in der Untersuchung wird 

dem Vergewaltigungsmythos des „fremden Täters“ eine starke diskursive Wirkung inner-

halb der Deutschschweizer Medien zugeschrieben. 

Für die Reproduktion von Vergewaltigungsmythen ist die Darstellung der Gewalt und der 

betroffenen Person ebenso relevant und ausschlaggebend. Die Betroffenenperspektive 

wird im gesamten Datenkorpus insgesamt weniger fokussiert als die der gewaltausübenden 

Personen. In einem Großteil der Berichterstattung werden die Betroffenen als „Opfer“ dar-

gestellt, ohne ihnen jeglichen Subjektstatus
10

 zuzugestehen. In 13 Zeitungsartikeln, die in 

der Feinanalyse untersucht wurden, fanden sich die betroffenen Personen in der Erzählung 

des Tathergangs überwiegend als passive „Opfer“, die „von Männern zusammengeschla-

gen“ (Blick 18.08.2018), „sexuell belästigt“ (NZZ 07.08.2017), „vergewaltigt“ (Blick 

08.07.2019), „missbraucht und getötet“ (Tages-Anzeiger 08.01.2013) „belästigt und be-

drängt“ (Der Bund 12.12.2019) oder zum „Opfer sexueller Gewalt“ (Tages-Anzeiger 

20.03.2013) wurden. Im Zusammenhang mit den Kriminalstatistiken passiert es häufig, 

dass die betroffenen Personen als Individuen unsichtbar bleiben und als „Fälle sexueller 

Nötigung oder Belästigung“ (NZZ 17.08.2018) oder „Anzeigen“ und „rechtsgültige Urteile“ 

(Tages-Anzeiger 09.01.2016) untergehen. 

 

In lediglich drei Zeitungsartikeln kommen Betroffene zu Wort oder werden zitiert. In zwei 

davon werden die betroffenen Personen nicht nur auf ihre Gewalterfahrung reduziert, son-

dern in ihrer Handlungsfähigkeit beschrieben. Dies gelingt, indem die Lebenssituation der 

betroffenen Personen facettenreich abgebildet wird, statt nur die Gewalterfahrung zu fokus-

sieren. Überwiegend beschränkt sich diese erweiterte Darstellung auf die berufliche Quali-

fikation der Personen, die als weitere Lebensrealität miteinbezogen wird.  

                                                
10 Subjektstatus meint die Darstellung als eine handlungsfähige Person, die nicht nur auf ihren Objektstatus in 

der Gewaltsituation reduziert wird. 
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Weiter fällt hinsichtlich der Sichtbarkeit und Darstellung der Betroffenen auf, dass diese nur 

in vier von insgesamt 18 Zeitungsartikeln als Subjekte mit Namen beschrieben und als Per-

son / Individuum dargestellt werden. 

20 Minuten lässt anlässlich der Publikation der neuen Studie von Amnesty International 

zwei Betroffene zu Wort kommen, indem diese „ihre Erlebnisse teilen“ (20 Minuten 

22.05.2019). Der Artikel erscheint jedoch hoch problematisch, da die Betroffenen haupt-

sächlich zum Tatgeschehen zitiert werden, die Gewalterfahrung als „Sex gegen ihren Willen 

haben“ bezeichnet wird und Zwischentitel verwendet werden, die eine Mitschuld der ge-

waltbetroffenen Personen implizieren. So leitet 20 Minuten (22.05.2019) die Erzählungen 

der betroffenen Personen mit den Überschriften „D.A. (26) hatte Angst, ihrem Ex-Freund 

Grenzen zu setzen“ und „N.B. (24) konnte ihrem Ex-Chef nicht „Nein“ sagen“ ein. Abgese-

hen von Angaben zur neuen Studie, werden die Erzählungen der Betroffenen nicht kontex-

tualisiert oder eingeordnet. Die Schuld und Selbstvorwürfe, die die Betroffenen formulieren, 

werden nicht aufgegriffen, wie auch beschriebene Folgereaktionen im Kontext von Psycho-

edukation nicht aufgearbeitet werden. 

 

Die Folgen sexualisierter und geschlechtsspezifischer Gewalt für die Betroffenen werden 

einzig in zwei Artikeln näher beleuchtet. Dabei wird vor allem der Einfluss erlebter Gewalt 

auf das Sicherheitsempfinden betroffener Personen thematisiert: 

 

„,In den Unterkünften habe ich mich nie sicher gefühlt‘, sagt Zeynep Yilmaz. […] ,Als allein-

stehende Frau ist man permanent im Verteidigungsmodus.‘ Laut Leblebici verbarrikadierten 

manche Frauen aus Angst vor betrunkenen Männern in der Nacht die Tür mit einem Stuhl 

[…]“ (Der Bund 12.12.2019). 

 

Auch die sozialen Folgen und mögliche Stigmatisierungen werden angesprochen und zum 

Thema gemacht. Dabei fällt in diesem Diskursfragment eine intersektionale Perspektive 

auf, denn die Mehrfachmarginalisierung aufgrund des unsicheren Aufenthaltsstatus und ei-

ner Fluchtgeschichte wird miteinbezogen und angesprochen: 

 

„Weil die Männer die öffentlichen Räume dominierten, schloss sich Leblebici die meiste Zeit 

im Zimmer ein. Bei der Leitung der Unterkunft kam das wiederum nicht gut an und wurde als 

mangelnder Integrationswille gedeutet. […] Viele trauen sich aufgrund ihrer negativen Erfah-

rungen mit den Behörden in den Heimatländern nicht, mit diesen in der Schweiz über ihre 

Erlebnisse zu sprechen, gibt Smolenski vom Roten Kreuz zu bedenken“ (Der Bund 

12.12.2019). 
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Zusätzlich werden mögliche gesundheitliche Folgen und deren Auswirkungen erlebter se-

xualisierter Gewalt thematisiert: 

 

„Viele Frauen und Mädchen sind vor ihrer Einreise in die Schweiz Opfer sexueller Gewalt 

geworden. Für die traumatisierten Frauen sind nicht abschließbare Duschen, geschlechter-

gemischte Aufenthaltsräume und Küchen sowie die fehlende Privatsphäre besonders 

schwierig. […] ,Werden Traumafolgestörungen nicht diagnostiziert und behandelt, ver-

schlimmern sich die Krankheiten und ihre Symptome‘, so Smolenski“ (Der Bund 12.12.2019). 

 

In einem Zeitungsartikel spricht eine dänische Touristin als potentiell Betroffene im Kontext 

der Berichterstattung über die Vergewaltigung in Dehli (Tages-Anzeiger 20.03.2013). Dabei 

erwähnt sie neben den Schutzmaßnahmen, die von ihr getroffen werden, ein eingeschränk-

tes Sicherheitsgefühl und die möglichen negativen Auswirkungen auf den Tourismus. In 

keiner Weise wird die Erzählung durch die Perspektive einer betroffenen Person aus dem 

Land ergänzt.  

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in wenigen Zeitungsartikeln die Be-

troffenenperspektive aufgegriffen wird. In den Fällen, in denen sie aufgegriffen wird, ge-

schieht dies einmal im Kontext eines Interviews zu den Missständen in Asylunterkünften 

bezüglich sexualisierter Gewalt, einmal im Kontext des Hashstags #metoo, unter welchem 

Tweets von Betroffenen zu erlebter Gewalt zitiert werden. Ein weiteres Mal, erzählen zwar 

zwei Betroffene ihre Erlebnisse , der absolute Fokus liegt jedoch auf dem Tatgeschehen 

und es werden problematische Zwischenüberschriften gewählt. Schließlich gibt es einen 

Artikel, in dem s eine potentiell Betroffene als Touristin zu Wort kommt. 

Die Betrachtung der Benennung der betroffenen Personen innerhalb der untersuchten Me-

dien gibt vor allem Aufschluss über das Geschlechterverständnis im Zusammenhang mit 

sexualisierter Gewalt. Die weitaus häufigste Benennung der von Gewalt betroffenen Per-

sonen war mit 141 Mal Frauen. Darauf folgte mit großem Abstand mit 21 Mal Frau, 18 Mal 

Opfer und 11 Mal junge Frauen. Im Diskurs herrscht ein binäres Geschlechterverständnis, 

in welchem gewaltausübende Personen Männer und betroffene Personen Frauen sind. 

Selbst im Kontext von geschlechtsspezifischer Gewalt wird nur von Frauen geschrieben, 

während intergeschlechtliche sowie nicht-binäre Menschen ausgeschlossen werden. In al-

len feinanalytisch untersuchten Texten wurden nur zweimal Männer als Opfer und einmal 

die Möglichkeit der weiblichen Täterin erwähnt. 
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Die Gewalterfahrungen von nicht cis Frauen finden im untersuchten medialen Diskurs über 

sexualisierte Gewalt keinen Platz. Auch über spezifische Erfahrungen sexualisierter Gewalt 

von Personen mit Behinderungen oder von Personen, die nicht mehr als jung wahrgenom-

men werden, wird nicht geschrieben. Einzig die Intersektion der herkunftsbedingten Margi-

nalisierung mit Gewalterfahrungen wird ansatzweise in zwei Zeitungsartikeln thematisiert. 

Im Kapitel 3.7.7 wird näher auf diese Diskursfragmente eingegangen. 

3.4.4 Rassistische und kulturalisierende Stereotype 

Bereits im vorangegangenen Kapitel wiesen einige Ergebnisse auf (kultur-) rassistisch und 

kulturalisierende stereotype Darstellungen der sexualisierten Gewalt in der Berichterstat-

tung hin. Nachfolgend werden diese Anhaltspunkte noch einmal eingehender herausgear-

beitet und kritisiert. 

Vor allem in der Darstellung der gewaltausübenden Personen wurde in Form von Aufent-

haltsstatus, Nationalität oder Religion immer wieder Bezug auf die Herkunft genommen und 

ein Zusammenhang mit der Gewaltbereitschaft gegenüber FLINT*-Personen impliziert. Pat-

riarchale Strukturen, problematische Geschlechterverhältnisse und strukturelle Ungleichbe-

handlung werden überwiegend im Kontext einer anderen Kultur und Herkunft problemati-

siert. Der Bezug zu einer „anderen Kultur“ oder Herkunft wird unterschiedlich offensichtlich 

hergestellt. 

Abbildung 17 Wortwolke zur Benennung der gewaltbetroffenen Personen, eigene Darstellung 
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Allein das Aufgreifen der Herkunft der gewaltausübenden Personen zeigt auf, dass die Au-

tor*innen davon ausgehen, dass die Gewaltausübung sich je nach Herkunft unterscheidet. 

So schreibt der Tages-Anzeiger (09.01.2016) von „Ausländern“, die vor allem schwere De-

likte begehen würden und nennt Tunesier, Algerier, Syrer, Iraker und Marokkaner, die im 

Vergleich mit Schweizern um ein Vielfaches mehr des Delikts der sexuellen Nötigung und 

Vergewaltigung beschuldigt werden. Das Fazit lautet: „Statistiken belegen: bei schweren 

Sexualdelikten sind ausländische Täter in der Mehrzahl“ (Tages-Anzeiger 09.01.2016). 

Ausgehend von den Gewaltvorfällen in Köln wird deutlich herausgestellt, dass die Schweiz 

– im Gegensatz zu Deutschland, wo während der ersten Tagen noch keine klaren Angaben 

zur Herkunft der Täterschaft gemacht wurden – „über detailliertes Zahlenmaterial“ verfüge 

und es „üblich sei, dass Polizei und Presse die Staatsangehörigkeit nennen“ (Tages-Anzei-

ger 09.01.2016). 

Der Bezug zur Staatsangehörigkeit, um auf die Zugehörigkeit einer Kultur zu schließen, 

zeugt von einem undifferenzierten und unklar definierten Kulturbegriff. Er schließt die Le-

bensrealität von Doppelbürger*innen oder aber Personen, die mit anderen Aufenthaltsstati 

in der Schweiz leben, kategorisch aus und markiert sie als Personen mit einer sich klar 

unterscheidenden Kultur. Die Äußerung in 20 Minuten, dass die jeweiligen Täter „nach ak-

tuellem Kenntnisstand Franzosen mit nordafrikanischem Hintergrund“ sind, zeigt deutlich 

auf, dass die Staatsangehörigkeit alleine nicht ausreicht und mit dem genannten „Hinter-

grund“ wird auf eine mögliche Zuwanderung und mögliche Fremdheit verwiesen (20 Minu-

ten 16.08.2018).  

Auch der Islam wird nicht als Teil der konstruierten Schweizer Kultur gesehen. Der Blick 

Chefredakteur schreibt dazu: 

 

„In Kulturen, in denen der Mann über die Frau gebietet, gehören solche Fälle zum Alltag. 

Dort sind Frauen weniger wert, haben zu gehorchen und werden geschlagen, wenn Männer 

dies für angemessen halten. So steht es schließlich im Koran“ (Blick 18.08.2018). 

 

Ein klassisches Beispiel für die Kulturalisierung von gewalttätigem Verhalten zeigt sich im 

Artikel von 20 Minuten, in welchem Fachpersonen zu den Gewaltvorfällen in Genf befragt 

werden. Eine Politikerin und ehemalige Polizistin äußert sich zu den Ereignissen und zählt 

unterschiedliche Ursachen für die zunehmende geschlechtsspezifische Gewalt auf. Neben 

Alkohol- und Drogeneinfluss, Leistungsstress für Jugendliche und dem negativen Einfluss 

von PC-Spielen wie Ego-Shootern, komme hinzu, „dass sich der Einfluss von verschiede-

nen Religionen und Kulturen bemerkbar mache“, indem es Menschen gebe, „die Frauen 

als minderwertig ansehen und sich schon vom Anschauen provoziert fühlen“ (20 Minuten 

13.08.2018). Als klassisch wurde dieses Beispiel kategorisiert, weil es exakt der Definition 
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von Kulturalisierung entspricht, indem problematische Geschlechterrollen und -verhältnisse 

ausschließlich den „anderen Kulturen“ zugeschoben werden, während bei Personen der 

Mehrheitsgesellschaft auf Ursachen wie Leistungsstress und Alkoholkonsum hingewiesen 

wird. 

Werden problematische Geschlechterhierarchien und gewaltverharmlosende Praktiken in-

nerhalb der „eigenen“ Kultur kritisiert, zeigt sich innerhalb der Medien ein anderer Umgang. 

Dies lässt sich anhand eines Zeitungsartikels aufzeigen, der über einen sexistischen 

„Brauch“, der in einer Schweizer Gemeinde praktiziert wird, berichtet. Die Kritik wird als 

„Kritik von Feministinnen“ eingeordnet und die Gewalt wird nicht wie im Kontext „anderer“ 

Kulturen problematisiert und mit Kriminalstatistik sowie Expert*innenwissen untermauert. 

Die Praktizierenden des Brauchs werden sogar befragt und bekommen die Möglichkeit, die 

Kritik als nicht gerechtfertigt und Minderheitsmeinung abzutun. Die Argumentation für das 

Ausüben des Pfingst-Brauches, indem als „Büsche verkleidete Männer, junge Frauen jagen 

und in den Brunnen werfen“ stützt sich auf die Bewahrung von Traditionen und die Freude 

am Brauch von vielen Dorfbewohner*innen (20 Minuten 10.06.2019). Zusätzlich legitimiert 

der Hinweis auf den Eintrag des Brauchs im „Katalog der lebendigen Traditionen“ des Bun-

desamtes für Kultur die sexistische Praxis als von staatlicher Seite zu erhaltender Brauch 

(20 Minuten 10.06.2019). 

 

„Der Kulturhistorische Verein Ettingen hat für die Kritik wenig Verständnis. Im Dorf ist der 

Anlass fest verankert und viele haben Freude am Brauch“ entgegnet Präsident Markus 

Christen. Er sagt aber auch: ,Ja, es ist grenzwertig.‘ Würde man den Brauch deswegen ab-

schaffen, gäbe es aber ein riesen Theater im Dorf. In Ettingen selbst sei noch nie Kritik am 

Pfingstblitterbrauch laut geworden“ (20 Minuten 10.06.2019). 

 

Auffällig dabei ist, dass die Verwendung des Wortes Kultur eine völlig andere ist, als wenn 

es sich um eine Kultur handelt, die nicht als zur Mehrheitsgesellschaft angehörig gedeutet 

wird. 

Weiter fällt auf, dass in Bezug auf die Täter*innenperspektive jeweils ein Gewaltvorfall als 

Anlass für die Berichterstattung genommen wird und von diesem auf die Allgemeinheit bzw. 

auf allgemeingültige „Wahrheiten“, wie „die Gewalt kommt überwiegend von männlichen 

Migranten“, geschlossen wird. Allerdings nur dann, wenn dem Täter eine andere Herkunft 

zugeschrieben wird. So auch im Rahmen der Berichterstattung über den Gewaltvorfall ge-

genüber fünf FLINT*-Personen in Genf. 
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Dabei fiel auf, dass – obwohl es sich um ein Ereignis von allgemeiner physischer Gewalt 

gegen FLINT*-Personen und des Straftatbestands der schweren Körperverletzung han-

delte – in der Berichterstattung auf Statistiken zurückgegriffen wurde, die wenig mit dem 

Ursprungsdelikt zu tun hatten. Die Kriminalstatistik über Delikte gegen die sexuelle Integri-

tät wurden beispielsweise im Artikel von 20 Minuten herangezogen, um aufzuzeigen, dass 

„diese Art Gewalt“ überwiegend von Männern mit Migrationserfahrung ausgeübt wird. Tat-

sächlich wurden die gewaltausübenden Personen in diesem Fall wegen schwerer Körper-

verletzung angeklagt und verurteilt. So schreibt 20 Minuten: 

 

„Die jüngsten Gewaltakte in der Schweiz gegen Frauen rufen CVP-Politikerin Babette Sigg 

auf den Plan. Sie fordert, dass künftig ohne Ausschweife über die Nationalität der Täter ge-

sprochen wird, wie der ,Blick‘ schreibt. ,Hört auf, es schönzureden: Gewalt kommt vielfach 

von Männern mit Migrationshintergrund‘, sagt die Zürcherin der Zeitung. 

Gemäß Kriminalstatistik des Bundesamt für Statistik stimmt diese Aussage. Im Jahr 2017 

wurden 514 Männer (in zwei Fällen waren es Frauen) der sexuellen Nötigung beschuldigt. 

[…] Von den 514 männlichen Beschuldigten waren 262 Ausländer und 252 Schweizer“ (20 

Minuten 16.08.2018). 

 

Aus einem Gewaltvorfall mit schwerer Körperverletzung wurde ein Akt sexualisierter Gewalt 

konstruiert, in dem es hauptsächlich um die Staatsangehörigkeit der gewaltausübenden 

Personen geht. Diese Aussagen ziehen sich durch alle drei Zeitungsartikel, die sich auf 

dieses Ereignis beziehen und der Feinanalyse unterzogen wurden. 

 

Die Herkunft der von der Gewalt betroffenen Personen wird im untersuchten Diskurs weit-

aus weniger und unauffälliger zum Thema gemacht als die der gewaltausübenden Perso-

nen. Das oben angesprochene Zitat des Blick-Chefredakteurs über die Geschlechterhierar-

chien, die im Koran vorgegeben sein sollen, zeichnet das Bild der unterdrückten Frau, die 

in einer Kultur der Gewalt lebt und auf die Befreiung der Mehrheitsgesellschaft angewiesen 

ist. Ohne eine konkrete Quelle zu nennen, schreibt er weiter, dass „wer mit Polizisten 

spricht“ immer wieder höre, „dass der Gewalttäter im Verhör seelenruhig zu Protokoll gibt, 

seine Frau habe nicht gehorcht, also habe er sie verprügelt – wo denn da das Problem sei“ 

(Blick 18.08.2018). Indem die gewaltausübenden Personen vor Gericht gebracht und 

Schweiz verwiesen werden sollen, wäre nicht nur den Frauen gedient, sondern dem ganzen 

Land (Bick 18.08.2018). Dass im Falle einer Ausschaffung die Gewalt lediglich aus der 

Schweiz geschafft wird und andere Personen potentiell betroffen sein könnten, wird jedoch 

nicht berücksichtigt. Dieser Umstand zeigt auf, dass es in der Forderung nach Maßnahmen 
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nicht wirklich um Schutzmaßnahmen für betroffene Personen geht, sondern eher um die 

Durchsetzung einer restriktiven Einwanderungspolitik. 

Neben kulturrassistischen und antimuslimischen Aussagen konnten in der Untersuchung 

auch eurozentristische Haltungen ausgemacht werden, die zum Teil dem Konzept des Fe-

monationalismus, (vgl. dazu Kap. 2.2.3), entsprechen. Auch die Aussage, Gleichstellung 

und gewaltfreie Beziehungen entsprächen „Schweizer“ Werten, kann den femonationalisti-

schen Aussagen zugeordnet werden. Dies fand sich in der Untersuchung in einem Text 

sehr offenkundig, in welchem der Blick-Autor schreibt: 

 

„Wer hier lebt – ob Schweizer oder nicht – muss unsere Werte akzeptieren. Muss Frauen 

als gleichberechtigt anerkennen. Und auch im Streit niemals zur Gewalt greifen. Wer dieses 

Weltbild ablehnt, hat keinen Platz in unserer Gesellschaft“ (Blick 18.08.2018). 

 

Auch die Headlines des Zeitungsartikels der Neuen Zürcher Zeitung „Osteuropas Frauen 

warten noch auf die Befreiung“ (NZZ 15.05.2018), in dem die Autorin zwischen dem in Sa-

chen Gleichstellung fortschrittlicheren West- und dem konservativen Osteuropa unterschei-

det, deutet auf eine eurozentristische Haltung gegenüber Osteuropa hin. Allerdings folgt 

der reißerischen Headline ein differenzierter Text, der historische Hintergründe miteinbe-

zieht und einen Kontext herstellt. Die Autorin zeigt anhand der gesellschaftlichen Reaktio-

nen auf die #metoo Kampagne auf, dass sich der Umgang mit sexualisierter Gewalt in ost-

europäischen Ländern wie Ungarn, Polen, Tschechien, Rumänien, Slowakei und Kroatien 

deutlich von westeuropäischen Ländern unterscheidet (NZZ 15.05.2018). Die Gründe dafür 

liegen laut der Autorin in kulturellen und historischen Gegebenheiten. In ihren Ausführun-

gen geht sie auf die historisch gewachsene strukturelle Ungleichbehandlung der Ge-

schlechter ein, zeigt die stark in die Politik einfließende Rolle der Kirche auf und nimmt 

Bezug auf die anders gestalteten Geschlechterrollen in den ehemals kommunistischen Län-

dern (NZZ 15.05.2018). Als besonders ausschlaggebend für die unterschiedlichen Reakti-

onen auf die #metoo-Bewegung wird die im öffentlichen Bereich festgeschriebene Gleich-

stellung bei gleichzeitiger Hochhaltung traditioneller und patriarchalischer Werte im Privat-

bereich in den entsprechenden Ländern genannt. Die Ausprägung der konservativen Werte 

wird anhand des politischen Einflusses der Kirche, die sich offensiv gegen eine Ratifizierung 

der Istanbul-Konvention einsetzte, bestimmt. Zum Schluss des Artikels wirft die Autorin den 

FLINT*-Personen in Osteuropa vor, bezüglich Gleichstellungspolitik keine „Kampftradition“ 

zu haben. Da die Geschlechterfrage formal als gelöst galt, hätten die Betroffenen keine 

Erfahrung in der politischen Organisierung und dem Stellen von Forderungen. Die Autorin 

selbst ist eine Journalistin und Schriftstellerin, die ihren Lebensmittelpunkt in Kroatien hat. 

Der Artikel wurde als Gastkommentar veröffentlicht und zeigt eine tiefergehende Analyse 
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und Auseinandersetzung mit politischen, strukturellen Ungleichheiten und historischen Ent-

wicklungen bezüglich der Gleichstellung auf. Trotzdem wirkt es, als sei der Artikel mit dem 

genannten Titel als Gelegenheit genutzt worden, darauf hinzuweisen, dass es in anderen 

Ländern „wirkliche und dringendere“ Probleme in Bezug auf die Ungleichbehandlung der 

Geschlechter gibt als in der Schweiz. 

 

Im Kontext der Berichterstattung um die Vergewaltigung in Dehli erschien ein Artikel, der 

sich auf die Auswirkungen der sexualisierten Gewalt auf den Tourismus konzentrierte (Ta-

ges-Anzeiger 20.03.2013). Eine dänische Touristin wird in ihrer Reise nach Indien begleitet 

und zu ihren getroffenen Schutzmaßnahmen sowie zu ihrem persönlichen Sicherheitsemp-

finden befragt. Der Fokus liegt auf potentiell Betroffenen, die in dem Land ihren Urlaub 

verbringen. Dabei werden die Betroffenheit und Auswirkungen auf die lokale Bevölkerung 

vollumfänglich ausgespart. Dies zeigt auf, dass die Relevanz, über sexualisierte Gewalt zu 

schreiben, dringlicher ist, wenn die Betroffenen oder potentiell Betroffenen der Mehrheits-

gesellschaft zugewiesen werden und ihre Lebensrealität der unseren ähnlich ist. 

3.4.5 Opferfreundliche & -parteiliche Diskursfragmente 

Im medialen Diskurs über sexualisierte Gewalt konnten neben den Vergewaltigungsmythen 

und kulturrassistischen Stereotype gleichzeitig Aussagen und Diskursfragmente ausge-

macht werden, die als opferstützende und für die Betroffenen parteiliche Aussagen katego-

risiert werden konnten. Diese finden sich überwiegend an Stellen, wo Fachpersonen aus 

der Opferberatung zu Wort kommen, Forschungsergebnisse zu sexualisierter Gewalt wie-

dergegeben werden oder gesellschaftliche Verhältnisse und strukturelle Diskriminierung in 

die Analyse miteinbezogen werden. Die meisten dieser Diskursfragmente können auch 

dem feministischen Diskursstrang zu geschlechtsspezifischer Gewalt gegen FLINT*-Per-

sonen zugeordnet werden und bestehen aus Kritik an strukturellem Sexismus, der Ver-

harmlosung von sexualisierter Gewalt, dem gesellschaftlichen und juristischen Umgang da-

mit sowie täter*innenschützenden Praktiken. 

 

Ebenfalls als parteiliche Diskursfragmente kategorisiert wurden Aussagen, die Hinweise auf 

das nicht erhobene Dunkelfeld der von sexualisierter Gewalt betroffenen Personen enthal-

ten und eine intersektionale Perspektive einschließen. Ansätze einer intersektionalen Per-

spektive konnten im Rahmen der Feinanalyse insgesamt in drei Zeitungsartikeln ausge-

macht werden. 

Die Intersektionalität wird hauptsächlich im Aufzeigen der Mehrfachmarginalisierung von 

betroffenen Personen ersichtlich, wenn beispielsweise der Bund (12.12.2019) in seinem 
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Artikel über sexualisierte Gewalt in Asylunterkünften die besondere Vulnerabilität der Be-

troffenen aufgrund ihrer spezifischen, aufenthaltsrechtlichen Situation anspricht: 

 

„Bauer geht davon aus, dass die Situation für abgewiesene Frauen prekärer ist: ,Die Gefähr-

dungslage für Frauen in der Nothilfe ist noch höher, der erhaltene Schutz und die Unterstüt-

zung sind deutlich geringer‘ schreibt sie im Vorstoß“ (Der Bund 12.12.2019). 

 

Insgesamt fällt auf, dass diese opferstützenden und parteilichen Aussagen selten in den 

Headlines oder dem Lead Platz finden, sondern meist als ergänzende Perspektive oder gar 

als Gegenmeinung in die Berichterstattung einfliessen. Neben der Kritik an „sexistischen 

Bräuchen“, die „sexuelle Gewalt verharmlosen“ (20 Minuten 10.06.2019), gehen die partei-

lichen Aussagen auf „schädliche Geschlechterstereotypen“ (20 Minuten 10.06.2019) ein 

und zeigen auf, welche Ursachen sexualisierte Gewalt aus ihrer Perspektive hat. Auffällig 

ist, dass in diesen Diskursfragmenten auf Aspekte der Macht eingegangen wird: 

 

Während ein Flirt auf gegenseitiger Sympathie beruht und aufbauend ist, findet bei sexueller 

Belästigung eine Grenzüberschreitung statt. „Diese Übergriffe dienen dazu, sich überlegen 

zu fühlen“ sagt Kristin Murpf von der Beratungsstelle Frauen-Nottelefon in Winterthur. „Es 

geht in der Regel nicht um sexuelle Befriedigung, sondern um Macht und Dominanz“ (NZZ 

19.10.2017). 

 

Die Verantwortung der gewaltausübenden Personen wird betont, indem die Gewalt als 

„Grenzüberschreitung“ benannt und der Part der gewaltausübenden Person auch gramma-

tikalisch als aktive Handlung herausgestellt wird. So wird die gewaltausübende Person als 

aktiv handelndes Subjekt dargestellt: 

 

„Insbesondere im Nachtleben kommt es laut Elmer zu Grenzüberschreitungen. ,Junge 

Frauen fühlen sich oft belästigt, wenn betrunkene Männer sie offensiv anmachen und ihre 

Grenzen nicht respektieren‘“(20 Minuten 22.05.2019). 

 
Weitere Diskursfragmente, die dieser Kategorie zugeordnet wurden, waren Aussagen, die 

das geltende Sexualstrafrecht problematisieren (Blick 21.05.2019) und den Staat (oder an-

dere Verantwortliche) für fehlende Schutzunterkünfte und -maßnahmen kritisieren (Der 

Bund 24.11.2019; Der Bund 12.12.2019; Tages-Anzeiger 08.01.2013; NZZ 07.08.2017; 20 

Minuten 22.05.2019; Blick 21.05.2019). Meist wird in diesem Zusammenhang noch auf die 

Istanbul-Konvention und deren Umsetzung verwiesen (Der Bund 24.11.2019; Blick 

21.05.2019; Der Bund 12.12.2019; NZZ 15.5.2018). In den Textstellen, die Kritik über feh-
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lende Schutzmaßnahmen enthielten, kam es nur zweimal vor, dass die aus Autor*innen-

sicht verantwortlichen Instanzen und Akteur*innen die Kritik als solche anerkannten. So gab 

die französische Justizministerin Nicole Belloubet zu, dass staatliche Bemühungen zum 

Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt nicht reichen und deren System es „nicht 

schafft, die Frauen zu schützen“ (Der Bund 24.11.2019). Während die Chefin der nationalen 

Dachorganisation der Universitäten in Australien sich, nach Bekanntwerden von sexuali-

sierter Gewalt an Australiens Hochschulen, als einzige Person in der Untersuchung bei den 

Opfern entschuldigte (NZZ 07.08.2017). 

 

Die kritische Thematisierung von Vergewaltigungsmythen und -stereotypen, schädlichen 

Bildern von sexualisierter Gewalt und das Ansprechen der betroffenen Personen sowie das 

Aufzeigen der Universalität der Problematik wurden ebenfalls dieser Kategorie zugeordnet. 

Aufgefunden wurden insgesamt fünf entsprechende Textteile. Als typisch parteiliches Dis-

kursfragment wurde folgender Textteil im Bericht von 20 Minuten ausgewählt: 

 

„In ein Schema lassen sich die Opfer sexueller Belästigung nicht pressen. ,Sexuelle Beläs-

tigung und sexuelle Gewalt kann alle Frauen aus allen sozialen Schichten, Altersklassen und 

Wohnorten betreffen‘, hält Agota Lavoyer von der Opferberatungsstelle Lantana fest. Im 

Falle von Belästigungen sei es falsch zu fragen, warum sich die Frau nicht gewehrt habe. 

,Die Frage sollte sein: Warum hat es der Täter gemacht?‘ (20 Minuten 22.05.2019). 

 
3.4.8 Expert*innen, die zu Wort kommen  
 
Weiter wurde untersucht, welche Personen in welchen Funktionen sich in den Zeitungsar-

tikeln über sexualisierte Gewalt äußern durften und auf welche Quellen zurückgegriffen 

wurde. Dies zeigt auf, wer in diesem Diskurs als Expert*innen wahrgenommen wird und mit 

welchem Hintergrund oder aus welcher beruflichen Perspektive diese über sexualisierte 

Gewalt sprechen. In den 18 Zeitungsartikeln der Feinanalyse kamen insgesamt elf Politi-

ker*innen zu Wort, die sich hauptsächlich zu Ursachen und möglichen Maßnahmen hin-

sichtlich sexualisierter Gewalt äußerten und am Diskurs über einen möglichen Zusammen-

hang von Herkunft und sexualisierter Gewalt teilnahmen. Neben Politiker*innen, die im Na-

tional-, Stände- oder einem Großrat tätig sind, wurden auch sechs Personen zitiert, die in 

der Verwaltung tätig sind und staatliche Strukturen auf dieser Ebene repräsentieren. Dies 

war jeweils der Fall, wenn konkrete Kritik am Umgang mit sexualisierter Gewalt geübt 

wurde, wie beispielsweise den Übergriffen in Asylunterkünften. Dies zeigt auf, dass der 

politische Diskursstrang dann den Diskurs über sexualisierte Gewalt durchdringt, wenn es 

um Maßnahmen und Forderungen im Umgang mit der Gewalt geht. 
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Sexualisierte Gewalt ist also auch Teil der Politik, was im Kontext der strafrechtlichen Kon-

sequenzen und Auswirkungen naheliegend erscheint. Sexualisierte Gewalt wird jedoch 

auch politisiert, wenn sich NGOs / Menschenrechtsorganisationen, Aktivist*innen und Ge-

schlechterforscher*innen zu Wort melden. Dazu zählt das Publizieren und Besprechen von 

neuen Studien über die Dunkelziffer von Betroffenen sexualisierter Gewalt, die Kritik an der 

strafrechtlichen Praxis sowie dem Straftatbestand der Vergewaltigung oder aber die Forde-

rung der Umsetzung der Istanbul-Konvention. 

 

Als Fachpersonen, deren Expert*innenwissen im Rahmen der Berichterstattung über sexu-

alisierte Gewalt Platz fand, wurden drei Mal verschiedene Opferberatungsstellen (20 Minu-

ten 22.05.2019; 20 Minuten 10.06.2019), ein forensischer Psychologe (Blick, 09.07.2019), 

drei Mal Polizist*innen (20 Minuten 13.08.2018; Blick, 18.08.2018; 20 Minuten 22.05.2019), 

eine Rechtsmedizinerin (Tages-Anzeiger 09.01.2016) und andere Personen aus dem Si-

cherheitsbereich (20 Minuten 22.05.2019; 20 Minuten, 13.08.2018) angefragt. Auch dieses 

Verhältnis der befragten Personen weist auf eine Täter*innenfokussierung im Gesamtdis-

kurs hin.  

Bei den verwendeten und dargelegten Quellen fiel auf, dass am häufigsten auf die Krimi-

nalstatistik Bezug genommen wurde, dicht gefolgt von der neuen Studie von Amnesty In-

ternational, die Auskunft über die Dunkelziffer der Betroffenheit von sexualisierter Gewalt 

gibt. 
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4. Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die Ergebnisse der Gesamtanalyse werden nachfolgend interpretiert und zur Beantwortung 

der Fragestellung hinzugezogen. Weiter werden die für die Fragestellung wichtigen Ergeb-

nisse mit den dargestellten Theorieinhalten verknüpft und ausgeführt. Anschließend wird 

festgehalten, welche Schlussfolgerungen aus dieser empirischen Arbeit für die Praxis der 

Sozialen Arbeit gezogen werden können und welche Handlungsoptionen sich daraus erge-

ben und angezeigt wären. Mit einem Fazit zur durchgeführten Diskursanalyse und einem 

möglichen Ausblick auf weiterführende Forschung schließt das Kapitel die Masterarbeit ab. 

4.1 Interpretation der Ergebnisse und Beantwortung der Frage-

stellung 

Die dargestellten Ergebnisse lassen die zu Beginn formulierten Forschungsfragen wie folgt 

beantworten: Unter Reproduktion wird im Kontext der Soziologie der Vorgang der Verviel-

fältigung und Aufrechterhaltung eines Zustandes verstanden. Im Zusammenhang mit Ver-

gewaltigungsmythen wird unter Reproduktion die Verbreitung und das Ansprechen dieser 

Mythen, ohne eine notwendige Einordnung als solche, verstanden. Aufgrund der Komple-

xität dieser Mythen und ihrer möglichen Wirkungsweisen, wie sie im theoretischen Teil im 

Kapitel 2.1.4 dargelegt wurden, zählt auch eine Berichterstattung, die durch ihre Wortwahl 

eine Mitschuld der betroffenen Person impliziert oder die gewaltausübende Person entlas-

tet, als Reproduktion dieser Mythen. 

In der theoretischen Auseinandersetzung konnte aufgezeigt werden, dass die mediale Dar-

stellung von sexualisierter Gewalt aus präventionstechnischen Gründen einen hohen Stel-

lenwert einnimmt. Sogar in den Erläuterungen der Istanbul-Konvention wird die Rolle der 

Medien im Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt erwähnt und es wird zu Maßnah-

men ermuntert, die eine sensible und kontextbezogene Berichterstattung ermöglichen. 

 

Im untersuchten Diskurs konnten einige Vergewaltigungsmythen ausfindig gemacht wer-

den. Diese traten in unterschiedlicher Form und unterschiedlich offensiv auf. Auffällig war, 

dass der am häufigsten auftretende/reproduzierte Mythos sich auf die Darstellungen der 

Gewalt und der gewaltausübenden Person bezieht. Sowohl in der Struktur- als auch der 

Feinanalyse ergab die Untersuchung, dass die dargestellte sexualisierte Gewalt in der 

Mehrheit dem Stereotyp des „Real Rape“ entsprach. Die in den untersuchten Zeitungsarti-

keln dargestellte Gewalt fand überwiegend im öffentlichen Raum und zwischen Personen 

statt, die sich nicht kannten und ging meist mit klaren physischen Verletzungen einher. Dies 

entspricht insofern einem Mythos, da zumindest Untersuchungen zu Vergewaltigungen und 
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sexueller Nötigung aufzeigen, dass diese Delikte sich hauptsächlich im sozialen Nahraum 

der betroffenen Personen abspielen, meist eine Beziehung zwischen den beteiligten Per-

sonen bestand oder die betroffene Person die gewaltausübende kannte. 

Die betroffenen Personen werden überwiegend als junge cis Frauen, die der Mehrheitsge-

sellschaft angehören, dargestellt. Neben den fehlenden Hinweisen auf andere Ge-

schlechtsidentitäten der Betroffenen werden besonders vulnerable und von sexualisierter 

Gewalt in besonderem Maße betroffene Personen nicht erwähnt. So fand sich kein Zei-

tungsartikel über sexualisierte Gewalt gegen ältere Menschen oder Menschen mit Behin-

derung. Sexualisierte Gewalt gegen Kinder wurde ausschließlich außerhalb der Familie the-

matisiert, überwiegend im Kontext von kirchlichen Strukturen und einmal im Zusammen-

hang mit einer Betreuungsperson innerhalb einer Tagesbetreuungsstruktur. 

Sexualisierte Gewalt unter Jugendlichen wurde lediglich im Rahmen einer Gruppenverge-

waltigung thematisiert, die als „besonders grausam“ und brutal dargestellt wurde. Durch die 

Stellungnahme eines forensischen Psychologen, der laut der Headline die „besondere 

Grausamkeit“ erklärt, wird die Pathologisierung der gewaltausübenden Personen und somit 

der Vergewaltigungsmythos, dass sexualisierte Gewalt ausschließlich von wenigen, psy-

chisch kranken Personen ausgeübt wird, bekräftigt. Dies ist insofern problematisch, als 

dass die Ergebnisse der Optimus Studie aufzeigen, dass sexualisierte Gewalt bei Jugend-

lichen unter Gleichaltrigen am häufigsten im Freundes- und Bekanntenkreis stattfindet. 

Durch die Etikettierung des Verhaltens als besonders grausam und krank wird der Fall als 

abweichender Einzelfall individualisiert, während Ergebnisse der Optimus Studie aufzeigen, 

dass bereits jede*r siebte Jugendliche in irgendeiner Form sexualisierte Gewalt erlebte 

(UBS Optimus 2012, S. 28). Die Systematik und strukturellen Ursachen werden dahinge-

hend gänzlich ausgeblendet. 

 

Als hartnäckig konstruierter und reproduzierter Vergewaltigungsmythos wird der des „frem-

den migrantischen Täters“ in zweierlei Hinsicht gewertet. Bei Personen, die nicht als der 

Dominanzkultur zugehörig markiert und als gewaltausübende Personen identifiziert wur-

den, entwickelte sich der Diskurs über (sexualisierte) Gewalt zu einem politischen Diskurs 

über Zugehörigkeit, Grenzziehung und Einwanderungspolitik sowie kulturelle Differenzen. 

Durch die Verortung von sexualisierter Gewalt in überwiegend „anderen Kulturen“ wird eine 

Abwesenheit sexualisierter Gewalt in der Dominanzgesellschaft der Schweiz impliziert. Die 

Mehrheitsgesellschaft wird im Kontext der Berichterstattung jeweils durch die Referenz auf 

die Kriminalstatistik und die dort ausgewiesenen Nationalitäten der beschuldigten Personen 

definiert. Die Kriminalstatistik vom Bundesamt für Statistik stellt die meist replizierte Quelle 

im untersuchten Diskurs dar. Diese wird jährlich publiziert und soll Informationen über Um-

fang, Struktur und Entwicklung polizeilich registrierter Straftaten geben. Dabei werden 
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Merkmale in Bezug auf die Straftat (Örtlichkeit, Tatdatum, Tatmittel), auf die beschuldigten 

Personen (Geschlecht, Alter, Staatszugehörigkeit und Aufenthaltsstatus) und die geschä-

digten Personen (Geschlecht und Alter) erhoben und ausgewiesen. Es wäre durchaus mög-

lich, mit den publizierten Statistiken nachzuvollziehen, wie die Strafverfahren jeweils aus-

gingen bzw. ob überhaupt ein Verfahren eingeleitet oder aber eingestellt wurde. Die unter-

suchten Medien konzentrieren sich jedoch im Rahmen der Berichterstattung darauf, Rück-

schlüsse aus den ausgewiesenen Zahlen hinsichtlich der Staatsbürgerschaft und des Auf-

enthaltsstatus‘ zu ziehen. Dadurch nehmen sie aktiv am Konstruktionsprozess von Nation 

und Zugehörigkeit teil, indem sie die Zahlen der Schweizer*innen und Ausländer*innen je-

weils gegenüberstellen und grenzen sich so von eingewanderten Personen aktiv ab. Be-

deutsame Kollektivbilder der Selbst- und Fremdkonstruktionen und die „Wir – Sie“ Darstel-

lung werden dadurch normalisiert und die Schweizer Bevölkerung als homogenes Kollektiv 

von Schweizer*innen ohne Migrationsgeschichte dargestellt. Es wird also nicht wirklich über 

das allgemeine Problem sexualisierter Gewalt in der Schweiz berichtet, sondern über se-

xualisierte Gewalt als Gewalt der Anderen. 

 

Die Ethnisierung von Sexismus, wie sie von Dietze (vgl. Kapitel 2.3.3) definiert wird, weist 

in der Untersuchung meist eine klare Selbstdefinition von den Schweizer*innen auf, nach 

welcher sie grundsätzlich weniger sexualisierte Gewalt ausüben als alle anderen. Die zu-

grundeliegenden sexualisierten Rassismen richten sich jedoch nicht durchgehend nach ei-

nem klaren Bild der Anderen. Neben der generellen Referenz auf „Ausländer*innen“ wer-

den teilweise konkrete Nationen genannt (Tamilen, Tunesier, Algerier, Maghrebiner) oder 

aber religiöse Gruppierungen wie Muslim*innen gezielt erwähnt. Die Unterscheidung defi-

niert sich also durch die implizierte kulturelle Differenz, die maßgeblich mit der Staatsange-

hörigkeit der Person in Zusammenhang gebracht wird. Diese aktive Grenzziehung zwi-

schen verschiedenen Bevölkerungsgruppen und die Verortung der Gewalt als Teil der an-

deren „kulturellen Herkunft“ birgt des Weiteren die Gefahr, ein statisches Verständnis von 

Kultur weiterzuverbreiten, das Kultur als homogenes, in sich widerspruchfreies Bedeu-

tungssystem definiert und nicht im Zusammenhang mit dem Verhalten der Mehrheitsgesell-

schaft steht. Außerdem erweitert und reproduziert diese Herangehensweise den Vergewal-

tigungsmythos, dass sexualisierte Gewalt sich vor allem als Problem von spezifischen Be-

völkerungsgruppen zeigt. Die in diesem Zusammenhang geäußerten politischen Forderun-

gen beziehen sich nicht auf das Problem der sexualisierten Gewalt, sondern fokussieren 

darauf, der gewaltausübenden Person das Aufenthaltsrecht – zum Schutz vor weiteren 

Übergriffen – zu entziehen. Diese Instrumentalisierung des Anliegens, sexualisierte Gewalt 

zu bekämpfen, um nationalistische Politik zu legitimieren, kann nach der Definition von Far-

ris (vgl. Kapitel 3.2.2) als Femonationalismus bezeichnet werden. 
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Nebenher wird durch diese Argumentation eine Diskussion über feministische Forderungen 

und Kämpfe, die sich auf die Schweiz beziehen oder sexualisierte Gewalt als universelle 

Problematik darstellen, delegitimiert oder gar verhindert. Sexualisierte Gewalt wird in die-

sem Zusammenhang als sicherheitspolitisches Problem dargestellt, welches mit migrati-

onspolitischen Maßnahmen wie Deportationen gelöst werden kann. Dadurch werden Fälle 

von sexualisierter Gewalt als nicht schweizerisches Problem definiert, was eine Diskussion 

über breit angelegte Präventionsbemühungen verhindert. Besonders eindrücklich zeigt sich 

dies in einem Zeitungsartikel, in welchem feministische Akteur*innen einen Schweizer 

Brauch als sexistisch und gewaltverharmlosend kritisieren. 

Mittels dieser Erkenntnisse kann gleichzeitig die Frage nach auftretenden kulturalistischen 

und / oder rassistischen Stereotypen beantwortet werden. Solche Diskursfragmente treten 

hauptsächlich in Bezug auf die gewaltausübenden Personen auf. Im Zusammenhang mit 

den betroffenen Personen konnten eher eurozentristische Aussagen festgestellt werden. 

Dies äußert sich vor allem darin, dass nicht-weiße Frauen viel weniger als Betroffene von 

sexualisierter Gewalt thematisiert werden. Selbst in der Berichterstattung über die Gewalt 

in Indien wird eine dänische Touristin als potentiell Betroffene zur Hauptfigur des Artikels, 

anstatt eine Person vor Ort oder aus einer lokalen NGO zu Wort kommen zu lassen. 

 

In Bezug auf opferbezogene Vergewaltigungsmythen wurde festgestellt, dass die Opfer fast 

ausschließlich in ihrer Rolle als gewalterlebendes, nicht handlungsfähiges Objekt präsen-

tiert werden. Es wird hauptsächlich über die Betroffenen geschrieben, direkt zu Wort kom-

men Betroffene nur zwei Mal. Abgesehen von ihrer Perspektive auf das Tatgeschehen fin-

det ihre Lebensrealität als von sexualisierter Gewalt betroffene Personen wenig Abbildung 

in der Berichterstattung. Auf mögliche Folgen, welchen betroffene Personen ausgesetzt 

sind, wird wenig eingegangen. Die finanziellen, gesundheitlichen, sozialversicherungs-

rechtlichen und psychosozialen Folgen, die eine Gewalterfahrung mit sich bringen kann, 

werden, abgesehen von einer Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls, in keiner Weise 

aufgezeigt. Positive Verläufe von Gegenwehr und Geschichten von Überlebenden von se-

xualisierter Gewalt, die eine ermächtigende Wirkung für Betroffene mit sich bringen sowie 

Perspektiven für ein gewaltfreies Leben aufzeigen, wie sie Geiger und Wolf (2014) fordern, 

konnten in der Analyse nicht ausgemacht werden. 

 

Der Vergewaltigungsmythos der Kategorie Nothing Happened nach Burt konnte vor allem 

als Reaktion von Personen festgestellt werden, die in der Berichterstattung die Rolle der 

Verantwortlichen für Schutzmaßnahmen übernahmen. Die Existenz der Gewalt wird ange-

zweifelt, indem erklärt wird, dass die genannten Zahlen „zu ungenau“ seien, oder aber, dass 

die zuständige vorgesetzte Stelle „keine Kenntnisse über die entsprechende Gewalt habe“. 
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Abschließend kann festgehalten werden, dass Vergewaltigungsmythen im medialen Dis-

kurs über sexualisierte Gewalt nach wie vor auftreten und reproduziert werden. Sie finden 

sich in unterschiedlichen Formen und mit verschiedenen Fokussen. Dabei sind sie als im-

pliziter und weniger vielfältig, als in der Literatur dargestellt, zu charakterisieren. Weiter 

konnten festgestellt werden, dass die auftretenden Vergewaltigungsmythen sich mehrheit-

lich auf die gewaltausübende Person beziehen und nicht auf die Betroffenen. Die betroffe-

nen Personen treten in der Berichterstattung außerhalb ihrer Betroffenheit nicht in Erschei-

nung. 

 

Die mediale Darstellung der sexualisierten Gewalt innerhalb des untersuchten Diskurses 

findet außerdem in einem heteronormativen, binären Geschlechterverhältnis statt. Männli-

che Betroffene finden fast ausschließlich im Kontext der Missbrauchsfälle in der katholi-

schen Kirche Erwähnung. Perspektiven von nicht binären Personen, inter- oder transge-

schlechtlichen Personen auf sexualisierte Gewalt werden ebenfalls ausgeschlossen. 

Bezüglich der verwendeten Sprache im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt fiel auf, 

dass in der Mehrzahl der Zeitungsberichte auf die juristischen Bezeichnungen verschiede-

ner Sexualdelikte zurückgegriffen wurde. Der in der Praxis und von feministischen Kreisen 

verwendete Begriff der „sexualisierten Gewalt“ fand sich innerhalb der gesamten Feinana-

lyse lediglich zweimal. 

 

Die Ergebnisse zur Frage nach den vorhandenen Diskurssträngen konnte im Kapitel 3.3.2 

ausführlich verbildlicht und in einem Fließtext dargestellt werden. Das Vorhandensein der 

unterschiedlichen, determinierten Diskursstränge zieht sich durch die gesamte Analyse. Die 

Art des Schreibens unterscheidet sich jeweils nach Kontext und Anlass der Berichterstat-

tung. Es konnten unterschiedliche Muster ausgemacht und beschrieben werden. Der me-

diale Diskurs über sexualisierte Gewalt scheint von der strafrechtlichen Perspektive domi-

niert zu sein, was ebenfalls zu einer verkürzten Wahrnehmung der Problematik beiträgt. Mit 

Fokus auf die Delikte, Anzeigen, Urteile und Strafverfolgung wird die Gewalt als (Einzel-

)Fall behandelt und individualisiert. Die Strafverfolgung ist täter*innenorientiert, da im Mit-

telpunkt deren juristische Verfolgung und Verurteilung steht. Dieser überlagernde Diskurs-

strang erschwert die Thematisierung von sexualisierter Gewalt als gesellschaftliches Prob-

lem und der zugrunde liegenden Geschlechterverhältnisse. Da dem strafrechtlichen Dis-

kurs die jeweiligen Delikte als juristische Definition der jeweiligen Gewalttaten zugrunde 

liegen, erschwert dies die Erfassung der sexualisierten Gewalt in ihrer Bandbreite. Denn 

sexualisierte Gewalt äußert sich auf vielfältigere Weise als dies in juristischer Hinsicht er-

fasst werden kann, wie bereits im Kapitel 2.1.1 dargelegt wurde. 
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4.2 Schlussfolgerungen und Relevanz für die Soziale Arbeit 

Für die Praxis der Sozialen Arbeit im Kontext der Opferhilfe sind die beschriebenen Er-

kenntnisse in vielerlei Hinsicht relevant. Die theoretische und empirische Auseinanderset-

zung hat aufgezeigt, wie wirkmächtig sich Vergewaltigungsmythen im Diskurs verhalten und 

sich auf die alltägliche Praxis auswirken. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen auf, 

dass Vergewaltigungsmythen selbst bei Fachpersonen, die in ihrer täglichen Arbeit mit se-

xualisierter Gewalt konfrontiert sind, die Wahrnehmung der Gewalt beeinflussen. Sich die-

sem Umstand bewusst zu sein und verbreitete Stereotype laufend zu hinterfragen, erweist 

sich als essentielle Aufgabe hinsichtlich dieser Problematik. 

 

In der Beratung von von sexualisierter Gewalt betroffenen Personen steht neben der recht-

lichen Beratung, dem Bereitstellen von Informationen und der Begleitung auf ihrem Weg im 

Umgang mit der Gewalt, die Ermächtigung und Wiedererlangung von Handlungsfähigkeit 

im Mittelpunkt. Dabei gilt es, gegen die Darstellung von „wehrlosen Opfern“ zu arbeiten, 

Ressourcenarbeit zu betreiben und gemeinsam Möglichkeiten der Selbstwirksamkeit zu 

eruieren. 

 

Nicht selten kommt es in der Beratungspraxis vor, dass die betroffenen Personen die Ge-

walterfahrung zunächst nicht als Gewalt einordnen und wahrnehmen können. Sie zweifeln 

an der Strafbarkeit der Handlungen und schreiben sich selbst eine Mitschuld zu. Viele Be-

troffene sind aufgrund des Schockzustandes nicht in der Lage, sich körperlich zu wehren. 

Diese gewaltvollen Grenzüberschreitungen können nicht als sexualisierte Gewalt eingeord-

net werden, wenn diese in der medialen Darstellung nicht vertreten sind. 

 

Im Hinblick auf die rassistischen Darstellungen der gewaltausübenden Personen ist es als 

Sozialarbeiter*in wichtig, sich gegen die Instrumentalisierung von Gewalt zu stellen, die 

strukturellen Ursachen zu benennen und sich aktiv gegen eine Kulturalisierung von Gewalt 

und Geschlecht zur Wehr zu setzen. Die Fixierung auf eine „fremde“ Herkunftskultur bei der 

Bearbeitung von sozialen Problemen verhindert Auseinandersetzungen mit Lebensumstän-

den, die im Kontext der Sozialen Arbeit anzugehen wären. Debatten, die auf die Religion 

oder Herkunftskultur im Zusammenhang mit sozialen Problemen fokussieren, versuchen 

Erklärungen und Lösungsansätze mit Bezug auf eine Kultur von Eingewanderten zu be-

gründen, die diese als klar anders und nicht zugehörig bestimmen. Die Ansätze der Le-

bensweltorientierung und der kritischen Sozialen Arbeit eignen sich besonders, um bei der 

Analyse sozialer Problemlagen Abstand von einem kulturalisierenden Blick zu nehmen. 

Durch respektvolle und achtsame Interaktion sind Sozialarbeiter*innen dazu verpflichtet, 
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die Lebenswelt der Betroffenen zu erschließen und als Ausgangspunkt für ihr professionel-

les Handeln zu nehmen. Gleichzeitig sollen dadurch auch Gesellschafts- und Professions-

strukturen machtkritisch analysiert und ihr Einfluss interpretiert werden. Sowohl Rassismus 

als auch sexualisierte Gewalt werden als gesamtgesellschaftliches und unter anderem als 

strukturelles Problem bzw. Verhältnis beschrieben und müssen entsprechend bearbeitet 

werden. Sowohl in der fallspezifischen Arbeit als auch in der interdisziplinären und öffentlich 

wirksamen Sensibilisierungsarbeit müssen diese Zuschreibungs- und Konstruktionspro-

zesse berücksichtigt und aufgebrochen werden. 

 

Auch die Erkenntnis, dass die Art und Weise der Darstellung von sexualisierter Gewalt in 

der Berichterstattung die Gewalt hauptsächlich als individualisierte Einzelfälle verhandelt, 

ist aus der Perspektive der kritischen Sozialen Arbeit relevant. Ein Hauptanliegen der kriti-

schen Sozialen Arbeit ist das Vermeiden der Individualisierung von sozialen Problemlagen 

und die aktive Kritik an den dahinterstehenden strukturellen Ungleichheiten, um so dem der 

Sozialen Arbeit zugeschriebenen politischen Mandat gerecht werden zu können. 

 

Interessanterweise werden Inhalte von Kampagnen gegen sexualisierte Gewalt selten in 

die Berichterstattung aufgenommen und weiterverbreitet. Auch die Themen, Fragen und 

Herausforderungen, die uns in der Beratung von gewaltbetroffenen Personen als Sozialar-

beiter*innen begegnen, finden nur selten Beachtung in der Berichterstattung. Im Kontext 

von Gewalt im Migrationskontext kommen zusätzliche strukturelle und aufenthaltsrechtliche 

Herausforderungen hinzu. Die Unterstützung bei der Beantragung von Härtefallgesuchen, 

die Organisation von Schutzmaßnahmen sowie das Bereitstellen von Informationen über 

die eigenen Rechte, Möglichkeiten und entsprechenden Auswirkungen sind in solchen Si-

tuationen zentral, werden aber in der Berichterstattung ausgelassen. Stattdessen wird die 

Lebensrealität der betroffenen Personen auf die Gewalterfahrung reduziert. Damit zusam-

menhängende Konsequenzen in finanzieller, gesundheitlicher, psychosozialer sowie sozi-

alversicherungsrechtlicher Hinsicht werden gar nicht erst thematisiert. Ein mögliches Kos-

tenrisiko im Strafverfahren, gesundheitliche Auswirkungen in Form von posttraumatischen 

Symptomen und Angststörungen sowie zusätzliche emotionale Belastungen, weil sich die 

Unfall- und Krankenversicherung um die Übernahme der Behandlungskosten streiten, sind 

Folgen, denen sich Betroffene ferner ausliefern müssen. Diese Aspekte müssen bespro-

chen und thematisiert werden, wenn die Berichterstattung sexualisierte Gewalt realitätsge-

treu darstellen möchte. 

 

Im Idealfall klärt die Berichterstattung auf, enthält Informationen zu Unterstützungsangebo-

ten und zeigt Wege auf, die eine ermächtigende Wirkung auf betroffene Personen haben. 
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Entsprechende Bilder werden im Diskurs zu wenig repräsentiert und aufgegriffen. Um den 

betroffenen Personen gerecht zu werden, benötigt es eine Perspektive, die sich ihnen zu-

wendet, ihnen zuhört, ihre Kämpfe versteht und diese anerkennt. 

4.3 Kritische Reflexion hinsichtlich der Wissenschaftlichen Gü-

tekriterien 

Mit der Bewertung und Beurteilung der verwendeten empirischen Methode und deren An-

wendung und Adaption auf die formulierte Fragestellung sowie einem Ausblick für weiter-

führende Forschungsarbeiten schließt das nachfolgende Kapitel die Masterarbeit ab. Die 

Bewertung und Überprüfung der wissenschaftlichen Gütekriterien ist innerhalb der qualita-

tiven Sozialforschung eine große Diskussion. Noch grösser wird sie, wenn der Forschungs-

methode eine konstruktivistische Diskurstheorie zugrunde liegt, die Diskurse als Realität 

und Wirklichkeitskonstruktionen beschreiben. 

 

In der qualitativen Sozialforschung werden zur Überprüfung der wissenschaftlichen Güte 

die Kriterien der Verfahrensdokumentation, der argumentativen Interpretationsabsicherung, 

der Regelgeleitetheit und der Nähe zum Gegenstand herangezogen. Im Rahmen der hier 

durchgeführten kritischen Diskursanalyse zeigt sich die Anwendung der Verfahrensdoku-

mentation durch die transparente Dokumentation des Auswahlverfahrens der zu untersu-

chenden Dokumente im Rahmen der Strukturanalyse und der präzisen Beschreibung des 

Untersuchungsdesigns im Kapitel 3.2. Die argumentative Interpretationsabsicherung wurde 

durch die theoretische Rückkoppelung sichergestellt, indem zu Beginn eine Auseinander-

setzung mit sexualisierter Gewalt in den Medien, der Problematik von Vergewaltigungsmy-

then (vgl. Kapitel 2.1.4 & 2.1.5) und Rassismus als Teil der Sprache (vgl. Kap. 2.2.2) statt-

fand. Aufgrund dieses erarbeiteten Wissens war es möglich, die untersuchten Zeitungsar-

tikel auf den zu interessierenden Inhalt zu untersuchen und die Ergebnisse anhand der 

theoretischen Auseinandersetzung zu interpretieren. Durch die theoretische Auseinander-

setzung mit Vergewaltigungsmythen, sexualisierter Gewalt und Rassismus wurde ein Rah-

men für das Kriterium der Regelgeleitetheit gebildet. Die eingehende Auseinandersetzung 

mit der Diskurstheorie und die Darstellung der Analysemethodik für die Feinanalyse nach 

Foucault und Jäger diente ebenfalls der Einhaltung eines systematischen Vorgehens sowie 

der Nachvollziehbarkeit der angewandten Auswertungsmethode. 

 

Einen zentralen Bestandteil der Untersuchung stellten erkenntnistheoretische Phänomene 

wie Vergewaltigungsmythen, Stereotype sowie Sexismus und Rassismus dar. Daher zeigt 
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sich die gewählte Untersuchungsmethode der kritischen Diskursanalyse als geeignete Me-

thode. Zudem eignet sich die kritische Diskursanalyse zur Dekonstruktion von Herrschafts-

verhältnissen, was im Kontext von sexualisierter Gewalt und Rassismus ebenfalls ein zent-

rales und notwendiges Vorgehen darstellt. 

 

Die durchgeführte Untersuchung war sowohl hinsichtlich des Untersuchungszeitraums von 

10 Jahren als auch der ausgewählten Medienmarken eher breit angelegt. Zur Untersuchung 

herangezogen wurden die wichtigsten und meistgelesenen Tageszeitungen, die in der 

Deutschschweiz erscheinen und daher bedeutungsvolle Akteur*innen und Multiplikator*in-

nen im gesamtgesellschaftlichen Diskurs auf medialer Ebene darstellen. Dadurch konnten 

Aussagen, Formationen und Diskurspositionen innerhalb des Diskurses ausgemacht wer-

den, die quer durch die Gesellschaft verbreitet und beständig sind. Aufgrund des Erkennt-

nisinteressens und des limitierten Umfangs wurde darauf verzichtet, spezifische Diskurspo-

sitionen einzelnen Medienmarken zuzuordnen. Auf den ersten Blick zeigte sich jedoch eine 

Diversität der Herangehensweisen sowie auch ambivalente Haltungen innerhalb einzelner 

Medienmarken, wie sie auch im gesellschaftlichen Umgang mit sexualisierter Gewalt allge-

mein auftaucht. Ebenfalls vernachlässigt wurde eine vertiefte Auseinandersetzung mit den 

jeweiligen Autor*innen und deren Positionierungen und Hintergründen. Einerseits wurde 

eine eingehende Analyse durch eine teilweise fehlende Nennung der Autor*innen in den 

untersuchten Zeitungsartikeln verhindert, andererseits erschien es für die Beantwortung der 

Fragestellung als nicht zentral. Das Erkenntnissinteresse fokussiert sich auf die inhaltliche 

Erarbeitung der Diskursstruktur. Für weiterführende bzw. anknüpfende Untersuchungen 

würde sich eine gezielte Untersuchung von Teilergebnissen dieser Masterarbeit oderdiese 

spezifisch ergänzenden eignen. Eine Fokussierung auf einen spezifisch ausgemachten 

Diskursstrang oder aber ein diskursives Ereignis würde sich hinsichtlich einer tiefergehen-

den Analyse anbieten. Insbesondere mit Blick auf die Konstitutionsbedingungen in der Pra-

xis – wie bspw. im Falle des Diskurstrangs über die Reformation des Sexualstrafrechts und 

dessen sozialpolitischen Auswirkungen – könnten weitere interessante Ergebnisse liefern. 
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Anhang 1 Dossiers Feinanalyse 

Text Nr. Medienmarke Headlines Anlass Thematisierung 
der Herkunft 

Ort und Darstellung der Gewalt 

Text 1 
Kommentar 

20 Minuten „Gewalt kommt oft von männlichen 
Migranten“ 

Sexualisierte Gewalt als spezi-
fisches Ereignis 

Herkunft ist Thema in 
Headlines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / keine er-
kennbare Beziehung zwischen den beteiligten Per-
sonen 

Text 2 
Bericht 

20 Minuten Gewalt von Männern gegen Frauen 
nimmt zu 

Sexualisierte Gewalt als spezi-
fisches Ereignis 

Herkunft ist Thema im 
Text 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / keine er-
kennbare Beziehung zwischen den beteiligten Per-
sonen 

Text 3 
Kommentar 

Blick Blind und stumm Sexualisierte Gewalt als spezi-
fisches Ereignis 

Herkunft ist Thema in 
Headlines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / keine er-
kennbare Beziehung zwischen den beteiligten Per-
sonen 

Text 4 
Nachricht 

Tages-Anzeiger Ausländer begehen vor allem 
schwere Delikte 

Sexualisierte Gewalt als spezi-
fisches Ereignis 

Herkunft ist Thema in 
Headlines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / keine er-
kennbare Beziehung zwischen den beteiligten Per-
sonen 

Text 5 
Nachricht 

Tages-Anzeiger Für Frauen ist es am Sonntag zwi-
schen 19 und 20 Uhr am gefährlichs-
ten 

Publikation von Zahlen und 
Forschungsergebnissen zu se-
xualisierter Gewalt 

Herkunft ist Thema in 
Headlines und Lead 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

Text 6 
Bericht 

NZZ Osteuropas Frauen warten noch auf 
die Befreiung 

Engagement gegen sexuali-
sierte Gewalt 

Herkunft ist Thema in 
Headlines und Lead 

Gewaltdarstellungen sowohl im öffentlichen als 
auch sozialen Nah-raum  

Text 7 
Nachricht 

Der Bund Frauen werden in Asylunterkünften 
bedrängt und belästigt 

Sexualisierte Gewalt als spezi-
fisches Ereignis 

Herkunft ist Thema in 
Headlines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt/ keine An-
gaben zu Beziehung zwischen de 

Text 8 
Bericht 

Tages-Anzeiger Die Angst vor Vergewaltigung reist 
mit 

Sexualisierte Gewalt als spezi-
fisches Ereignis 

Herkunft ist Thema im 
Text 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / keine er-
kennbare Beziehung zwischen den beteiligten Per-
sonen 

Text 9 
Kommentar 

Tages-Anzeiger Indien ist überall Sexualisierte Gewalt als spezi-
fisches Ereignis 

Herkunft ist Thema in 
Headlines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / keine er-
kennbare Beziehung zwischen den beteiligten Per-
sonen 

Text 10 
Bericht 

Blick Vergewaltigung in Mülheim: Psycho-
loge erklärt Gruppendynamik 

Sexualisierte Gewalt als spezi-
fisches Ereignis 

Herkunft ist Thema im 
Text 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / keine An-
gaben zu Beziehung zwischen Personen 

Text 11 
Kommentar 

NZZ „Linke Schönrednerei und rechte 
Pauschalisierungen bringen nichts“ 

Sexualisierte Gewalt als spezi-
fisches Ereignis 

Herkunft ist Thema in 
Headlines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / keine er-
kennbare Beziehung zwischen den beteiligten Per-
sonen 
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Text 12 
Nachricht 

20 Minuten „Damit wird sexuelle Gewalt ver-
harmlost“ 

Sexualisierte Gewalt in Kunst 
und Kultur 

Herkunft ist Thema in 
Headlines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / keine er-
kennbare Beziehung zwischen den beteiligten Per-
sonen 

Text 13 
Bericht 

20 Minuten „Aus Angst liess ich es über mich er-
gehen“ 

Publikation von Zahlen und 
Forschungsergebnissen zu se-
xualisierter Gewalt 

Herkunft ist kein Thema Gewalt findet im sozialen Nahraum und im Abhän-
gigkeitsverhältnis statt 

Text 14 
Bericht 

NZZ Neue Debatte über sexuelle Gewalt Engagement gegen sexuali-
sierte Gewalt 

Herkunft ist kein Thema Gewalt findet in Abhängigkeitsverhältnis statt 

Text 15 
Nachricht 

20 Minuten Jede zweite Frau wurde im ÖV 
schon mal belästigt 

Publikation von Zahlen und 
Forschungsergebnissen zu se-
xualisierter Gewalt 

Herkunft ist kein Thema Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / keine er-
kennbare Beziehung zwischen den beteiligten Per-
sonen 

Text 16 
Nachricht 

NZZ Unerwünschte Nähe im Hörsaal Publikation von Zahlen und 
Forschungsergebnissen zu se-
xualisierter Gewalt 

Herkunft ist Thema in 
Headlines und Lead 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

Text 17 
Nachricht 

Der Bund Zehntausende gehen gegen Gewalt 
an Frauen auf die Strasse 

Engagement gegen sexuali-
sierte Gewalt 

Herkunft ist kein Thema Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

Text 18 
Nachricht 

Blick Hohe Dunkelziffer bei sexueller Ge-
walt 

Publikation von Zahlen und 
Forschungsergebnissen zu se-
xualisierter Gewalt 

Herkunft ist kein Thema Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 
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Anhang 2 Datenkorpus Strukturanalyse 

Erschei-
nungs-
tag 

Titel des Medi-
ums 

Autor*in-
nen 

Headlines Anlass des Beitrags Kategorien Anlass Herkunft als 
Thema 

Ort & Beziehung 

19.04.17 20 Minuten Désirée 
Pomper 

44 Prozent der Frauen wurden Opfer sexueller Über-
griffe 

20 Minuten Umfrage 20 Minuten Umfrage Herkunft ist 
Thema im Text  

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

19.04.17 20 Minuten D. Pomper "Da ist es normal, Frauen in den Schritt zu fassen" 20 Minuten Umfrage 20 Minuten Umfrage Herkunft ist 
Thema im Text  

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

13.08.18 20 Minuten B.Zanni Gewalt von Männern gegen Frauen nimmt zu Genf & Zürich Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema im Text  

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

16.08.18 20 Minuten k.A. "Gewalt kommt oft von männlichen Migranten Genf & Zürich Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

26.02.19 20 Minuten JD "Das ist der absolute Horror für jede Frau" Strafverfahren Berichterstattung über Strafver-
fahren 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

22.05.19 20 Minuten (qll) "Aus Angst liess ich es über mich ergehen" Neue Studie (Amnesty Interna-
tional) 

Publikation von Zahlen und For-
schungsergebnissen zu sexuali-
sierte Gewalt 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

22.05.19 20 Minuten (qll/bz) Jede zweite Frau wurde im öv schon mal belästig sexuelle Übergriffe im öffentli-
chen Raum 

Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

22.05.19 20 Minuten QLL/BZ "Männer berühren Frauen im ÖV scheinbar zufällig sexuelle Übergriffe im öffentli-
chen Raum 

Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

10.06.19 20 Minuten (iha) "Damit wird sexuelle Gewalt verharmlost" Pfingsblitter-Brauch Sexualisierte Gewalt in Kunst & 
Kultur 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

14.06.19 20 Minuten T.Funicello / 
C.Lothe 

"Ohne Druck ändert sich nichts" - "Das ist purer Män-
nerhass" 

Frauenstreik 2019 Engagement gegen sexualisierte 
Gewalt 

Herkunft ist 
Thema im Text  

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

13.08.19 20 Minuten (ehs) Gewalt an Frauen ist laut SVP Schuld der Ausländer Politikberichterstattung Politikberichterstattung Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

18.11.19 20 Minuten DEL Comedian reisst Witze über Pädophile und Frauen Kunst über sexuelle Gewalt  Sexualisierte Gewalt in Kunst & 
Kultur 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

20.12.19 20 Minuten (scl/sda) Wunderheiler wegen Vergewaltigung verurteilt  Urteil in Strafprozess Berichterstattung über Strafver-
fahren 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt in Abhängigkeitsverhältnis 

22.12.19 20 Minuten Iha Das ist der beschuldigte Kita-Leiter von Allschwil Strafverfahren Berichterstattung über Strafver-
fahren 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt in Abhängigkeitsverhältnis 

01.03.17 Aargauer Zei-
tung 

Sibylle Halti-
ner 

Über sexuelle Gewalt reden Bucherscheinung "Fragmente 
eines Tabus" 

Sexualisierte Gewalt in Kunst & 
Kultur 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

19.07.17 Aargauer Zei-
tung 

Nicolas 
Haesler 

547 Kinder der Regensburger Domspatzen wurden 
Opfer von Gewalt 

Missbrauchsskandal Kirche Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt in Abhängigkeitsverhältnis 

21.02.20 Annabelle k.A. Wenn Frauen fliehen Veranstaltung zum Thema 
Frauen auf der Flucht (8.März) 

Engagement gegen sexualisierte 
Gewalt 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 
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25.03.19 Appenzeller 
Zeitung 

Reinhold 
meier 

"Sie lebt ja noch" Strafverfahren Berichterstattung über Strafver-
fahren 

Herkunft ist 
Thema im Text  

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

30.07.12 Baselland-
schaftliche Zei-
tung 

Moritz Kauf-
mann 

"Sexuelle Belästigungen werden oft bagatellisiert" sexuelle Übergriffe im öffentli-
chen Raum 

Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema im Text  

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

02.04.17 Basler Zeitung 
 

Mehr Sexualdelikte in der Schweiz neue Kriminalstatistik Publikation von Zahlen und For-
schungsergebnissen zu sexuali-
sierter Gewalt 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

05.07.19 Basler Zeitung Clara Ehr-
hard 

Null-Toleranz-Zone für sexuelle Gewalt Neue Studie (Amnesty Interna-
tional) 

Publikation von Zahlen und For-
schungsergebnissen zu sexuali-
sierter Gewalt 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

05.07.19 Basler Zeitung Ce Sex-Übergriffe eindämmen Neue Studie (Amnesty Interna-
tional) 

Publikation von Zahlen und For-
schungsergebnissen zu sexuali-
sierte Gewalt 

Herkunft ist kein 
Thema 

Kein Bezug darauf 

23.02.20 Basler Zeitung Aleksandra 
Hiltmann 

Wenn die Hemmungen fehlen Kunst zu sexualisierter Gewalt Sexualisierte Gewalt in Kunst & 
Kultur 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

24.11.17 Beobachter 
2017 

Andreas Bü-
chi 

Ein Zeichen gegen sexuelle Gewalt Me-too Engagement gegen sexualisierte 
Gewalt 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

08.01.16 Berner Zeitung 
 

Übergriffe verunsichern Köln Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

16.09.16 Berner Zeitung 
 

Häusliche Gewalt: "Die Dunkelziffer ist hoch" Opferberatungsstelle Engagement gegen sexualisierte 
Gewalt 

Herkunft ist 
Thema im Text  

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

19.07.17 Berner Zeitung sda/ddt Zarte Stimmen, eisernes Schweigen Missbrauchsskandal Kirche Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt in Abhängigkeitsverhältnis 

14.06.19 Berner Zeitung Rafaela 
Roth / … 

Hier könnte der Artikel einer Frau stehen… Frauenstreik 2019 Engagement gegen sexualisierte 
Gewalt 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

18.01.20 Berner Zeitung Julia Kohli Die Wut der Frauen über die gesellschaftlichen 
Auswirkungen von sexualisier-
ter Gewalt 

keine Zuordnung möglich Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

08.01.16 Bieler Tagblatt bt "Übergriffe sind Auswüchse patriarchalischer Kultur" Köln Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema im Text  

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

10.02.18 Bieler Tagblatt sda Sexuelle Gewalt an Flüchtlingen Flüchtlingslager in Griechen-
land 

Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

10.01.16 Blick  k.A. Tunesier sind in er Schweiz statistisch am gefährlichs-
ten: Die meisten schweren Sex-Täter sind Ausländer 

Köln Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

27.01.16 Blick  k.A. Flüchtlinge - Deutschland: Konsequenzen aus Kölner 
Silvesternacht 

Köln Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

16.08.18 Blick  Cinzia Ven-
afro 

Das Ausländer-Tabu - Gewalttätige Männer ent-
zweien linke Frauen 

Genf & zürich Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 
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16.08.18 Blick  Sermin Faki Gewalt an Frauen - das sagen die Zahlen - Ausländer 
werden dreimal häufiger beschuldigt als Schweizer 

Genf & Zürich Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

17.08.18 Blick  Martina To-
maschtt 

"Bestraft die Täter endlich härter" Genf & Zürich Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

18.08.18 Blick Christian 
Dorer 

Blind und stumm Genf & Zürich Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

20.08.18 Blick  k.A. "Um den heissen Brei herumgeredet" Politikberichterstattung Politikberichterstattung Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

19.09.18 Blick  Ruedi Stu-
der / Cinzia 
Venafro 

Nicht nur Sommaruga ärgert sich über Ausländer-
Bashing im Parlament - "SVP hat die Arbeit verwei-
gert" 

Politikberichterstattung Politikberichterstattung Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

21.05.19 Blick SDA Import Hohe Dunkelziffer bei sexueller Gewalt Neue Studie (Amnesty Interna-
tional) 

Publikation von Zahlen und For-
schungsergebnissen zu sexuali-
sierte Gewalt 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

18.08.19 Blick  Sermin Faki Für die SP-Frauen sind die Männer schuld, nicht die 
Ausländer 

Genf & Zürich Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

09.07.19 Blick Helena 
Schmid 

Vergewaltigung in Mülheim: Psychologe erklärt 
Gruppendynamik 

Vergewaltigungsfall Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema im Text  

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

19.02.20 Blick  Brescia Sex-Anzeige gegen Mario Balotelli! Strafverfahren Berichterstattung über Strafver-
fahren 

Herkunft ist 
Thema im Text  

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

16.01.13 Bündner Tag-
blatt 

sda Unwort "Opfer-Abo" Wort des Jahres Sexualisierte Gewalt in Kunst & 
Kultur 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

13.11.18 Coop Zeitung Andreas W. 
Schmid 

"Wieso darf Sex keine Lust bereiten?" Female Pleasure Sexualisierte Gewalt in Kunst & 
Kultur 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

11.08.16 Der Bund Andreas 
Tobler 

Die These kommt auf High Heels Bucherscheinung  Sexualisierte Gewalt in Kunst & 
Kultur 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

04.11.17 Der Bund Bernhard 
Ott 

"Männer gestehen mir oft sonderbare Dinge" Weinsteins Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema im Text  

Kein Bezug darauf 

25.08.18 Der Bund Salome Mül-
ler 

Alle mal herhören Genf & zürich Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

25.03.19 Der Bund k.A. Cyberdelikte rücken in den Fokus Internetkriminalität Publikation von Zahlen und For-
schungsergebnissen zu sexuali-
sierter Gewalt 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

30.03.19 Der Bund Meredith 
Haaf 

"Das Problem ist, dass von Frauen zu viel erwartet 
wird" 

aktuelle Agression gegen 
Frauen 

Engagement gegen sexualisierte 
Gewalt 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt in Abhängigkeitsverhältnis 

24.11.19 Der Bund   Zehntausende gehen gegen Gewalt an Frauen auf die 
Strasse 

16Tage gegen Gewalt an 
Frauen 

Engagement gegen sexualisierte 
Gewalt 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

12.12.19 Der Bund Andres 
Marti 

Frauen werden in Asylunterkünften bedrängt und 
belästigt 

Bund fordert Massnahmen Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema im Text  

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 
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12.12.19 Der Bund Andres 
Marti 

Mehr Schutz nur mit Bleiberecht Übergriffe in Asylunterkünkten Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

20.02.20 Der Bund Joanna 
Nowotny 

"Frau Haenni, was macht Sie zur Expertin für Män-
ner?" 

Theaterstück über Männlich-
keit 

Sexualisierte Gewalt in Kunst & 
Kultur 

Herkunft ist kein 
Thema 

Kein Bezug darauf 

22.03.10 Der Landbote Marc Leu-
tenegger 

"Die sexuelle Verunsicherung ist gestiegen" Übergriff an Schule Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

28.03.13 Der Landbote Anna Wep-
fer 

Polizei registriert wieder mehr Kriminelle neue Kriminalstatistik Publikation von Zahlen und For-
schungsergebnissen zu sexuali-
sierter Gewalt 

Herkunft ist 
Thema im Text  

Kein Bezug darauf 

11.01.16 Der Landbote bzw Ausländer fallen bei Sexualdelikten auf Köln Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

13.01.16 Der Landbote sda Die Härte folgt der Herzlichkeit Köln Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

06.10.18 Der Landbote Sara Fluck Er kämpft gegen sexuelle Gewalt Verleihung Firedensnobelpreis 
für Engagament 

Engagement gegen sexualisierte 
Gewalt 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Kein Bezug darauf 

05.02.20 Der Rheintaler Monika von 
der Linden 

"Die Beschneidungen müssen aufhören" Kampf von Betroffener gegen 
Beschneidung 

Engagement gegen sexualisierte 
Gewalt 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

16.03.19 Der Spiegel Himmelrath 
Armin 

Dreck unterm Teppich Übergriff an Kita Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt in Abhängigkeitsverhältnis 

23.03.19 Der Spiegel Beckes 
Laura 

Sexuell gebildet Integrationskurse mit Fokus 
sexuelle Bildung 

Politikberichterstattung Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

22.02.20 Der Spiegel Beier, Lars-
Olav 

"Arschlöcher galten als cool" Weinsteins Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt in Abhängigkeitsverhältnis 

27.03.12 Die Südost-
schweiz 

sda Mehr Diebstähle - weniger Gewalt- und Sexualdelikte neue Kriminalstatistik Publikation von Zahlen und For-
schungsergebnissen zu sexuali-
sierter Gewalt 

Herkunft ist kein 
Thema 

Kein Bezug darauf 

16.08.12 Die Weltwoche Peter Keller Feige Vorbilder  Neue Studie Kanton Zürich Publikation von Zahlen und For-
schungsergebnissen zu sexuali-
sierter Gewalt 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

14.02.19 Die Weltwoche Alex Baur Importierte Kriminalität Neue Zahlen BFS Publikation von Zahlen und For-
schungsergebnissen zu sexuali-
sierter Gewalt 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

09.06.11 Die Wochen-
zeitung 

Ulrike Bau-
reithel 

Mächtige Männer meinen weiter, das sei ihr Recht Kachelmann Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema im Text  

Gewalt in Abhängigkeitsverhältnis 

28.06.12 Die Wochen-
zeitung 

Alice Rom-
bach 

Als ob das kein Verbrechen sei Strafgerichtshof Den Haag Berichterstattung über Strafver-
fahren 

Herkunft ist 
Thema im Text  

Gewalt in Abhängigkeitsverhältnis 

16.02.14 Die Wochen-
zeitung 

Manuel 
Frick 

Wenn Gewalt die Frauen noch entschlossener macht Übergriffe auf Tahirplatz Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 
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14.01.16 Die Wochen-
zeitung 

Bettin Dyt-
trich 

Dunkle Mächte. Alte Muster. Köln Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema im Text 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

03.03.16 Die Wochen-
zeitung 

Merièm 
Strupler 

Wenn ein Nein nicht reicht Strafverfahren Berichterstattung über Strafver-
fahren 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

11.05.17 Die Wochen-
zeitung 

Meltem Ku-
lactan 

Die weisse Frau als reine Nation Feminismus & Islam Publikation von Zahlen und For-
schungsergebnissen zu sexuali-
sierter Gewalt 

Herkunft ist 
Thema im Text 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

22.02.18 Die Wochen-
zeitung 

Michelle 
Steinbeck 

Ein Hashtag gegen strukturelle Gewalt Metoo Engagement gegen sexualisierte 
Gewalt 

Herkunft ist 
Thema im Text 

kein Bezug darauf 

28.03.19 Die Wochen-
zeitung 

Daniel Hack-
barth 

Eine Welt, in der er noch machen kann, was er will Sexismus in Gamingszene Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

23.05.19 Die Wochen-
zeitung 

Noemi Lan-
dolt 

Ein völlig veraltetes Sexualstrafrecht Sexualstrafrecht Über die Reformation des Sexual-
strafrecht 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

19.09.19 Die Wochen-
zeitung 

Noemi Lan-
dolt 

"Im Bett brauchts keinen Notar" Sexualstrafrecht Über die Reformation des Sexual-
strafrecht 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

31.10.19 Die Wochen-
zeitung 

Daniela Jan-
ser 

Hört nicht auf die Vorstandvorsitzenden! Frauenstreik Engagement gegen sexualisierte 
Gewalt 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

30.01.20 Die Wochen-
zeitung 

Daniela Jan-
ser 

"Wir müssen lernen, uns mit dieser Welt immer wie-
der neu anzufreunden, wenn wir nicht zugrunde ge-
hen wollen" 

Diskriminierungsdebatte Engagement gegen sexualisierte 
Gewalt 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

13.10.16 Doppelpunkt Claudia 
Mende 

Die Rebellion der arabischen Frauen Rolle der Frau im arabischen 
Frühling 

Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema im Text 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

12.12.19 Doppelpunkt Cyrielle 
Huguenot 

Mythen rund um sexuelle Gewalt Neue Studie (Amnesty Interna-
tional) 

Publikation von Zahlen und For-
schungsergebnissen zu sexuali-
sierter Gewalt 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

12.03.16 Epochtimes.de dk Schweden: Nach "Welle der Gewalt" - Frauen nachts 
nur in Begleitung 

sexuelle Übergriffe im öffentli-
chen Raum 

Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema im Text 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

19.04.16 Epochtimes.de sm Ausländerkriminalität: Bürger Projekt "Einzelfall" 
zeigt deutsches Gesamtbild auf 

köln Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

07.01.12 Grechner Tag-
blatt 

zu Tochter missbrauht, Rassenhetze und Verleumungen Strafverfahren Berichterstattung über Strafver-
fahren 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

09.06.18 Infospreber Juli Lesage Sexuelle Gewalt, Kolonialismus - eine Parallele metoo Engagement gegen sexualisierte 
Gewalt 

Herkunft ist kein 
Thema 

kein Bezug darauf 

19.11.13 Liechtensteiner 
Vaterland 

Daniel 
Ospelt 

Sexuelle Gewalt - alltäglich und verschwiegen 16Tage gegen Gewalt an 
Frauen 

Engagement gegen sexualisierte 
Gewalt 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

14.06.14 Liechtensteiner 
Vaterland 

ikr Bekämpfung sexueller Gewalt Globale Konferenz End sexual 
Violence in Coflict 

Engagement gegen sexualisierte 
Gewalt 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

15.07.11 Limmattaler 
Zeitung 

Katja Lan-
dolt 

"Zwangsheirat ist keine Ausländer-Angelegnheit" Zwangsheirat keine Zuordnung möglich Herkunft ist 
Thema im Text 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

08.01.16 Limmattaler 
Zeitung 

Sven Alter-
matt & Da-
vid Egger 

Bedrängt, belästigt, begrapscht Köln Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema im Text 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 
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28.03.19 Linth-Zeitung Bischof 
Markus Bü-
chel 

Nicht die Aufklärung spaltet, sondern die (sexuelle) 
Gewalt 

Missbrauchsskandal Kirche Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt in Abhängigkeitsverhältnis 

24.02.20 Linth-Zeitung Urs Schnider Marktfahrer macht sich wegen Sex mit einem Kind 
schuldig 

Strafverfahren Berichterstattung über Strafver-
fahren 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

17.02.20 Luzerner Zei-
tung 

Florian Bis-
sig 

Geborgenheit im Revolverlauf Bucherscheinung  Sexualisierte Gewalt in Kunst & 
Kultur 

Herkunft ist 
Thema im Text 

kein Bezug darauf 

07.03.16 Migros-Maga-
zin 

Anne-So-
phie Keller 

Diese Frauen haben genug Köln Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema im Text 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

25.02.19 Nau.ch Stefan 
Schönbäch-
ler 

Experten warnen vor neuen Straftatbestand der Ver-
gewaltigung 

Sexualstrafrecht Über die Reformation des Sexual-
strafrecht 

Herkunft ist kein 
Thema 

kein Bezug darauf 

13.06.19 Nau.ch Nadine 
Brügger 

SVP Frauen wollen an den Frauenstreik - gegen Aus-
länder 

Frauenstreik Engagement gegen sexualisierte 
Gewalt 

Herkunft ist 
Thema im Text 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

15.10.19 Nau.ch sda Gewalt gegen Ehefrau: Kosovarischer Imam muss 
Schweiz verlassen 

Strafverfahren Berichterstattung über Strafver-
fahren 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

24.11.19 Nau.ch AFP Zehntausende demonstrieren in Paris und Rom ge-
gen Gewalt an Frauen 

16Tage gegen Gewalt an 
Frauen 

Engagement gegen sexualisierte 
Gewalt 

Herkunft ist 
Thema im Text 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

22.12.19 Nau.ch Brendan 
Bühler 

Was bedeutet das Aus des päpstlichen Geheimnis-
ses? 

Missbrauchsskandal Kirche Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt in Abhängigkeitsverhältnis 

22.01.20 Nau.ch DPA Auftaktplädoyers im Prozess gegen Harvey Weinstein 
erwartet 

Weinsteins Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt in Abhängigkeitsverhältnis 

21.02.20 Nau.ch DPA Frankreich: Aktionsplan gegen sexuelle Gewalt im 
Sport 

Missbrauchvorwürfe im Eis-
kunftlauf 

Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

24.02.20 Nau.ch DPA Geschworene im Weinstein-Prozess anscheinend un-
einig 

Weinsteins Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt in Abhängigkeitsverhältnis 

22.06.11 Neue Luzerner 
Zeitung 

Arno Reng-
gli 

Aus Brutalotäter wird das perfekte Opfer Film Sexualisierte Gewalt in Kunst & 
Kultur 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

28.03.12 Neue Luzerner 
Zeitung 

Markus von 
Rotz 

Trotz mehr Straftaten wenigr Gewalt neue Kriminalstatistik Publikation von Zahlen und For-
schungsergebnissen zu sexuali-
sierter Gewalt 

Herkunft ist 
Thema im Text 

kein Bezug darauf 

20.03.13 Neue Luzerner 
Zeitung 

Christoph 
Reichmuth 

"Die sexuelle Gewalt nimmt zu" Vorfälle in Indien Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema im Text 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

09.11.11 Neue Zürcher 
Zeitung 

Jürgen Oel-
kers 

Erzieherischer Eros und sexuelle Gewalt Odenwaldschule Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema im Text 

Gewalt in Abhängigkeitsverhältnis 

29.03.12 Neue Zürcher 
Zeitung 

Alois Feusi Mehr Diebstähle und nach wie vor viele Gewaltde-
likte 

neue Kriminalstatistik Publikation von Zahlen und For-
schungsergebnissen zu sexuali-
sierter Gewalt 

Herkunft ist 
Thema im Text 

kein Bezug darauf 

14.11.14 Neue Zürcher 
Zeitung 

Stephanie 
Lahrtz  

Seminare lehren sexuelle Gewalt pickup artists Sexualisierte Gewalt in Kunst & 
Kultur 

Herkunft ist 
Thema im Text 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

09.02.15 Neue Zürcher 
Zeitung 

Andrea Köh-
ler 

Zwischen Gewalt und Regelkatalog Debatte in USA Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 
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01.06.16 Neue Zürcher 
Zeitung 

AP Aufschrei gegen die Männerwelt Vorfall in Rio Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

kein Bezug darauf 

14.07.16 Neue Zürcher 
Zeitung 

Ingrid 
Meissl 

Ein Aufbäumen gegen sexuelle Übergriffe Diskussion über Massnahmen 
in Schweden 

Über die Reformation des Sexual-
strafrecht 

Herkunft ist 
Thema im Text 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

07.08.17 Neue Zürcher 
Zeitung 

Patrick Zoll  Unerwünschte Nähe im Hörsaal Neue Studie in Australien Publikation von Zahlen und For-
schungsergebnissen zu sexuali-
sierter Gewalt 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

08.08.17 Neue Zürcher 
Zeitung 

Patrick Zolll Sexuelle Belästigung und Gewalt sind an Australiens 
Universitäten weit verbreitet 

Gleiche Studie wie Zeile 113 Publikation von Zahlen und For-
schungsergebnissen zu sexuali-
sierter Gewalt 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

19.10.17 Neue Zürcher 
Zeitung 

Kathrin 
Klette 

Neue Debatte über sexuelle Gewalt Metoo Engagement gegen sexualisierte 
Gewalt 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt in Abhängigkeitsverhältnis 

08.03.18 Neue Zürcher 
Zeitung 

Sonja 
Blaschke 

Andere Kulturen, andere Sitten Metoo Engagement gegen sexualisierte 
Gewalt 

Herkunft ist 
Thema im Text 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

15.05.18 Neue Zürcher 
Zeitung 

Slavenka 
Drakulic 

Osteuropas Frauen warten noch auf die Befreiung Metoo Engagement gegen sexualisierte 
Gewalt 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

17.08.18 Neue Zürcher 
Zeitung 

Valerie 
Zaslawski 

"Linke Schönrednerei und rechte Pauschalisierungen 
bringen nichts" 

Genf & Zürich Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

18.08.18 Neue Zürcher 
Zeitung 

Valerie 
Zaslawski 

Das grosse Schweigen Genf & Zürich Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

06.01.19 Neue Zürcher 
Zeitung 

Silke Mer-
tins 

"Neue Qualität von Gewalt" Köln Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

22.03.19 Neue Zürcher 
Zeitung 

Jonas Her-
mann 

"Der genialische Ermittler ist ein Mythos ? Publikation von Zahlen und For-
schungsergebnissen zu sexuali-
sierter Gewalt 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

22.05.19 Neue Zürcher 
Zeitung 

Kathrin Al-
der 

Nein heisst Nein - auch beim Sex Neue Studie (Amnesty Interna-
tional) 

Publikation von Zahlen und For-
schungsergebnissen zu sexuali-
sierter Gewalt 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

02.07.19 Neue Zürcher 
Zeitung 

Claudia Mä-
der 

Sexualität wird zum Superproblem Bucherscheinung  Sexualisierte Gewalt in Kunst & 
Kultur 

Herkunft ist 
Thema im Text 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

02.07.19 Neue Zürcher 
Zeitung 

Michael von 
Ledebur 

Harsche Kritik an Asylorganisation Übergriffe in Asylunterkünften Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

12.10.19 Neue Zürcher 
Zeitung 

Aline Wan-
ner 

Frauenbüssli, Frauenfalls, Frauenfrage Wahlkampf aus Fraunperspek-
tive 

Politikberichterstattung Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

05.02.20 Prime News Oliver 
Strechi 

Die meisten Vergewaltigungen passieren drinnen sexuelle Übergriffe im öffentli-
chen Raum 

Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

29.01.16 reformiert Amira Haf-
ner 

"Sexualisierte Gewalt ist universell" Köln Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema im Text 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 
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22.08.18 Republik Daria Wild 
Daniel Ryser 

"Kommt das Thema Ausländer ins Spiel, wird nur 
noch geschrien" 

Genf & zürich Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

20.05.19 Republik Daniel Graf "Ich habe an diesem Abend alles falsch gemacht, was 
man falsch machen kann" 

Bucherscheinung  Sexualisierte Gewalt in Kunst & 
Kultur 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

15.11.19 Saiten.ch Hans Fässler "African Mirror" als Spiegel der Schweiz Film Sexualisierte Gewalt in Kunst & 
Kultur 

Herkunft ist 
Thema im Text 

Kein Bezug darauf 

13.02.20 Saiten.ch Stefan Bö-
ker 

Vereint in Sorge und Hoffnung Proteste in Chile Engagement gegen sexualisierte 
Gewalt 

Herkunft ist 
Thema im Text 

Kein Bezug darauf 

10.01.16 Schweiz am 
Sonntag 

Fabienne Ri-
klin 

Sexuelle Gewalt: Jeden Tag drei Verurteilungen in 
der Schweiz 

Köln Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema im Text 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

17.01.16 Schweiz am 
Sonntag 

Fabienne Ri-
klin 

Sexuelle Gewalt im Asylzentrum Übergriffe in Asylunterkünften Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

29.07.18 Schweiz am 
Wochenende 

Samuel 
Schumacher 

Die Frauenzentrale will "Vergewaltigungs-Kultur" be-
enden 

Forderung zu Verbot Sexarbeit Engagement gegen sexualisierte 
Gewalt 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

22.02.20 Schweiz am 
Wochenende 

Cornelia Bi-
scht 

Forderungen der Frauen teilweise bereits erfüllt  Frauenstreik Engagement gegen sexualisierte 
Gewalt 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

22.02.20 Schweiz am 
Wochenende 

Cornelia Bi-
scht 

Forderungen sind gegenstandslos Frauenstreik Engagement gegen sexualisierte 
Gewalt 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

29.03.11 Solothurner 
Zeitung 

Stefan Frech Immer wieder sexuelle Übergriffe neue Kriminalstatistik Publikation von Zahlen und For-
schungsergebnissen zu sexuali-
sierter Gewalt 

Herkunft ist 
Thema im Text 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

12.03.16 Solothurner 
Zeitung 

Lucien Fluri Harte Hand gegenüber Ausländer Durchsetzungsinitiative Politikberichterstattung Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

13.10.16 Sonntag Claudia 
Mende 

Die Rebellion der arabischen Frauen sexualisierte Gewalt in Syrien Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

08.12.19 Sonntagsblick Alexadra 
Fitz 

Ein Leben für die anderen Engagement gegen Gewalt Engagement gegen sexualisierte 
Gewalt 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

10.01.16 Sonntagszei-
tung 

k.A. Sexuelle Gewalt von Ausländern in der Schweiz Köln Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

02.04.17 Sonntagszei-
tung 

Nadja Pas-
tega 

Sexualdelikte nehmen zu neue Kriminalstatistik Publikation von Zahlen und For-
schungsergebnissen zu sexuali-
sierter Gewalt 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

09.06.19 Sonntagszei-
tung 

Nadja Pas-
tega 

"Ich wurde fast gelyncht und als "Perverse" beleidigt Bucherscheinung Sexualisierte Gewalt in Kunst & 
Kultur 

Herkunft ist 
Thema im Text 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

23.06.14 Spiegel Voigt Clau-
dia 

Über Heldinnen Globale Konferenz End sexual 
Violence in Coflict 

Engagement gegen sexualisierte 
Gewalt 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

07.05.15 Spiegel Voigt Clau-
dia 

8,4 Prozent Kunstprojekt zu sexualisierter 
Gewalt 

Sexualisierte Gewalt in Kunst & 
Kultur 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

18.06.16 Spiegel Voigt Clau-
dia 

Ausgelöschte Normalitäten Über den Diskurs zu sexueller 
Gewalt 

Über die Reformation des Sexual-
strafrecht 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 
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02.12.17 Spiegel Diez Georg Feministische Revolution Metoo Engagement gegen sexualisierte 
Gewalt 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt in Abhängigkeitsverhältnis 

19.05.18 Spiegel Oehmke 
Philipp 

Verletzte werletzen Metoo Engagement gegen sexualisierte 
Gewalt 

Herkunft ist 
Thema im Text 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

08.01.16 Srf.ch bers rots Wenn die sexuellen Belästiger nur noch "die Mus-
lime"sind 

Köln Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

25.08.10 St.Galler Tag-
blatt 

Walter 
Brehm 

"Ist es das, was wir sind - Wilde?" Massenvergewaltigung in 
Luvungi 

Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

13.07.13 St.Galler Tag-
blatt 

Gjon David Sexuelle Gewalt ohne Folgen Übergriffe auf Tahirplatz Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

06.01.16 St.Galler Tag-
blatt 

Christoph 
Reichmuth 

Organisierte sexuelle Gewalt  Köln Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema im Text 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

19.03.16 Südostschweiz Pierina 
Hassler  

Weder Objekt noch Ware Über den Diskurs zu sexueller 
Gewalt 

Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

20.11.19 Südostschweiz Ueli Weber Glarner Komiker bereut nichts Sexismus in Auftritt Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

10.03.10 Tages-Anzeiger Bettina We-
ber 

Getränkte Männerseelen als Zeitbombe Bucherscheinung Sexualisierte Gewalt in Kunst & 
Kultur 

Herkunft ist 
Thema im Text 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

13.11.12 Tages-Anzeiger Eva Waiblin-
ger 

Der Mann darf das  Neue Studie (Historische Un-
tersuchung) 

Publikation von Zahlen und For-
schungsergebnissen zu sexuali-
sierter Gewalt 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

23.11.12 Tages-Anzeiger bh Für Frauen ist es am Sonntag zwischen 19 und 20 Uhr 
am gefährlichsten 

neue Kriminalstatistik Publikation von Zahlen und For-
schungsergebnissen zu sexuali-
sierter Gewalt 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

08.01.13 Tages-Anzeiger Michèle Bis-
wanger 

Die Wahrheit über Vergewaltigungen Vorfälle in Indien Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema im Text 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

08.01.13 Tages-Anzeiger Bettina We-
ber 

Indien ist überall Vorfälle in Indien Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

20.03.13 Tages-Anzeiger AFP Die Angst vor der Vergewaltigung reist mit Vorfälle in Indien Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema im Text 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

24.06.13 Tages-Anzeiger Michèle Bis-
wanger 

Sexuelle Gewalt, Cybermobbing und Staatsanwälte Strafverfahren Cybermobbing Berichterstattung über Strafver-
fahren 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

09.03.15 Tages-Anzeiger Michael 
Meier 

"Die islamische Gesellschaft braucht eine sexuelle 
Revolution" 

Sexualisierte Gewalt & Religion Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

09.01.16 Tages-Anzeiger ofi In der Schweiz sind mehrheitlich Ausländer die Täter Köln Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

09.01.16 Tages-Anzeiger ofi Ausländer begehen vor allem schwere Delikte Köln Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 
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25.01.16 Tages-Anzeiger Fabian Mo-
lina 

Was Köln verändern kann Köln Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

25.01.16 Tages-Anzeiger k.A. Sag mir, wie hälst due es mit en Ausländern? Köln Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

27.01.16 Tages-Anzeiger sda Berlin will kriminälle Ausländer leichter abschieben Köln Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

02.03.18 Tages-Anzeiger Bettina We-
ber 

"Männer sind fasziniert von Penissen" Weinsteins Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

25.08.18 Tages-Anzeiger Salome Mül-
ler 

Alle mal herhören Genf & Zürich Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema im Text 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

10.09.18 Tages-Anzeiger Valeriva Saf-
ronova 

Wie der Fall Argento die Metoo-Bewegung verändert Metoo Engagement gegen sexualisierte 
Gewalt 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

29.11.18 Tages-Anzeiger Barbara 
Vorsamer 

So nicht, Fräulein über den Diskurs zu sexueller 
Gewalt 

keine Zuordnung möglich Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

29.08.19 Tages-Anzeiger Aleksandra 
Hiltmann 

Sie will kein Kind des Hasses sein sexuelle Gewalt im Krieg Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema im Text 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

24.02.20 Tages-Anzeiger Aleksandra 
Hiltmann 

Fasnacht, Gewalt, Sex: Wenn die Hemmungen fallen Tatort TV Sexualisierte Gewalt in Kunst & 
Kultur 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

27.06.12 Tageswoche Annina 
Striebel 

Basler Frauen demonstrieren gegen sexuelle Gewalt sexuelle Übergriffe im öffentli-
chen Raum 

Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema im Text 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

08.01.16 Tageswoche Karen N. 
Gerig  

Die falsche Debatte zur falschen Zeit Köln Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

12.01.16 Tageswoche Andreas 
Schwald 

Unser Problem mit Köln Köln Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

16.08.18 Tageswoche Andrea 
Fopp 

Menaretrash: Männer wollen einfach nicht über Ge-
walt gegen Frauen reden 

Über den Diskurs zu sexueller 
Gewalt 

Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema im Text 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

18.02.20 Toponline.ch sda/mma St.Galler Kantonsgericht: Mädchen als Sexsklavin 
missbraucht 

Strafverfahren   Berichterstattung über Strafver-
fahren 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

22.05.19 Urner Zeitung Annika 
Bangerter 

Das grosse Schweigen Neue Studie (Amnesty Interna-
tional) 

Publikation von Zahlen und For-
schungsergebnissen zu sexuali-
sierter Gewalt 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

01.05.17 Walliser bote k.A. Keine Angst vor ernsten Themen Kunstprojekt zu sexualisierter 
Gewalt 

Sexualisierte Gewalt in Kunst & 
Kultur 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

09.02.18 Walliser bote Simina 
Mistreanu 

Es ist immer die Frau schuld Metoo Engagement gegen sexualisierte 
Gewalt 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

27.07.19 Walliser bote Lothar 
Berchtold 

Provokant, politisch, poetisch Kunstprojekt zu sexualisierter 
Gewalt 

Sexualisierte Gewalt in Kunst & 
Kultur 

Herkunft ist 
Thema im Text 

kein Bezug darauf 

21.09.19 Walliser bote k.A. Gewaltfreier Umgang in Paarbezieungen Massnahme gegen häusliche 
Gewalt 

Engagement gegen sexualisierte 
Gewalt 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 
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05.12.19 Walliser bote Leonie Ha-
gen 

Alles Jahre wieder… 16Tage gegen Gewalt an 
Frauen 

Engagement gegen sexualisierte 
Gewalt 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

31.12.18 Watson.ch Sarah Sera-
fini 

Warum Opfer sexueller Gewalt so oft schweigen - 
eine Trauma-Expertin im Jahresgespräch 

über den Diskurs zu sexueller 
Gewalt 

Engagement gegen sexualisierte 
Gewalt 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

21.05.19 Watson.ch Helene Ob-
rist 

13 erschütternde Fakten übr sexuelle Gewalt an 
Frauen in der Schweiz 

Neue Studie (Amnesty Interna-
tional) 

Publikation von Zahlen und For-
schungsergebnissen zu sexuali-
sierter Gewalt 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

25.07.19 Watson.ch Jara Helmi "Was hatten Sie an?" Luzerner Gericht befragt Miss-
brauchsopfer zu Kürze des Rocks 

Strafverfahren   Berichterstattung über Strafver-
fahren 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

24.08.19 Watson.ch Alexandra 
Endres 

"Frauen wachsen in dem Bewusstsein aus, ständig in 
Gefahr zu sein" 

Gewalt in Mexiko Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

18.02.20 Watson.ch abu Polizei ermittelt: Mario Balotelli wird Vergewaltigung 
einer 17-Jährigen vorgeworfen 

Anklage Mario Balotelli Berichterstattung über Strafver-
fahren 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

08.07.16 Werdenberger 
& Obertoggen-
burger 

Walter 
Brehm 

"Nein heisst jetzt auch Nein" Sexualstrafrecht Über die Reformation des Sexual-
strafrecht 

Herkunft ist 
Thema im Text 

kein Bezug darauf 

25.03.19 Werdenberger 
& Obertoggen-
burger 

Reinhold 
Meier 

Aussage gegen Aussage in Vergewaltigungsprozess Strafverfahren   Berichterstattung über Strafver-
fahren 

Herkunft ist 
Thema im Text 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

21.10.16 Work Sabine Re-
ber 

Der Aufschrei der Frauen sexuelle Übergriffe im öffentli-
chen Raum 

Sexualisierte Gewalt als spezifi-
sches Ereignis 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

14.06.19 Work Christian 
Egg 

Das muss sich ändern! Frauenstreik Engagement gegen sexualisierte 
Gewalt 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im sozialen Nahraum statt 

16.08.19 Work Oliver 
Fahrni 

"Die Kolonialisierung war eine grosse sexuelle Safari" Bucherscheinung Sexualisierte Gewalt in Kunst & 
Kultur 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt in Abhängigkeitsverhältnis 

23.02.16 Zentralplus Andrea Zim-
mermann 

Ausländische Täter: Deutsch und Portugiesen führen neue Kriminalstatistik Publikation von Zahlen und For-
schungsergebnissen zu sexuali-
sierter Gewalt 

Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

26.07.19 Zentralplus Lena Berger Jurist übt Kritik an den Fragen der Kantonsrichterin Strafverfahren   Berichterstattung über Strafver-
fahren 

Herkunft ist kein 
Thema 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

14.08.19 Zürichsee Zei-
tung 

sda Für die SVP ist die Schweiz nicht mehr sicher Politikberichterstattung Politikberichterstattung Herkunft ist 
Thema in Head-
lines und Lead 

Gewalt findet im öffentlichen Raum statt / 
Keine Beziehung zwischen den Personen 

 
In der Feinanalyse untersuchte 
Zeitungsartikel 
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